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Wie bist du Vertrauensperson geworden?
Der Kreisvorsitzende von Rastatt / Baden-Baden, Bernhard Baumstark, 

hatte mich angesprochen. An unserer Schule gab es damals keine Ver-
trauensperson. Wir haben uns 2016 bei einer GEW-Veranstaltung beim 

Paddeln kennengelernt. Ab dem Zeitpunkt wurde ich VL an meiner Schule 
und wuchs langsam in GEW-Arbeiten im Kreis hinein. Heute bin ich Beisitzerin 

im Vorstand und gehöre zur Fachgruppe Grundschule.

Welche Aufgaben hast du übernommen?
Ich kümmere mich um die GEW-Post, hänge Plakate aus und gebe Informationen 
weiter. Wenn mich meine Kolleg*innen fragen: „Wie ist das eigentlich mit Elternzeit, 
Sabbatjahr oder Teilzeit?“, informiere ich gerne. Und wenn ich die Fragen selbst nicht 
beantworten kann, weiß ich, wer sich bei der GEW in dem Thema gut auskennt. Ein-
mal habe ich eine Aktion „A13 auch für Grundschullehrer*innen“ an unserer Schule 
organisiert, an der auch einige Kolleg*innen von umliegenden Schulen teilnahmen.

Erinnerst du dich an einen Moment, wo du dachtest, wie schön, dass ich für die 
GEW Vertrauensperson bin?
Da gab es mehrere. Einer war, als eine Kollegin zu mir kam und sagte: „Du bist doch 
immer so gut informiert. Ich möchte dich mal was fragen.“ So etwas fühlt sich gut 
an. Ich freue mich immer, wenn ich Wissen weitergeben kann. Dass ich gut infor-
miert bin, verdanke ich der GEW.
Bei uns im Kreis gibt es einmal im Jahr ein Dankeschön-Treffen für die VL. Im Aus-
tausch mit anderen können wir so über den Tellerrand schauen. Es gibt jedes Mal 
gute Gespräche und die Veranstaltung macht viel Spaß.

Gibt es etwas, was du nicht so gerne machst?
Ich finde es gut und wichtig, in der Gewerkschaft zu sein. Das sage ich auch. Ich mag 
aber niemanden zur Mitgliedschaft drängen und will keinesfalls Druck ausüben.
 
Wenn demnächst Personalratswahlen anstehen, wirbst du dann dafür, dass deine 
Kolleg*innen wählen gehen? 
Von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen, finde ich sehr wichtig. Daher werbe 
ich auch dafür. Viele merken erst, wie wichtig Personalräte sind, wenn sie Probleme 
haben. 

Kandidierst du bei den kommenden Wahlen?
Ja. Und ich freue mich, wenn ich die Arbeit machen darf.

GEW-Vertrauenspersonen  
stellen sich vor

Im Herbst 2023 werden GEW-Vertrauensleute bestätigt 
oder neue gesucht. Bis dahin berichten Kolleg*innen 
von ihrem GEW-Engagement in den Schulen.

Grundschullehrerin  
in Rheinmünster

C H R I S T I N A H E L M B R E C H T

VERTRAUENSLEUTE  
MITBESTIMMEN 

OKT. – DEZ. ’23
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mit diesem Motto startet die GEW Baden-
Württemberg in die Personalratswahlen. 
Wir wollen gute Bildung ermöglichen. Wir 
wollen bessere Arbeitsbedingungen für die 
Kolleg*innen, die sich tagtäglich in den Schu-
len engagieren. Schon lange ist klar, was für 
gute, für bessere Schulen in Baden-Württem-
berg notwendig ist. Schon vor fünf Jahren, 
zum Zeitpunkt der letzten Personalratswah-
len, und während der ersten Legislaturperi-
ode einer grün-schwarzen Landesregierung, 
war der anwachsende Lehrkräftemangel und 
Fachkräftemangel im ganzen Bildungsbe-
reich absehbar. Schon damals hatte die GEW 
ein Gutachten zum Lehrkräftebedarf veröf-
fentlicht. Es hätte für die Landesregierung 
eine Richtschnur sein können, wie viele Lehr-
kräfte ausgebildet werden müssen, um gute 
Bildungschancen gewährleisten zu können. 
Die damalige und die jetzige Landesregierung 
haben ihren Einsatz leider bis heute verschla-
fen. Inzwischen sind die Bedingungen in den 
Schulen nicht nur durch Corona und die vielen 
Kinder und Jugendlichen, die aus der Ukraine 
und anderen Ländern zu uns kommen, noch 
herausfordernder. Menschen, die in Schulen 
arbeiten, tun dies mit Herzblut, mit großem 
Einsatz und oft über die eigenen Kräfte hinaus.
 
Unsere Personalrät* innen sind in diesen Zei-
ten wichtiger denn je. Sie setzen sich in jedem 
Einzelfall und bei landesweiten Regelungen 
für die Interessen der Beschäftigten ein. Es ist 
erfreulich und wichtig, dass so viele Beschäf-
tigte in den Schulen mit vollem Elan und mit 
ganzem Herzen arbeiten. Damit dies so bleibt 
und damit sie gesund durch die nächsten 
Jahre kommen, braucht es einen mutigen Ein-
satz durch unsere Kultusministerin und die 
gesamte Regierung für die Beschäftigten im 
Kultusbereich. Die Landesregierung muss sich 

etwas trauen, um die  Arbeitsbedingungen in 
den Schulen zu verbessern, um die Arbeitsbe-
lastung zu senken. Sie braucht Mut, um den 
Schwerpunkt in ihrer Regierungsarbeit auf Bil-
dung zu legen. Auch den finanziellen Schwer-
punkt. Sie braucht Mut, um eine  höhere 
Altersermäßigung zu gewähren, damit mehr 
Lehrkräfte bis zum Ruhestand arbeiten kön-
nen. Sie braucht Mut, um nicht noch mehr 
Einschränkungen von Teilzeit und Sabbat-
jahr zu beschließen, sondern im Gegenteil den 
Beruf attraktiver zu machen. Sie braucht Mut, 
um genügend Geld in die Hand zu nehmen 
und die Schulen, die viele Schüler* innen mit 
schwierigeren Startbedingungen ins Leben 
begleiten, besser auszustatten. Ungleiches 
ungleich behandeln. Dies kann ein Schritt 
zu mehr Bildungsgerechtigkeit sein. Das 
 entlastet die Kolleg* innen, die intensiv mit 
 diesen Schüler* innen arbeiten. Sie haben viele 
zusätzliche Gesprächstermine, runde Tische, 
Telefonate, Gutachten zu schreiben. Sie müs-
sen sprachliche und emotionale Hürden besei-
tigen. Sie brauchen besonders viel Kraft. Hier 
mehr Ressourcen zu ermöglichen, erfordert 
Mut, weil zusätzliches Geld notwendig ist. 
Jetzt. Nicht erst in einigen Jahren, nach der 
nächsten Landtagswahl, wenn der Pilotver-
such zur sozialindexbasierten Ressourcenzu-
teilung verstetigt und auf alle Schularten aus-
gedehnt werden müsste. Es muss jetzt etwas 
passieren, nicht später, nicht vielleicht, son-
dern jetzt. Deshalb unser Slogan für die Perso-
nalratswahlen: Bildung! Mutig! Los!

Herzliche Grüße
Ihre

Bildung! Mutig! Los! 

Liebe Kolleg*innen, liebe Leser*innen,

Monika Stein, 
Landesvorsitzende

Fo
to

: D
av

id
 M

at
th

ie
ss

en



Fo
to

: s
ky

ne
sh

er
 / i

St
oc

k

4

Startchancenprogramm 

Start für mehr  
Bildungsgerechtigkeit?

38

Schulbesuch in Heilbronn

„Wir holen das  
Leben in die Schule“

13

Datengestützte  
Qualitätsentwicklung

Neue Verfahren und  
Begriffe – was steckt dahinter?

36

16
TITELTHEMA

GANZTAGS
BETREUUNG
Wer sagt eigentlich, was gut ist?



bildung & wissenschaft 11 / 2023

Inhalt

555

In dieser Ausgabe

Titel: FatCamera / iStock
Redaktionsschluss der nächsten b&w-Ausgabe:
20. November 2023

TITELTHEMA 
QUALITÄT VON GANZTAGS-
ANGEBOTEN IM GRUNDSCHULALTER

16  Wer sagt eigentlich, was gut ist?

22  Baden-Württemberg  
legt keinen Wert auf Qualität

25  Modulares Modell  
beliebt bei Eltern

Personalratswahlen

 8  Personalratswahlen 
Wie sich der Lehrkräftemangel auf 
die Arbeit in den Personalräten 
auswirkt

10  Arbeit im Hauptpersonalrat 
Die GEW ist groß, vielfältig  
und in alle Schularten vernetzt

12  Teilzeit aus sonstigen Gründen 
Was die GEW zu Änderungen sagt

28  Personalratswahlen am  
Zentrum für Schulqualität 
und Lehrerbildung (ZSL) 
Im Dezember GEW wählen

30   Personalrats-Schulung  
für die Schulverwaltung 
Gute Arbeit bei weniger  
guten Bedingungen

Arbeitsplatz Schule / Kita

13  Schulbesuch in Heilbronn 
„Wir holen das Leben in die Schule“

31  IQB-Bildungstrend 2022  
Sekundarstufe 
Better English, schlechter Deutsch

36  Datengestützte  
Qualitätsentwicklung 
Neue Verfahren und Begriffe –  
was steckt dahinter?

38  Startchancenprogramm  
des Bundes 
Start für mehr Bildungs- 
gerechtigkeit?

Tarifpolitik

34  Tarifrunde Länder 2023 (TV-L) 
Arbeitgeber verweigern Angebot –  
Warnstreiks haben begonnen

Aus der Arbeit der GEW

40  Elternjahrbuch 2023 
Gut informierte Eltern sind  
gute Partner*innen für Lehrkräfte

42  GEW-Tagung für Beauftragte für 
Chancengleichheit (BfC) 
Gleichstellungsstrategie  
für den Schulbereich gesucht

Rubriken

 3  Editorial

 6 Aktuell

 7 Glosse

44 Kurz berichtet

46 GEW vor Ort

48 Jubilare

52 Termine

53 Totentafel

53 Impressum



bildung & wissenschaft 11 / 2023

Aktuell

66

P R O MOV I E R E N D E N KO N V E N T E

GEW vernetzt Nachwuchswissenschaftler*innen

Seit 2014 haben Promovierende das 
Recht, sich an den Hochschulen des 
Landes in Konventen zu organisieren. 
Die jeweilige Hochschule regelt, ob Kon-
vente auf Ebene der Fakultäten oder der 
Hochschule eingerichtet werden. Die 
Konvente besprechen Themen, die Pro-
movierende betreffen, und beraten die 
Hochschulgremien; sie geben sich dazu 
selbst eine Geschäftsordnung: So weit 
die Theorie.
Die praktische Erfahrung zeigt: Eine 
mangelnde Rahmung der Interessenver-
tretung von Promovierenden erschwert 
diese eher, als dass sie Beteiligung nie-
derschwellig macht. Um die Selbstorga-
nisation von Promovierenden zu erleich-
tern, hat die GEW Baden-Württemberg 
daher seit Anfang des Jahres die Ver-
netzung der Promovierendenkonvente 
maßgeblich mit aufgebaut. So können 
die Vertreter* innen der Konvente vonei-
nander lernen und bei der Entwicklung 
inhaltlicher Positionen vorankommen. 
Angestoßen haben diesen Prozess GEW-
Mitglieder, die selbst in Promovieren-
denkonventen aktiv sind.
Mittlerweile mischt sich die Gruppe 
in die Diskussion um die Novellierung 
des Landeshochschulgesetzes ein. Das 
ist gut so, denn ein Schwerpunktthema 
der Novelle soll die Situation der Stu-
dierenden betreffen, die hoffentlich die 
 Promotionsstudierenden nicht ausnimmt.

Die Vernetzung der Promovierenden-
konvente fordert, die Definition der Sta-
tusgruppe der Promovierenden an die 
Annahme als Doktorand* in zu knüpfen 
anstatt an die Immatrikulation. Das hat 
auch aus Sicht der GEW diverse Vortei-
le: Um Immatrikulationsgebühren zu 
sparen, schreiben sich derzeit viele Pro-
movierende nicht ein. Damit haben sie 
weder ein aktives noch passives Wahl-
recht in Bezug auf die Konvente, was 
die Selbstorganisation der Statusgruppe 
erschwert. Promovierende haben höchst 
unterschiedliche Rahmenbedingungen. 
Es wäre sehr zu begrüßen, wenn wenigs-
tens der grundsätzliche rechtliche Sta-
tus von Promovierenden derselbe wäre, 
unabhängig von den sonstigen Rahmen-
bedingungen der Promotion. Das würde 
aus Sicht der GEW die Stimme der Nach-
wuchs wissenschaftler*  innen zweifelsfrei 
stärken und damit das System Hoch-
schule agiler machen.
Ein Gespräch des Leitungsteams der 
GEW- Landesfachgruppe  Hochschule 
und Forschung mit der Amtsleitung 
des Wissen schaftsministeriums steht an. 
Auch dort wird die GEW den Promovie-
renden eine Stimme geben, indem sie die 
Forderung der Konvente mitnimmt.  

Manuela Reichle 
 GEW-Referentin für Hochschulpolitik

FACHTAGE

„Schule? Super!”
Gymnasium – Lernort und  
Arbeitsplatz der Zukunft

Freitag, 2. Februar 2024,  
10:00 – 16:00 Uhr
Hospitalhof Stuttgart 

Mit: Anne Sliwka, Bildungswis-
senschaftlerin und Professorin 
an der Universität Heidelberg. 
Sie stellt Konzepte vor, die zur 
Weiterentwicklung des Unter-
richts anregen. 
Mark Rackles, Strategieberater 
und ehemaliger Berliner Staats-
sekretär für Bildung. Mit Fokus 
auf die Arbeitszeit erläutert 
er, wie die Erfordernisse der 
modernen Pädagogik durch 
eine Reorganisation der Schule 
zum Tragen kommen und das 
Arbeitsvolumen der Lehrkräfte 
begrenzt werden kann. 

Bezirks- und Hauptpersonal-
rät*innen beraten am Rande 
der Tagung zu individuellen 
Fragen rund um Teilzeit,  
Pension, Versetzungen etc.

Schulleitungstag 2024 
Gemeinsame Ziele –  
geteilte Verantwortung

Freitag, 12. April 2024,  
9:45 – 14:30 Uhr
CVJM-Haus Stuttgart 

Mit: Theresa Schopper, Kultus-
ministerin Baden-Württemberg, 
Prof. Dr. Kai Maaz, DIPF Leibniz- 
Institut für Bildungsforschung  
und Bildungsinfor mation 
Norbert Brugger, Dezernent des  
Städtetags Baden-Württemberg

   Anmeldung | Informationen:  
www.gew-bw.de/veranstaltungen

   Anmeldung | Informationen:  
www.gew-bw.de/schulleitungstag-2024

GEW LÄDT EIN

G E W - E R FO LG

Entfristungen während des Schuljahres möglich!

Lehrkräfte mit befristeten Verträgen 
können sich freuen: Wenn sie die Vor-
aussetzung für eine Entfristung erfüllen 
(unter anderem 30 Monate beschäftigt; 
siehe b&w 10 / 2023), können sie vor 
dem  STEWI-Termin einen entsprechen-
den Antrag stellen. Wenn ihr Antrag un-
strittig ist, müssen sie nicht mehr wie 
bisher bis zum Schuljahresende auf eine 
Entscheidung warten. Die Entfristung 
kann umgehend stattfinden. 
Der Ablauf bleibt derselbe: Alle  beteiligten 
Stellen geben eine Einschätzung zu dem 

Antrag ab. Wenn alle  zustimmen, wird 
der Vertrag entfristet. Fälle, bei denen 
ein Dissens besteht,  werden in einer 
 gemeinsamen Sitzung mit den Haupt-
personalräten der jeweiligen Schularten 
am Schuljahresende besprochen. Danach 
entscheidet das Kultusministerium. Die 
GEW freut sich sehr, dass die Kolleg*-
innen schneller zu einem unbefristeten 
Vertrag kommen können.  

Andrea Skillicorn, BPR GHWRGS Stuttgart
Günther Thum-Störk, HPR GHWRGS



bildung & wissenschaft 11 / 2023

Aktuell

7

F RÜ H K I N D L I C H E B I L D U N G

Kitas müssen professionell bleiben und entlastet werden

Kita-Träger sollen schon bald neue 
Sparmodelle erproben können – unter 
anderem neue Öffnungszeiten, neue 
Betreuungsange bote, andere Gruppen-
strukturen und den Einsatz von Nicht-
Fachkräften. Die GEW warnt davor, die-
sen Weg einzuschlagen.
Das Land hat entschieden, die erweiter ten 
Maßnahmen des Kitagesetzes um zwei 
weitere Jahre fortzuführen.  So ge nannte 
ge eignete Personen können demnach 
weiter hin Fachkräfte ersetzen und mehr 
Kinder in die Gruppen aufgenommen 
werden.
„Der Fokus wird bei diesen Maßnahmen 
auf die Betreuung und  Aufsicht der Kinder 
gerichtet, nicht auf den  anspruchsvollen 
Erziehungs- und  Bildungsauftrag, den 

Kitas haben“, kritisierte GEW-Landes-
vorsitzende Monika Stein die Entschei-
dung des Landes. Dass nun aber auch 
noch der vom Städtetag  geforderte 
„Erprobungs paragraf “ freigegeben werde, 
gebe sehr zu denken. „Es kann doch nicht 
sein, dass mit jedem Jahr das Kitage-
setz ein wenig flex ibler wird. Wenn das 
die Antwort auf den Fachkräftemangel 
ist, werden wir in Zukunft keine Min-
deststandards mehr in den Kitas haben“, 
mahnte die GEW-Landes chefin.
Die Gesetzgebungsreform zum Erpro-
bungsparagrafen soll bis Ende Novem-
ber abgeschlossen sein. Dann  können 
Kita-Träger in Absprache mit den 
 Verantwortlichen vor Ort neue  Modelle 
erproben. Im Gespräch waren neue 

 Öffnungszeiten, neue Betreuungsangebo-
te, andere Gruppenstrukturen und Nicht-
Fachkräfte, die auf den Personalschlüssel 
angerechnet werden können.
Die GEW warnt davor, diesen Weg ein-
zuschlagen. „Kitas müssen professionell 
bleiben und entlastet werden. Nur so 
können pädagogisch qualifizierte Fach-
kräfte gewonnen und gehalten werden. 
Und Pädagog* innen brauchen wir, denn 
sie sind es, die für die Qualität in den 
Kitas sorgen“, sagte Stein.  

b&w

Das Lehrerleben ist oft hart. Schüler*-
innen können ganz schön anstrengend 
sein. Einmal habe ich mit Schüler* innen 
die Verfilmung des Romanes „Tschick“ 
angeschaut. Und als der Abspann des 
Filmes lief, kam ein Schüler zu mir ans 
Pult und stellte fest: „Das war ein abso-
lut  blöder Film!“ Und gerade als ich 
zu einer Erwiderung Luft holte, fügte 
er hinzu: „Und von ihnen hab ich jetzt 
auch genug!“ Und dann ging er und ließ 
mich sitzen. 
Immer wieder halte ich diese Unter-
richtsstunden, bei denen man richtig 
zuschauen kann, wie die Kinder immer 
müder und noch müder werden. Wie sie 
anfangen zu gähnen, den Kopf aufstüt-
zen und zum Fenster hinausschauen. In 
Gedanken entschuldige ich mich dann 
bei den Schüler* innen, dass ich ihnen 
in der Blüte ihrer Jugend nichts Interes-
santeres zu bieten habe als den Quinten-
zirkel oder Rechtschreibestrategien. Und 
ich labere mich selber immer mehr in 
Trance, die Zeit dehnt sich und ich höre 
mich selber wie aus der Ferne monoton 
labern und labern… Ich würde verste-
hen, wenn sie alle nach der Stunde ans 
Pult kämen und mir sagen würden, dass 
sie jetzt erst mal genug von mir haben.

Neulich habe ich aus meiner  Labertrance 
heraus entdeckt, dass die Schüler*-
innen sich heimlich kleine Briefchen 
zuschicken. Das sind dann die Momen-
te, in denen das kleine Lehrerraubtier 
in mir erwacht. Äußerlich blieb ich in 
Trance, aber heimlich verfolgte ich den 
Weg der geheimen Botschaft durch die 
 Bankreihen. Als der Empfänger des 
Briefchens die Botschaft entfalten woll-
te, stand ich, schlagartig aus der Lethar-
gie erwacht, vor seinem Tisch und zog 
das Briefchen triumphierend ein. Die 
Schüler* innen staunten nicht schlecht, 
dass ich zu einer so schnellen Bewegung 
überhaupt in der Lage war.

Als die Schüler* innen gegangen waren, 
hatte ich den Zettel fast schon verges-
sen und fand ihn auf dem Pult. Ich woll-
te ihn gerade in das Altpapier feuern, 

als ich mich doch noch dazu entschied, 
ihn zu lesen. Ich erwartete das Übliche. 
Irgendwelche Schimpfwörter, Liebesbot-
schaften oder Lästereien. Aber als ich las, 
was da stand, musste ich mich erst mal 
hinsetzten und meine Rührungstränen 
zurückhalten: „Ich mag Herr Buchholz“.
Zuhause habe ich mir den Papierfetzen 
eingerahmt und auf den Schreibtisch 
gestellt.

Jens Buchholz

Glosse    Geheime Botschaft
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Wie sich der Lehrkräftemangel auf 
die Arbeit in den Personalräten auswirkt
Die GEW weist seit Jahren auf einen steigenden Lehrkräftemangel an den Schulen hin. Die Landes-
regierung steuert mit unzureichenden Maßnahmen dagegen an. Personalrät*innen auf allen  Ebenen 
setzen sich für Verbesserungen ein und schützen die Kolleg*innen vor zu großen Belastungen.

Der Lehrkräftemangel ist an  vielen 
Schulen ein Thema. Er wirkt sich auch 
sehr deutlich auf die Arbeit der Per so-
nal rät*innen auf allen Ebenen aus. Im 
Hauptpersonalrat (HPR) beschäftigen 
sich die Personalrät*innen der GEW 
zunehmend mit der  Lehrkräfteeinstellung 
und der Gewinnung von Personen, die 
keine originäre Lehramtsausbildung 
ge macht haben. Auch das ist eine Folge 
des Lehrkräftemangels. Bei der Einstel-
lung achten die HPR streng darauf, dass 
die Schulverwaltung die Regeln beach-
tet und keine Kolleg* innen benachtei-
ligt werden. Und die HPR haben nicht 
nur die neuen Kol leg*innen im Blick. 
Sie berücksichtigen auch die Lehrkräfte, 
die an den Schulen arbeiten, und die an 
einer möglichst gleichmäßigen Versor-
gung in allen Regionen interessiert sind. 
Die HPR sind aber auch an der Entwick-
lung der Qualifizierungsmodelle für nicht 
grundständig ausgebildete Lehrer*innen 
beteiligt. Es ist ein Erfolg der GEW und 
des HPR, dass für befristet Beschäftig-
te endlich Fortbildungsreihen angeboten 
werden. Und bei den Programmen für 
Direkteinsteiger*innen an Grundschulen 
und Sekundarstufe 1 haben die Diskussio-
nen des HPR GHWRS mit dem KM dazu 
geführt, dass die Unterrichtsverpflichtung 
der Kolleg* innen gesenkt wurde.
Im HPR beschäftigen sich die Pe rso-
nalrät* innen auch mit den landeswei-
ten Regelungen und Konzeptionen der 
Fortbildungen. Den HPRs werden zur 
Auswertung Jahresstatistiken vorge-
legt, welche Fortbildungen abgesagt 
oder welche wie besucht werden. Was 
auffällt: Es gibt immer mehr Online-
Veranstaltungen und Blended Learning. 
Einerseits weil das ZSL und viele Lehr-
kräfte während der Corona-Pandemie 

damit gute Erfahrungen gemacht haben. 
Andererseits fällt bei Online-Veran-
staltungen weniger Unterricht aus, weil 
Fahrzeiten wegfallen. Auffällig ist, dass 
Grundschullehrer*innen deutlich weni-
ger zu Fortbildungen gehen als früher. 
Pe rso nalrät* innen hören immer wie-
der: „Ich trau mich gar nicht, mich für 
eine Fortbildung anzumelden, weil sonst 
meine eh schon überlasteten Kolleg*-
innen für mich Vertretung machen müs-
sen, schade!“ Nach Hause schicken kann 
man Schüler* innen in der Grundschule 
nicht. Dass Lehrkräfte so handeln, ist 
weder im Interesse der Lehrer*innen 
oder der Schüler*innen, noch entspricht 
es den Zielen der Landesregierung. Mit 
dem Qualitätskonzept soll der Unter-
richt an den Schulen verbessert werden. 

Aber wenn Lehrkräfte nicht auf Fort-
bildungen gehen können, fehlt ihnen 
neuer Input für Unterrichtsverbesserun-
gen. Das ist einer von vielen Gründen, 
warum sich die GEW für eine bessere 
Lehrkräfteversorgung einsetzt. Und die 
Perso nalrät*innen achten darauf, dass 
Fortbildungen so angeboten werden, 
dass möglichst viele Lehrkräfte daran 
teilnehmen können.

Ebenfalls eine Folge des Lehrkräfteman-
gels ist eine neue Regelung des KM. Das 
Kultusministerium will erreichen, dass 
die Regierungspräsidien (RP) Anträge 
auf eine Teilzeitbeschäftigung zwischen 
50 und 70 Prozent aus sonstigen Grün-
den in der Regel ablehnen (siehe S. 12). 
Die Auswirkungen dieser Regelungen 
werden die Kolleg*innen in den Bezirks-
personalräten (BPR) spüren. An sie wen-
den sich die Kolleg*innen mit Fragen 
vor einer Antragsstellung auf Teilzeit 
oder wenn das RP einen Antrag ableh-
nen will. Die Personalrät*innen können 
dann je nach der Situation der Lehrkraft 
dazu raten, den Antrag aussagekräftiger 
zu begründen oder notwendige Nach-
weise vorzulegen. Sie sprechen auch mit 
den zuständigen Mitarbeiter*innen an 
den RP und setzen sich dafür ein, dass 
Entscheidungsspielräume zugunsten der 
Lehrkräfte ausgelegt werden. 
Die BPR haben durch den Lehrkräfte-
mangel auch mit vielen abgelehnten 
Versetzungsanträgen zu tun. Das ist für 
die Lehrkräfte, die zum Beispiel einen 
sehr weiten Schulweg haben, eine bitte-
re Entscheidung. Auch hier achten die 
BPR darauf, dass die Anträge nach ver-
gleichbaren Kriterien beurteilt und keine 
Kolleg*innen benachteiligt werden. 
Die Örtlichen Personalräte (ÖPR) 
beschäftigen sich mit allen Fragen, die 
innerhalb eines Schulamts (SSA) oder an 
einer Schule auftauchen. Und auch hier 
wirkt sich der Lehrkräftemangel aus. 
So entstehen beispielsweise an Schulen 
Konflikte zwischen den Kolleg*innen 
oder zwischen dem Kollegium und der 
Schulleitung, wenn fehlende Lehrkräfte 
vertreten werden müssen und sich Lehr-
kräfte ungerecht behandelt fühlen. An 
vielen Schulen fühlen sich die Lehrkräfte 

„ Ich trau mich gar nicht, 
mich für eine  Fortbildung 
anzumelden, weil sonst 
meine eh schon überlas-
teten Kolleg*innen für 
mich Vertretung  machen 
müssen, schade!“

PERSONALRATS-

WAHLEN
2024
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Stellvertretender GEW-Vorsitzender 
Hauptpersonalrat GHWRGS

MICHAEL HIRN

Im April 2024 starten die Personalratswahlen. Bildung, mutig, los. So lautet das Motto der 
GEW zu den Personalratswahlen. Drei Wörter, mit denen die GEW deutlich machen möchte, wo-
rauf es in den Schulen ankommt. Bildung steht im Zentrum, weil dieser Begriff alles zusammenfasst, 
was den Inhalt und das Ziel der pädagogischen Arbeit ausmacht. Es geht darum, Kindern und Jugendlichen 
zu ermöglichen, Wissen zu erwerben und ihre Kompetenzen zu entfalten. Sie sollen ihren Platz in einer Gesell-
schaft finden, in der zunehmend komplexe Herausforderungen bewältigt werden müssen. 

Wir müssen nicht mehr analysieren, wie Schule sein soll oder was Lehrer*innen für eine gelingende Arbeit brauchen. Es fehlt 
aber die Umsetzung. Dafür müssen auch mal ungewohnte Pfade beschritten werden. Daher mutig! Und los! Zeit, um abzu-
warten, haben wir nicht. Veränderungen müssen sofort beginnen. Die Politik muss schneller handeln, um gute Arbeit an den 
Schulen zu ermöglichen. Eins der zentralen Probleme ist seit Jahren der Lehrkräftemangel. Er verhindert oft gute Arbeit und 
führt zu Be- und Überlastung von Lehrkräften. 

Personalratswahlkampf hat begonnen

und Schulleitung überlastet und suchen 
die Unterstützung des ÖPR. Der kann 
beraten und gegebenenfalls die Interes-
sen des Kollegiums und der Schulleitun-
gen gegenüber dem SSA vertreten. Der 
ÖPR ist auch gefragt, wenn Lehrkräfte 
innerhalb des SSA abgeordnet oder ver-
setzt werden müssen. Sie achten dann 
im Gespräch mit dem SSA auf ein trans-
parentes und korrektes Verfahren. Die 
Personalräte*innen nehmen auf Wunsch 
der Beteiligten auch oft an Konfliktge-
sprächen an Schulen teil. 
Die Überlastung der Lehrkräfte durch 
den Lehrkräftemangel wirkt sich über-
all aus: Auf die Arbeitszeit, die Zufrie-
denheit, die Weiterentwicklung des 
Unterrichts, die Qualität der Arbeit und 
ganz generell auf das Klima der Schu-
le. Die Personalrät*innen helfen den 
Kolleg*innen und den Schulen dabei, 
mit den Folgen des Lehrkräftemangels 
so gut wie möglich zurechtzukommen. 

Klar ist aber auch: Das Problem kann nur 
politisch gelöst werden. Dafür setzt sich 
die GEW gegenüber dem KM, der Lan-
desregierung und den Politiker*innen 
ein. Die Erfahrungen und das Wissen 
der Personalrät*innen bereichern diese 
Gespräche. GEW und Personalrät*innen 
wirken eng zusammen. 

Personalrats-
wahlen 2024
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A R B E I T I M H AU PT P E R SO N A L R AT

Die GEW ist groß, vielfältig  
und in alle Schularten vernetzt
Die Personalratsarbeit auf der Ebene des Kultusministeriums, dem Hauptpersonalrat (HPR), ist 
 vielen Lehrkräften fremd oder sie haben nur eine vage Vorstellung davon, was dort besprochen und 
 verhandelt wird. Ricarda Kaiser ist seit 2014 Mitglied im Hauptpersonalrat GHWRGS. Sie gibt einen 
Einblick in ihre Arbeit und beschreibt, warum sie als GEW-Personalrätin im Vorteil ist. 

Du kandierst wieder für den HPR.  
Was motiviert dich?
Ricarda Kaiser: Mir macht die Arbeit im 
HPR Spaß, weil wir im Vorstand ein rich-
tig gutes Team sind und unsere Arbeit 
ohne viel Absprache gut und unkom-
pliziert funktioniert. Ich bin für die 
Lehrkräftefortbildung, das ZSL, Grund-
schulthemen, Arbeits- und Gesundheits-
schutz und Beratungslehrkräfte zustän-
dig. Das sind Themen, an denen ich eh 
nah dran bin, weil ich Lehrbeauftragte 
am Seminar und Beratungslehrerin war.

Du gehörst mittlerweile zu den  
alten Hasen.
Ich bin jetzt insgesamt seit 19 Jahren im 
Personalrat, hab im ÖPR angefangen, 
war im BPR und bin jetzt im HPR. Über 
die Jahre häuft man ein großes Wissen 
an. Es ist auch sehr hilfreich im HPR, 
wenn man die anderen Ebenen kennen-
gelernt hat, und weiß, welche Aufgaben 
sie haben.

Was muss man wissen,  
damit man im HPR gut arbeiten kann?
Man muss sich inhaltlich gut auskennen. 
Das KM und das ZSL haben für jeden 
Bereich eine Referentin oder einen Refe-
renten. Wir haben im HPR zwar auch 
unsere Zuständigkeiten, aber wenn 
Referent*innen zu Erörterungen kom-
men, muss ich genauso wissen, was das 
IBBW macht, wie ich wissen muss, was 
zum Beispiel im Referat  Grundschule 
läuft. Wir wollen auf Augenhöhe verhan-
deln. Da sollte man sich schon gut aus-
kennen.
Verhandlungskompetenz und Beratungs-
fähigkeit sind auch ganz wichtig. All dein 
Wissen nützt dir nichts, wenn du nicht 

gut im Gespräch und Austausch bist. 
Wir erreichen viel, wenn wir gute Bezie-
hungen zu den Verantwortlichen pfle-
gen. Im Grundschulreferat und im ZSL 
beispielsweise könnte ich jederzeit anru-
fen, wenn es etwas zu klären gibt. Wir 
werden auch zum Austausch eingela-
den und können offen unsere Bedenken 
ansprechen.

Was tut ihr dafür, dass ihr einen guten 
Draht zur Kultusverwaltung habt?
Wir sagen zwar klar, was wir wollen, blei-
ben aber trotzdem kompromissbereit.

Haltet ihr euch manchmal  
mit Kritik zurück, weil ihr denkt,  
das schadet der Beziehung?
Nein. Wenn Referent*innen zur Erörte-
rung kommen, wählen wir klare Worte. 
Es ist auch klar, dass das unserer Rolle 
als Personalrat*in ist. Trotzdem wählen 
wir einen Ton, dass wir hinterher noch 
gemeinsam einen Kaffee trinken könnten.

Müsst ihr den Leuten im KM und ZSL 
immer mal wieder sagen: „Was Sie sich 
ausgedacht haben, das funktioniert in 
der Praxis nicht."?
Ja. Das ist die Stärke des HPR. Deshalb 
ist es schon wichtig, dass wir aus der 
Schule kommen. Ganz oft können sich 
die Zuständigen nicht vorstellen, was 
ihr Vorhaben konkret für die Schule 
heißt. Dann machen wir deutlich, wie 
sich neue Regelungen auf die Schul-
leitung oder die Arbeit der Lehrkräfte 
auswirken. Die Kultusverwaltung sieht 
ihre jeweilige Einzelaktion, z. B. BISS-
Transfer (Transfer von Sprachbildung, 
Lese- und Schreibförderung in Schulen 
und Kitas). Es gibt aber wenig Menschen 

im KM und ZSL, die einen Gesamt-
überblick über alle laufenden Projekte 
haben. Sie bearbeiten ihre Teilbereiche, 
die für sich gesehen auch gut sind. Aber 
das Gesamte, und was die Umsetzung 
für die Schulen konkret heißt, wird oft 
unterschätzt. Dafür braucht es Personal-
räte, die das klar sagen.

Wird im KM zu sehr darauf geachtet, 
dass alles juristisch wasserdicht ist?
Regelungen sind ist oft nicht pädagogisch 
gedacht. In der Schule wollen wir aber 
pädagogisch arbeiten. Auf der KM-Ebe-
ne werden die Entscheidungen politisch, 
finanziell und juristisch gesteuert. Um 
gute Argumente fürs KM zu haben, ist es 
wichtig, dass wir aus der Praxis kommen.
Ich erlebe oft, dass Personalräte wie 
Michael Hirn, die noch in der Schule 
arbeiten, gut die Realität veranschauli-
chen können. Daher ist es auch wichtig, 
dass wir Personalräte, die voll freigestellt 
sind, Kontakt zu Schulen und Lehrkräf-
ten halten.

Du und andere GEW-Personalräte 
kommen über die GEW-Gremien 
ganz automatisch mit Menschen ins 
Gespräch, die an Schulen arbeiten.
Die Fach- und Personengruppen sind 
dafür sehr hilfreich. Die sind sehr nah 
an der Praxis. Ich bin als stellvertreten-
de GEW-Vorsitzende zuständig für den 
Vorstandsbereich allgemeine Bildung 
und damit im regen Austausch mit allen 
Schularten. Das ist ein großer Gewinn.
Als Personalrätin bin ich aktuell frei-
gesellt und dadurch sehr flexibel. So 
kann ich mich im Gegenzug für die 
Kolleg*innen im Personalrat und in der 
GEW einbringen. 

GEW-BW.DE/

PR-WAHL
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Ist die gute Mischung  
eine Besonderheit der GEW?
Ich denke schon. Die GEW ist groß, 
vielfältig und in alle Schularten vernetzt. 
Wir können so auch HPR-übergreifend 
beraten. Unabhängig davon, in welchem 
Personalrat ich arbeite, bei der GEW 
finde ich immer jemand, der sich aus-
kennt. Das ist auf jeden Fall eine Stärke 
der GEW. 

Bei der GEW ist man folglich bei der 
Bildung aufgehoben und nicht bei den 
einzelnen Schularten?
Ich habe vorwiegend die Grundschulen 
im Blick. Aber trotzdem spielen bei mir 
alle anderen Schularten und Bildungs-
bereiche auch eine Rolle. Ich sehe, wie 
alles zusammenhängt. Ich höre, welche 
Erwartungen Lehrkräfte aus der Sek I 
und Sek II haben, wenn Kinder aus der 
Grundschule in die weiterführenden 
Schulen kommen. Die hören dagegen 
von uns, welche Herausforderungen es 
an Grundschulen gibt, und warum dort 
nicht alles so läuft, wie sie denken. 

Das macht die GEW schon mal besser 
als ihre Mitbewerber*innen. Was noch?
Durch die hauptamtliche Struktur gibt es 
Spezialist*innen in allen Fachgebieten, 
z. B. zur Jugendhilfe oder zum Beam-
tenrecht, und ich kann jederzeit Infor-
mationen über Studien, Zahlen oder 
Zusammenhänge bekommen. Bei unse-
rem neu gegründeten AK zum Ganztag 
beispielsweise, erlebe ich, welch großes 
und breites Wissen vorhanden ist. Es ist 
ein Gewinn, dass man bei der GEW jede 
Expertise bekommt, die man braucht.
Ob sich unsere Mitbewerber*innen mit 
übergreifenden Themen in der Tiefe 
fachlich so vernetzen und auseinander-
setzen, bezweifle ich.

14 von 19 Hauptpersonalräten in 
GHWRGS gehören zur GEW-Fraktion. 
Was ist euer Wahlziel? 
Mein Traum ist, dass wir den Platz vom 
RLV wieder zurückholen. Wir hätten 
gerne 15 Plätze.

Stell dir eine Lehrkraft vor, die keine 
Gremienarbeit kennt und bei der GEW 
nicht aktiv ist. Was müssen Lehrkräfte 
wissen, damit sie die Bedeutung der 
Wahlen ermessen können?
Ich merke oft, dass wir zu viel voraussetzen 
und meinen, unsere potenziellen Wähler*-

innen wissen, was die GEW macht, wer 
der VBE ist, welche Unterschiede es gibt, 
welche Aufgaben Personal rät* innen 
haben usw. Wenn ich mit den Leuten 
spreche, merke ich, dass vieles unklar 
ist und die Wahlen weit weg sind. Für 
Nicht-Mitglieder wird der Personalrat 
erst dann wichtig, wenn sie ein Problem 
haben, und die GEW wird wichtig, wenn 
sie Rechtschutz brauchen. 
Wir müssen erlebbar machen, dass wir mit 
unserem Wissen etwas für sie tun können. 
Bei den Personalversammlungen müs-
sen wir die Menschen mit ihren Themen 
abholen. Im Gespräch hören sie, die GEW 
sagt an einigen Punkten was anderes als 
der Realschulverband oder der VBE. 
Es ist auch wichtig, Kolleg*innen direkt 
anzusprechen. Wenn ich jemand bera-
ten habe und sie zufrieden sind und sich 
bedanken, dann sage ich: „Sie können 
was für uns tun. Sie können mich und 
alle meine GEW-Kolleg*innen wählen.“ 
Wir brauchen viel mehr Selbstbewusst-
sein und sollten klarmachen: „Auch 
wenn wir nicht immer Verbesserungen 
erreichen, wenn es uns nicht gäbe, wäre 
es an der Schule schlimmer.“ 

Gilt es tatsächlich als Makel, wenn 
man einen Personalrat oder eine Per-
sonalrätin in Anspruch nimmt?
Viele denken, zu Personalrät*innen 
geht man nur, wenn man ein 
Riesenproblem hat. Das ist 
gar nicht so. Wir beraten zu 
alltäglichen Dingen und 
Abläufen, sagen, worauf 
es ankommt. Erst wenn 
Kolleg*innen sich zu spät 
Rat holen, wird es ein 
Problem.

Muss man betonen, dass 
ihr Personal rät* innen 
nette Menschen seid?
Es ist  unterschiedlich. Für 
manche in der Schulver-
waltung sind Perso nal rät*-
innen erstmal der natürliche 
Feind. Motto: Wenn die kom-
men, gibt es Stress. Ich habe 
das im Schulamt Mannheim 
anders erlebt. Der Schulamtslei-
ter hat zu mir gesagt: „Wenn wir 
auf Augenhöhe arbeiten, haben 
alle was davon, alle 7.000 Lehr-
kräfte.“ Er hat mich ins Boot 
geholt, bevor es schwierig wurde. 

Lehrkräfte müssten sagen: Perso nal-
rät*innen helfen mir. Wir sind ja dafür 
da, die Kolleg*innen zu unterstützen, 
wenn sie Fragen oder Probleme haben. 
Wenn wir an eine Schule kommen und 
vieles erklären, das Konferenzrecht bei-
spielsweise, dann finden es alle toll. Oft 
höre ich: „Das wusste ich alles gar nicht. 
Und das ist super. Kommt ihr nochmal?“ 
Dann ist die Tür offen. Das sollten alle 
nutzen. 

Das Interview führte  
Maria Jeggle

„Wir erreichen viel, wenn wir 
gute Beziehungen zu den 
 Verantwortlichen pflegen.“

Stellvertretende GEW-Vorsitzende
Hauptpersonalrat GHWRGS

RICARDA KAISER
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T E I L Z E I T AUS SO N S T I G E N G RÜ N D E N

Was die GEW zu Änderungen sagt
Das Kultusministerium (KM) möchte die Unterrichtsversorgung verbessern. Deshalb gibt es bei der 
Teilzeit aus sonstigen Gründen Einschränkungen. Bei der Teilzeit aus familiären Gründen ändert sich 
nichts. Die GEW erläutert die Änderungen.

Lehrkräfte können laut Beamtengesetz 
ein Teilzeitdeputat bei sonstigen Grün-
den zwischen 50 und 100 Prozent bean-
tragen. Das KM gibt jetzt vor, dass die 
Regierungspräsidien künftig Anträge 
für ein Deputat zwischen 50 und 75 Pro-
zent in der Regel ablehnen sollen. Das 
KM will damit erreichen, dass bei Teil-
zeit aus sonstigen Gründen mindestens 
75 Prozent gearbeitet wird. 
Lehrkräfte, die in Teilzeit arbeiten, haben 
dafür allerdings gute Gründe. Das gilt auch 
für Lehrkräfte, die Teilzeit aus sonstigen 
Gründen wählen. Manche Kolleg*innen 
haben familiäre Aufgaben, auch wenn die 
Kinder bereits erwachsen sind oder pfle-
gen Menschen, die keine nahen Angehö-
rigen sind. Andere arbeiten Teilzeit, um 
sich gesund zu erhalten. Wieder andere 
machen berufsbegleitend eine weitere 
Ausbildung, um den Strapazen des Berufs 
etwas entgegenzusetzen. Der Hauptper-
sonalrat GHWRGS und die GEW haben 
dem KM gegenüber deutlich gemacht, 
dass eine Erhöhung des Mindestumfangs 
für Lehrkräfte, die sich gesund erhalten 
wollen, dazu führen wird, dass sie noch 
mehr belastet oder krank werden und den 
Beruf an den Nagel hängen werden. Ein 
solches Vorgehen ist unklug. In den letz-
ten Jahren haben viele Lehrkräfte bereits 
aufgestockt. Die anderen zu zwingen, ist 
kontraproduktiv, weil es den Lehrkräften 
und dem System schadet.

Wer davon ausgenommen ist
Lehrkräfte ab 60 und schwerbehinderte 
Lehrkräfte sind von dieser neuen Rege-
lung grundsätzlich ausgenommen. Diese 
Personen können weiterhin Teilzeit aus 
sonstigen Gründen mit mindestens 50 
Prozent beantragen bzw. ihre Teilzeit 
weiterführen. 
Jeder Antrag wird im Einzelfall vom Regie-
rungspräsidium geprüft. In besonderen 
Situationen kann es auch  Ausnahmen für 

Menschen geben, die unter 60 oder nicht 
schwerbehindert sind. Diese Bewilligun-
gen werden dann allerdings auf 3 Jahre 
befristet. Lehrkräfte können also auch 
künftig einen Antrag zwischen 50 und 
75 Prozent stellen. Die Regierungsprä-
sidien werden ihn jedoch voraussicht-
lich ablehnen, wenn keine gravierenden 
Gründe angegeben werden. Vor einem 
entsprechenden Antrag sollten sich die 
Lehrkräfte beraten lassen. 

Wie das Vorhaben umgesetzt wird
Bei neu eingestellten Lehrkräften wer-
den Teilzeitanträge zwischen 50 und 75 
Prozent aus sonstigen Gründen künftig 
voraussichtlich abgelehnt. Lehrkräfte, die 
momentan Teilzeit aus sonstigen Gründen 
zwischen 50 und 75 Prozent haben, wer-
den voraussichtlich vom Regierungsprä-
sidium angeschrieben und aufgefordert, 
einen neuen Antrag zu stellen. 

Was mit den Tarifbeschäftigten ist
Die Regelungen sollen analog auch auf 
tarifbeschäftigte Lehrkräfte angewandt 
werden, soweit keine abweichende tarif-
vertragliche und gesetzliche Regelungen 
bestehen. Das Teilzeit- und Befristungs-
gesetz für Tarifbeschäftigte ermöglicht 
andere Regelungen. Wir gehen davon 

aus, dass sie weiterhin in Teilzeit arbei-
ten können wie bisher.

Was mit dem Freistellungsjahr ist
Das Freistellungsjahr („Sabbatjahr“) ist 
auch eine Form der Teilzeit. Auch hier 
gibt es neue Regeln. Das KM legt fest, 
dass Lehrkräfte erst einen Antrag stel-
len können, wenn sie 5 Jahre gearbeitet 
haben. Lehrkräfte, die schon einmal ein 
Sabbatjahr hatten, können ein weiteres 
erst 5 Jahre danach beantragen. Bislang 
konnten Lehrkräfte zwei Freistellungs-
jahre hintereinander ansparen und die 
beiden Jahre dann beispielsweise vor den 
Ruhestand zu legen. Das wird nicht mehr 
möglich sein. Die Verschiebung des ange-
sparten Freistellungsjahrs über die 8-Jah-
res-Frist hinaus soll möglich bleiben. Wer 
das Sabbatjahr verschieben möchte, muss 
das über STEWI beantragen. 

Wer dazu beraten kann
Lehrkräfte können sich vor einer Antrag-
stellung oder wenn das RP angekündigt, 
einen Antrag abzulehnen, an die GEW-
Mitglieder in den Bezirkspersonalräten 
(BPR) wenden. GEW-Mitglieder kön-
nen sich auch bei den GEW-Bezirksge-
schäftsstellen beraten lassen. 

Mitglied im HPR, Vorsitzende BPR Karlsruhe

SANNI VEIL-BAUER

Mitglied im HPR, Vorsitzende BPR Stuttgart

DANIELA WEBER 

GEW-BW.DE/

PR-WAHL
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Aus der Arbeit der GEW

SC H U L B E S U C H I N H E I L B R O N N

„Wir holen das Leben in die Schule“
Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Andreas Schwarz, besuchte Ende Oktober auf Ein-
ladung der GEW die Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule in Heilbronn. Der Politiker wollte einen 
Einblick in die Praxis erhalten und vor Ort erfahren, welche Unterstützung Grundschulen brauchen, 
um ihre Arbeit gut bewältigen zu können. Schwarz kam mit Fragen und musste einige Ansichten 
überdenken. 

Zur Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschafts-
schule in Heilbronn Böckingen gehört 
neben der Sekundarstufe1 auch die 
Grundschule. Rund 720 Schüler*innen 
gehen hier ein und aus. Andreas Schwarz, 
der Fraktionsvorsitzende der Grünen, 
ließ sich die Grundschule zeigen und 
versprach, Wünsche der Schule mitzu-
nehmen. Auch Heilbronner Stadt rät*-
innen nutzten die Gelegenheit, sich mit 
dem Landespolitiker, der Schulleitung, 
Lehrkräften und der GEW auszutau-
schen. „Sie haben sich eine gute Schu-
le ausgesucht“, sagte die Schulleiterin 
Dorothea Piontek augenzwinkernd zu 
ihren Gästen. „Wir zeigen Ihnen, wo 
der Schuh drückt.“. Die GEW ist an der 
Schule bestens vertreten. Die Schullei-
terin und eine Konrektorin sind GEW-
Mitglieder. Der Vorgänger der Rektorin, 
Harald Schröder, ist im GEW-Kreis aktiv. 
Barbara Bürgy, Lehrerin an der Schule 
und Personalrätin, engagiert sich landes-
weit bei der GEW in mehreren Funktio-
nen. Auch Martin Hettler, GEW-Bezirks-
vorsitzender, und die Chefin der GEW in 
Baden-Württemberg, Monika Stein, sind 
angereist. Alle wollten gemeinsam nach 
Lösungen suchen, etwas Stress aus den 
Grundschulen zu nehmen und die Arbeit 
der Lehrkräfte leichter zu machen.

Wie mit Heterogenität  
umgegangen wird
Mehrere Fragen hat Andreas Schwarz 
mitgebracht. „Wie gehen Sie mit der 
Heterogenität der Schüler*innen um?“, 
will er beispielsweise wissen. Ein Rund-
gang durch die Grundschule soll einen 
Eindruck vermitteln.
In einer ersten Klasse arbeiten zwei 
Erwachsene. Der CDU-Stadtrat Thomas 
Randecker ist überrascht. Es sieht nach 

einem Tandem-System aus, stellt sich 
aber als eine zeitweise Unterstützung der 
Jugendhilfe heraus. Eine der Erwach-
senen ist Valentina Mustafa. Sie ist eine 
Klassen begleiterin, kommt 6 Stunden pro 
Woche in die Klasse und hilft der Grund-
schullehrerin. „Wenn Kinder unruhig 
werden oder weinen, dann erkläre ich 
ihnen, was sie nicht verstanden haben“, 
beschreibt sie ihre Arbeit. Vorhin habe 
sich ein Junge unterm Tisch versteckt. 
Sie habe es bemerkt und sich um ihn 
gekümmert. „Das ist hilfreich“, bestätigt 

die Lehrerin. „Frau Mustafa sieht, wo sie 
mit anpacken kann. Ich kann die Augen 
nicht überall haben“, erklärt sie. Das 
passiert, wenn sie beispielsweise Streit 
schlichten muss. Im Moment ist die Klas-
se sehr ruhig, trotz des Trubels, den die 
Besucher*innen verursachen.
„Bis Weihnachten wollen wir  erreichen, 
dass sich die Erstklässler*innen an 
Regeln halten und aufeinander Rück-
sicht nehmen“, sagt die Lehrerin. Ein 
Junge schneidet ganz konzentriert Bil-
der aus, schaut nicht hoch, lässt sich 

Bild oben: Der Fraktionsvorsitzende der 
 Grünen, Andreas Schwarz (2. von rechts vorne), 
besuchte auf Einladung der GEW-Vorsitzenden 
Monika Stein (rote Jacke) die Schule. 
Mit dabei waren Heilbronner Stadträt*innen, 
GEW-Vertreter*innen und Teile des Kollegiums. 
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Bild links: Barbara Bürgy,  
GEW-Personalrätin und Lehrerin an der Schule



nicht ablenken, so als ob er den Wirbel 
um ihn herum nicht wahrnähme. „Er 
kommt aus Syrien“, erklärt die Lehre-
rin, er könne kein Deutsch. Für den 
Anfangsunterricht gebe es in der Schu-
le keine VKL. Sie erzählt auch, dass es 
unter Kindern, die wenig Deutsch ver-
stünden, oft Missverständnisse gebe. 
„Wenn ihnen die Worte fehlen, dann 
kommt es häufig vor, dass sie einander 
schubsen.“
Die Kinder üben mit Arbeitsblättern 
Worte mit O. Sie sollen in Bildern her-
ausfinden, ob die Worte dazu ein O ent-
halten. Der „Hamster“ hat kein O, die 
„Rose“ schon. Keine leichte Aufgabe für 
Kinder, die wenig Deutsch können. Die 
Lehrerin ist froh um jede Unterstützung. 
„Dann kann ich auch mal mit guten 
Schüler*innen in die Tiefe gehen. Sonst 
bekommen gute Schüler*innen oft nur 
mehr Stoff “, bedauert sie. 

Valentina Mustafa wird von der Stadt 
finanziert. Sie gehört zur sogenann-
ten Systemorientierten Assistenz (SoA), 
einem Projekt der AWO. 3 Frauen arbei-
ten an der Schule mit je 6 Stunden in dem 
Projekt. Mustafa ist an verschiedenen 
Schulen tätig, sie kann neben Deutsch 
auch Albanisch, Slowenisch und Kroa-
tisch. „Ich liebe die Kinder“, sagt sie. Ihr 
macht die Arbeit offensichtlich Freude.
Neben dieser Klassenbegleitung gibt es 
weitere Unterstützungsprojekte an der 
 Schule. Die Dieter-Schwarz-Stiftung 
finanziert zusätzliche Sprachförderung, 
mit der Uschi-Glas-Stiftung kann die 
Schule Frühstück anbieten. „Das Früh-
stück bekommen alle, so vermeiden wir 
Stigmatisierung“, erklärt die Schulleite-
rin. Auch über „Lernen mit Rückenwind“ 
kamen Unterstützungskräfte an die 
Schule. Eine pädagogische  Assistentin 

mit derzeit 31,5 Stunden ist ebenfalls für 
die Grundschule da. Eine Schulsozial-
arbeiterin in Vollzeit ist für die  Primar- 
und die Sekundarstufe zuständig. 
So erfreulich Hilfen und Projekte sind, 
sie müssen erst mal organisiert wer-
den. Da steckt von der Akquise bis zur 
Betreuung viel Aufwand der Schulleitung 
drin. Darauf weist Barbara Bürgy hin. Die 
Schulleitung beschwert sich nicht.

Wer für die Erziehung zuständig ist
Andreas Schwarz will auch die Eltern in 
die Pflicht nehmen. Nicht alle Probleme 
müsse die Schule lösen. Er meint, Schu-
le sei nur für Bildung und die Eltern für 
Erziehung zuständig. „Das steht so im 

Grundgesetz“, sagte er. Daher solle der 
Staat besser auf Eltern einwirken, mit 
Beratung beispielsweise. Mehr Stellen 
in Schulen zu schaffen, sieht er nicht als 
Lösung, wenn die Kinder mit fehlen-
den sozialen Kompetenzen in die Schule 
kommen. Nicht im Blick hat er den Satz 
des baden-württembergischen Schulge-
setzes „Die Schule hat den in der Landes-
verfassung verankerten Erziehungs- und 
Bildungsauftrag zu verwirklichen.“ Dar-
über klärt ihn Barbara Bürgy auf. „Wir 
müssen die Kinder nehmen, wie sie 
sind“, fügt sie hinzu. „Vieles wäre der 
Job der Eltern, die Arbeit können wir 
aber nicht delegieren. Schulen brauchen 
mehr Unterstützung, dass sie das leisten 
können“, betont Monika Stein.
Schwarz erkennt auch an anderer  Stelle 
keinen zusätzlichen Bedarf. Wenn Schu-
len in Zukunft nach einem  Sozial index 

 Ressourcen zugewiesen bekämen und 
Lehrkräfte nicht mehr nur nach der 
Anzahl der Klassen zugeteilt würden, 
dann müsse man „in Schulen, wo alles fein 
ist, umswitchen“. Ihm schwebt vor, Geld 
umzuverteilen. Klar, dass er auch in die-
sem Punkt keine Mitstreiter*innen fand.

Was eine gute  
Ganztagsschule ausmacht
Die Ganztagsschulen sind in der Dis-
kussionsrunde noch zentrales Thema. 
Über den sogenannten Heilbronner Weg 
haben die Grundschulen in dieser Stadt 
eine vergleichsweise gute Ganztags-
quote, allerdings in verschiedenen For-
men. An 14 der 17 Grundschulen wird 

der Ganztag nach §4a des Schulgesetzes 
angeboten, wobei nur 2 Grundschulen 
die verbindliche Form anbieten. In den 
anderen 12, wie auch in der Elly-Heuss-
Knapp-Grundschule, gibt es eine Wahl-
form. Insgesamt kommen alle Grund-
schulen auf eine Betreuungsquote von 
knapp 70 Prozent. Landesweit liegt die 
Quote viel niedriger.
„Ich bin ein Anhänger von rhythmi-
sierten, verbindlichen Ganztagsschu-
len“, sagte der Grünenpolitiker And-
reas Schwarz. „Wie wirbt man für gute 
Ganztagsschule?“, fragt er. Die Antwor-
ten sind erstaunlich einmütig. Für den 
CDU-Stadtrat Thomas Randecker ist 
klar: „Sie müssen gute räumliche Vor-
aussetzungen mit Mensa und Rückzugs-
möglichkeiten schaffen. Dann klappt es 
auch.“ Eltern soll man seiner Meinung 
nach über die  Schulkonferenz nicht 
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Aus der Arbeit der GEW

CDU-Stadtrat Thomas Randecker, umgeben von Kolleg*innen der Elly-Heuss-Knapp-Schule

„Vieles wäre der Job der 
Eltern, die Arbeit können 
wir aber nicht delegie-
ren. Schulen brauchen 
mehr Unterstützung, 
dass sie das leisten  
können.“

Monika Stein 
GEW-Landesvorsitzende



beteiligen. „Die Einstellung der Eltern 
ist nur eine Momentaufnahme. Ein 
oder zwei Jahre später ändern sie mög-
lichweise ihre Meinung, haben dann 
aber langfristige Entscheidungen schon 
blockiert.“ Die Entscheidung solle bei 
der Kommune und den Lehrkräften 
liegen. „Wenn Kommunen überzeugt 
sind, dann können gute Ganztagsschu-
len entstehen“, ist auch die GEW-Chefin 
überzeugt. „Nicht nur räumlich, auch 
personell und konzep tionell müssen 
Ganztagsschulen gut dastehen“, erwartet 
Barbara Bürgy. Die Qualität der Betreu-
ung müsse so gut sein wie im Hort. Es 
brauche einen Personalschlüssel von 
1:10. Alles müsse gesetzlich geregelt sein 
und dürfe nicht von der Finanzkraft der 
Kommune abhängen. Ziel dürfe nicht 
nur die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sein, wichtig sei auch die Bildungs-
gerechtigkeit. Das bestätigt die Schullei-
terin Dorothea Piontek und erzählt, wie 
an ihrer Schule Kinder den Weg in die 
Bläserklasse geschafft haben. „Da sind 
Kinder dabei, die ohne unser Angebot 
nie die Chance hätten, ein Instrument 
zu spielen“, betont sie. Gute Kooperati-
onspartner seien auch ein Erfolgsfaktor 
für Ganztagsschulen, streicht die FDP-
Politikerin Sylvia Dörr heraus. Zwei 
Seiten müssten sich bewegen. Musik-
schulen würden lieber in ihren Räumen 
unterrichten, und die Schulen müssten 
die externen Fachkräfte in die Schule 
lassen. Fazit der Diskussion ist: Wenn 
die Hürden erst mal überwunden sind, 
sehen alle, wie gut es läuft. Und dann 
ist auch klar, dass individuelle Wünsche 
von Eltern nicht erste Priorität haben. Es 
geht darum, dass Kinder vieles verläss-
lich gemeinsam erleben können, auch 
das, was vor allem Kinder aus weniger 
gut situierten Elternhäusern zu Hause 
nicht vorfinden. „Wir holen das Leben in 
die Schule“, sagt die Schulleiterin Doro-
thea Piontek.

Ideen gegen den Lehrkräftemangel
Wie der Lehrkräftemangel bekämpft wer-
den kann, darüber wurde sehr ausführ-
lich und weniger einmütig diskutiert. 
Schwarz kam mit festen Vorstellungen. 
Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte müssten 
aufstocken, vor allem die 14.000 Lehr-
kräfte, die aus „sonstigen Gründen“ in 
Teilzeit arbeiten. Der Politiker hat dafür 
kein Verständnis. Der CDU-Politiker 
Randecker beklagt, dass  vielen Menschen 

heute Freizeit wichtiger sei, was zulasten 
der Menschen gehe, die arbeiten wollten. 
Doch es gibt heftig Widerspruch. Moni-
ka Stein sagt: „Teilzeitarbeit ist für über-
lastete Lehrkräfte Selbstschutz. Wenn 
die Regierung Druck aufbaut, verliert sie 
noch mehr Lehrkräfte. Außerdem wollen 
immer mehr Menschen in Teilzeit arbei-
ten. Wenn Sie als Arbeitgeber attraktiv 
sein wollen, müssen Sie Teilzeit anbieten“. 
„Teilzeit dient auch dazu, dass Lehrkräfte 
mit Kindern wieder schnell in den Beruf 
zurückkehren und nicht jahrelang aus-
setzen“, gibt Barbara Bürgy zu Bedenken 
und der Bezirksvorsitzende Martin Hett-
ler ergänzt: Teilzeit ist eine gesellschaftli-
che Errungenschaft.  Früher haben Frau-
en ganz aufgehört zu arbeiten.  Piontek 

unterstreicht: „Viele Kolleg*innen arbei-
ten so viel sie können. Sie haben ein 
hohes Pflichtbewusstsein und scheuen 
keine Mühen für die Kinder.“
Eine letzte Frage gibt Andreas Schwarz 
der Schule mit in den Alltag. Er möchte 
wissen, wo sie von der Bürokratie ein-
geengt werden. Das soll ihm die Schule 
per Brief zukommen lassen. Die Lan-
desregierung hat sich insgesamt Büro-
kratieabbau auf die Fahnen geschrieben. 
Davon sollen wohl auch die Schulen 
profitieren. Die Schulleiterin nickt, wohl 
wissend, dass sich der Brief auch nicht 
von alleine schreibt. 

Maria Jeggle 
b&w-Redakteurin
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Aus der Arbeit der GEW

Valentina Mustafa (Bildmitte) unterstützt stundenweise die Grundschullehrerin in der 1. Klasse.
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Die Schulleiterin 
 Dorothea Piontek mit 
dem Landespolitiker 
Andreas Schwarz auf 
dem Rundgang durch 
die Schule.
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Q UA L I TÄT VO N G A N Z TAG SA N G E B OT E N I M G RU N D SC H U L A LT E R

Wer sagt eigentlich, was gut ist?
Was macht einen qualitätvollen Ganztag aus? Bei dieser Frage treffen zwei unterschiedliche 

 Bildungsverständnisse aufeinander: hier die schulische, dort die sozialpädagogische;  
hier die formale, dort die non-formale und informelle Perspektive.  

Wie können Schule und Kinder- und Jugendhilfe zusammenwachsen und gemeinsam  
die Qualität und damit die Bildungsgerechtigkeit verbessern?

Dr. Anna-Maria Seemann, Dr. Volker Titel

Bei der aktuellen Debatte um die Qualität im Ganztag kommt 
zu den oft als gegensätzlich angesehenen Bildungsverständnis-
sen von Schule und Kinder- und Jugendhilfe eine Vielzahl von 
Angebotsformen im Ganztag dazu. In Baden-Württemberg 
finden sich in Grundschulen z. B. die verbindliche Form und 
der Ganztagsbetrieb in Wahlform, daneben die flexible Nach-
mittagsbetreuung und Horte. An die verschiedenen Formen 
sind Organisationsstrukturen gebunden, die Auswirkungen 
auf die Qualität haben. Generell ist das Thema ein sehr kom-
plexes, mit dem ganze Bücher gefüllt werden.

Schule versus Jugendhilfe?
Sie hat Tradition in Deutschland, die Trennung von Schule 
und Jugendhilfe. Etwa zu der Zeit, als unter Zustimmung der 
Lehrkräfte die Unterrichtszeit auf den Vormittag beschränkt 
wurde, verstärkte sich die zunächst vorwiegend kirchlich 
geprägte Jugendfürsorge und fand schließlich mit dem 1924 
in Kraft getretenen „Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt“ eine 
staatlich geregelte Grundlage. Diese wird seit 1991 mit dem 
Kinder- und Jugendhilfegesetz im SGB VIII fortgesetzt. Zwar 
ging es der Jugendwohlfahrt zunächst vor allem darum, Kin-
der und Jugendliche in Krisen durch gezielte Maßnahmen zu 
stärken. Daneben aber gewann die Idee immer mehr Raum, 

präventive Betreuungen zu organisieren, die jenseits der 
 Schule sozialpädagogische Konzepte zur Lebensweltorientie-
rung entwickelten. Hier konnten und können sich Kinder und 
Jugendliche weitgehend frei von Leistungsdruck entfalten. 
Auf der anderen Seite die (Halbtags-)Schule. Hier war und 
ist der Ort der Disziplinierung und Wissensvermittlung, wo 
es um möglichst viel Lehrstoff und Lernstandskontrollen, um 
Proben und Noten geht. Anhand derer werden schließlich 
zehnjährige Kinder nach quantifiziertem Leistungsvermögen 
separiert und unterschiedlichen Schulformen zugewiesen. 
Differenzierte Lehrpläne für alle Schularten und Jahrgangs-
stufen werden dafür erarbeitet, 16-fach in Deutschland, jedes 
Bundes land macht das für sich.
Diese Welten, Schule und Jugendhilfe, formale Bildung hier, 
non-formale Bildung da, getragen von unterschiedlichen 
ministeriellen Zuständigkeiten, von unterschiedlichen Institu-
tionen und von unterschiedlichen Interessen der handeln-
den Personen, diese Welten existieren oftmals noch getrennt 
voneinander. Bisweilen hat man den Eindruck, die jeweiligen 
 Protagonistinnen und Protagonisten finden das gut, sie ver-
teidigen diesen Zustand. „Dass Schule vor allem diszipliniert, 
das muss so sein, bei uns in der Jugendhilfe aber können die 
 Kinder aufatmen.“ Oder andersherum: „Es ist ja okay, wenn Fo
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die Kinder durch die Jugendhilfe außerhalb der Schule gute 
Freizeitangebote bekommen, aber wir hier in der Schule küm-
mern uns darum, dass ordentlich gelernt wird.“ Und so sind 
manche Erwachsenen in Schule und Jugendhilfe zufrieden, 
wenn sie ihren gewohnten Tätigkeiten unbehelligt vonein-
ander nachgehen können.
Dabei sollte es anders sein: Die Systeme brauchen einander, 
beide haben Bildung und Erziehung als Aufgabe und können 
im Ganztag zusammenwachsen. Schulen setzen einen Fokus 
auf die Vermittlung fachlicher Inhalte und Qualifikation. 
Partizipationsmöglichkeiten sind durch die Lehrpläne einge-
schränkt, finden aber über Projektarbeit, offenen Unterricht 
und kooperatives Lernen auch ihren Weg in die Schule. Persön-
lichkeitsentwicklung, die Entwicklung sozialer Kompetenzen 
und Erziehung sind ebenfalls zentrale Aufgaben der Schule.
Die Grundbildung, die Schule vermittelt, stellt eine wichtige 
Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe her. Wer Gesell-
schaft gestalten möchte, muss lesen können und wissen, wie 
man sich Informationen beschafft und deren Aussagen und 
Quellen kritisch bewertet. Jugendhilfe möchte diese gesell-
schaftliche Teilhabe ermöglichen und setzt dafür stark auf 
Prinzipien wie Freiwilligkeit, Mitbestimmung und Selbst-
organisation.
Verbinden sich Schule und Sozialpädagogik im Ganztag, kann 
dies eine große Chance für ein zeitgemäßes Verständnis von 
Bildung und Entwicklungsförderung von Kindern bedeuten. 
Die Sozialpädagogik mit ihrer Betonung des Beziehungs-
aufbaus, dem Fokus auf den Interessen und dem Wohl des 
 Kindes, ihren Prinzipien wie Offenheit, Partizipation, Lebens-
raum- und Sozialraumorientierung kann ihre Qualitäten in 
die Gestaltung des Ganztags produktiv einbringen.

Wie steht es um die Bildungsgerechtigkeit im Ganztag?
In Deutschland gibt es einen starken Zusammenhang zwischen 
Schulerfolg und sozialer Herkunft. Eines der Ziele beim Aus-
bau des Ganztags war daher schon vor 20 Jahren eine Erhöhung 
der Bildungs- und Chancengerechtigkeit. Im Ganztag, so die 
Annahme, könne Förderung besser gelingen, könne durch die 
Kooperation z. B. mit der Jugendhilfe, den Kindern und ihren 
Familien leichter Unterstützung geboten werden. Ein intensive-
res Schulleben werde möglich, und mehr Sprechgelegenheiten 
führen dazu, Benachteiligungen auszugleichen (Stötzel / Wage-
ner 2014). Ganztagsschule besitzen dieses Potenzial, aller-
dings lohnt sich ein genauerer Blick darauf, welche Krite rien 
erfüllt sein müssen, damit dieses Ziel erreicht werden kann. 

HAUSAUFGABEN: In offenen Ganztagsformen, in denen ein 
Teil der Schülerinnen und Schüler nach dem Unterricht nach 
Hause geht und ein anderer Teil das Ganztagsangebot nutzt, 
werden für gewöhnlich Hausaufgaben von den Lehrkräften 
erteilt. Deren Wirkung ist generell umstritten. Vor allem in 
Sachen Bildungsgerechtigkeit gibt es ein weiteres Argument, 
sich von klassischen Hausaufgaben zu verabschieden und 
 besser mehr Lern- und Übungszeiten in den Schulalltag zu 
inte grieren. Nur dann kann gewährleistet werden, dass die Kin-
der die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Dass und 
wie dies am besten im gebundenen Ganztag gelingen kann, 
zeigt die Eichendorffschule in Erlangen, die gerade den Deut-
schen Schulpreis gewonnen hat (Robert Bosch Stiftung 2023).

KULTURELLE UND SPORTLICHE ANGEBOTE: Ein großer 
 Pluspunkt des Ganztags ist, dass mit Freizeitangeboten und 
durch Kooperationen mit Partnern potenziell alle Kinder 
erreicht werden – gerade auch die, in deren Elternhäusern 
eine Mitgliedschaft im Sportverein, Museumsbesuche oder 
das  Erlernen von Musikinstrumenten nicht ermöglicht wer-
den können.

ES LIEGT AUF DER HAND: Nur wer am Ganztag teilnimmt, 
kann von ihm profitieren. In offenen Angeboten kann kaum 
gewährleistet werden, dass die Kinder, die daraus einen beson-
deren Gewinn ziehen würden (zum Beispiel durch stabile, 
positive Beziehungen zu den Pädagoginnen und Pädagogen 
oder Förderangebote), auch dabei sind. Umgekehrt können 
die Möglichkeiten nicht ausgeschöpft werden, wenn sich im 
Ganztagsangebot vor allem Schülerinnen und Schüler mit gro-
ßem Unterstützungsbedarf oder sprachlichen Defiziten befin-
den. Nur wenn alle gemeinsam lernen und sich auch beim 
Essen und im Spiel begegnen, greifen z. B. positive Effekte des 
kooperativen Lernens.
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Die Ziele müssen klar sein!
Jede einzelne Schule muss sich damit auseinandersetzen, 
 welche Ziele sie mit dem Ganztag verfolgt. Im Kontext des 
Rechtsanspruchs liegt ein starker Fokus auf der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie für die Eltern. Mit dieser zweifellos 
wichtigen gesellschaftspolitischen Zielstellung ist jedoch die 
Gefahr verbunden, dass die pädagogischen Potenziale aus dem 
Blick geraten. Dabei standen von Beginn an mehrere Zielstel-
lungen zur Debatte (Nerowski 2015):

STEIGERUNG DER FORMELLEN BILDUNG: Die Lernergeb-
nisse aller Kinder, vor allem aber leistungsschwacher und benach-
teiligter, sollen sich verbessern. Über Leistungssteigerungen soll 
auch eine bessere Qualifizierung für die spätere Erwerbsarbeit 
erreicht werden. Der Heterogenität der Schülerschaft (soziale Her-
kunft, kultureller Hintergrund, Lernvoraussetzungen etc.) kann 
mit mehr individueller Förderung aller Kinder begegnet werden.
 
STEIGERUNG DER NICHTFORMELLEN BILDUNG: Nichtfor-
melle Bildungsangebote unterliegen keiner Leistungsbewer-
tung, sind aber mit pädagogischen Zielstellungen verbun-
den, z. B. der Stärkung von Autonomie, sozialer Kompetenz 
und Beziehungsfähigkeit. Das Aufgreifen von erweiterten 
Bildungsinhalten und Lernformen jenseits des Unterrichts 
gehört zu den Zielen des Ganztags.

ERHÖHUNG DES WOHLBEFINDENS: Das Wohlbefinden an 
der Schule wird auf verschiedenen Ebenen als relevant erach-
tet: als emotionale und kognitive Grundlage für erfolgreiches 
Lernen, für ein positives Erleben der Institution Schule und 
als Basis für die erfolgreiche Bewältigung schwieriger Situa-
tionen (DKJS 2019, S. 4f.). Weil bei entsprechenden Rahmen-
bedingungen mehr Zeit für den Aufbau positiver  Beziehungen 
(zwischen pädagogischen Akteuren und Kindern als auch 
zwischen den Kindern) zur Verfügung steht sowie mehr 
Raum für Interessen und individuelle Neigungen sowie Ent-
spannung, Erholung und Bewegung, wird mit dem Ganztag 
eine Erhöhung des Wohlbefindens durch eine stärker auf die 
 Bedürfnisse des Kindes gerichtete Schule angestrebt.
 
DEMOKRATIEBILDUNG / PARTIZIPATION: Dem Ganztag wer-
den für Demokratiebildung und Partizipation durch den erwei-
terten Zeitrahmen mit Phasen ohne curriculare Vorgaben 
besondere Potenziale zugeschrieben – eine Zielstellung, die mit 
Blick auf die politische Lage auch in unserem Land ein zentra-
les Anliegen der Schule sein sollte.
Es wären weitere Ziele des Ganztags zu nennen. Aber schon 
jetzt ist zu sehen, dass vieles möglich ist und man an jedem 
Standort klären muss, was angestrebt wird – denn nur klare 
und allen Akteuren bekannte Ziele haben auch eine Chance 
auf Verwirklichung.
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                   Chance für ein zeitgemäßes Verständnis von Bildung und Entwicklungsförderung von Kindern bedeuten. 
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Woran kann man sich in der Praxis orientieren?
Worum es grundsätzlich geht, dafür lohnt sich ein Blick in Ge -
setzestexte und Regelwerke: in die Schulgesetze und Lehr- und 
 Bildungspläne der Bundesländer sowie in das Sozialgesetzbuch 
VIII. Für den Ganztag gibt es daneben zahlreiche Programme 
und Handreichungen. So wurden als Ergebnis des „Qualitäts-
dialogs zum Ganztag“ sechs Broschüren veröffentlicht, die 
kompakt wissenschaftsbasierte und zugleich praxisnahe Hin-
weise zu zentralen Handlungsfeldern geben (QUAD 2021).
In den meisten Bundesländern existieren spezielle Qualitäts-
rahmen für den Ganztag, so auch für Baden-Württemberg. 
Diese stehen exemplarisch für die vorliegenden, mit großer 
Expertise erarbeiteten Orientierungshilfen. Ganz aktuell hat 
die Kultusministerkonferenz (KMK) im Oktober 2023 „Emp-
fehlungen zur Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität 
der Ganztagsschule und weiterer ganztägiger Bildungs- und 
Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“ vorgelegt. 
Sie richten den Blick auf viele relevante Aspekte (KMK 2023).
Die große Herausforderung besteht darin, dass alle Verant-
wortlichen diese Dokumente kennen, dass sie sich damit 
beschäftigen können und schließlich daraus  strukturierte 
Schul- bzw. Ganztagsentwicklungsprozesse entstehen. Nimmt 
man die Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen ernst, 
brauchen die Akteure für die anstehenden Prozesse viel 
gemeinsame Zeit. Sie sollten sich bestenfalls für ein einzi-
ges Ganztagskonzept an einem Schulstandort entscheiden 
und diskutieren, wie eine Teilnahme möglichst aller Kinder 
ermöglicht werden kann.

Um wen geht es?
Im Ganztag (und um den Ganztag herum) treffen viele Akteure 
aufeinander, die je eigene Erwartungen und Ansprüche haben. 
Diese sollten ehrlich betrachtet und in Balance gebracht wer-
den. Nicht zuletzt ist die Frage, wie die Akteure ihr Mitein-
ander und die nötigen Aushandlungen ausgestalten, entschei-
dend für das Gelingen des Ganztags.

KINDER: In einer aktuellen Studie zu den Bedürfnissen von 
Grundschulkindern im Ganztag sind folgende Aspekte erar-
beitet worden, die Kindern wichtig sind (Walther / Nentwig-
Gesemann / Fried 2021):
• Gestaltung positiver pädagogischer Beziehungen zwischen 

Erwachsenen und Kindern: Zentrale Kriterien sind ein auf-
merksamer, vertrauensvoller und respektvoller Umgang, das 
Eingehen auf Bedürfnisse, faire Hilfestellungen beim Lösen 
von Konflikten und Möglichkeiten der Mitgestaltung.

• Produktive Bearbeitung altersspezifischer Themen und Auf-
gaben: Kinder möchten (auch) Verbotenes tun, Grenzen 
ausloten, Aktivitäten zur Unterhaltung und Entspannung 
nachgehen, sich in Situationen mit Ernstcharakter bewäh-
ren und Bewegung und Wettbewerb erleben.

• Gestaltung einer positiven Peer-Kultur: Wilde, körperliche 
und kompetitive Spiele gehören ebenso wie das Erleben von 
Freundschaften, das Austesten von Rollen und Möglichkei-
ten zum Rückzug zu den Bedürfnissen.

• Erweiterung des Bildungsraums Schule in den Natur- und 
Sozialraum: Kinder wünschen sich Ausflüge sowie die 
Erkundung der Umgebung und der Natur.

Gute Ganztagsangebote müssen folglich versuchen, die Anfor-
derungen des Schulsystems und die Bedürfnisse der Kinder in 
Einklang zu bringen bzw. auszubalancieren.

ELTERN UND ERZIEHUNGSBERECHTIGTE: Eine verlässliche 
Betreuung ihrer Kinder ist Eltern wichtig. Daneben haben sie 
Vorstellungen und Wünsche, wie der Ganztag gestaltet sein 
soll und damit konkrete Erwartungen an die Qualität. Ein-
schlägige Befragungen (z. B. DJI 2019) sollten bekannt sein – 
vor allem aber ist es Aufgabe der Institution vor Ort, mit den 
Eltern über die gegenseitigen Vorstellungen der Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft ins Gespräch zu kommen. Auch hier-
für liegen Handreichungen und Konzepte vor (z. B. Vodafone 
2013). Das Verhältnis zwischen Schule und Elternhaus ändert 
sich mit der Entwicklung zum Ganztag – und dies erfordert 
vor allem eine gute Kommunikation.

PÄDAGOGISCHE AKTEURE: Im Sinne eines integrativen 
Ansatzes sind hier alle Menschen gemeint, die pädagogisch im 
Ganztag arbeiten: Lehrkräfte, pädagogische Fach- und weitere 
Kräfte, Honorarkräfte etc. Die Qualität von Ganztagsangebo-
ten ist stark abhängig von den Kompetenzen, Haltungen und 
vom Engagement der Akteure sowie ihrer Kooperation.
Den Gruppen sind einerseits eindeutige Verantwortlichkei-
ten zuzuordnen – Lehrkräfte primär für den Unterricht, die 
anderen Gruppen primär für außerunterrichtliche Angebote –, 

Für Kinder ist im Ganztag wichtig, dass sie sich bewähren können und  
einen vertrauens- und respektvollen Umgang erfahren.
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allerdings gibt es Überscheidungen und Verschiebungen. Die 
Arbeit im Ganztag bringt für jede Profession neue Herausfor-
derungen mit sich. Zuständigkeiten und Arbeitszeiten ändern 
sich, Kooperationen und Innovationen sind erforderlich, eine 
verstärkte Orientierung aller Pädagoginnen und Pädagogen auf 
die umfassenden Bildungs- und Erziehungsziele ist geboten.
Schul- und Institutionenleitungen tragen die Gesamtverant-
wortung für die Ganztagsangebote. Leitungsaufgabe ist es zu 
klären, welche pädagogischen Zielstellungen mit dem Ganztag 
verbunden werden.
Wichtig ist, dass sich Strukturen ändern, damit Lehrkräfte und 
pädagogisches Personal die nötigen Reflexions- und Koopera-
tionsprozesse leisten und Fortbildungen  wahrnehmen können. 
Verbindliche, fest verankerte Teamzeiten, klare Arbeitszeit-
modelle, überlappende Anwesenheitszeiten für alle pädagogi-
schen Akteure sind hierfür ebenso notwendig wie veränderte 
Räumlichkeiten.

Schulentwicklung insgesamt anpacken
Beim Ausbau von Ganztagsangeboten kommen  Befürchtungen 
auf: „Müssen wir Lehrkräfte jetzt auch am Nachmittag in die 
Schule?“ oder „Sterben jetzt die Horte?“. Der Druck, bald 
„rechtsanspruchserfüllend“ sein zu müssen, vertieft die Sor-
genfalten in beiden Lagern. Oder ist die Lösung: Wir machen 
es „kooperativ“? Ihr kümmert euch am Vormittag, wir am 
Nachmittag um die Kinder? Von früh bis mittags Stakkato-
Unterricht, am Nachmittag Lebensweltorientierung.
Was wäre aber, wenn wir es anders machen? Schon lange gibt es 
ein Einsehen in der Schulpädagogik, dass sich auch im Unter-
richt etwas ändern muss. Weniger Wissens-, mehr Kompetenz-
vermittlung, weniger Leistungsdruck, mehr Persönlichkeits-
entwicklung. Die guten Erfahrungen und Erkenntnisse der 
Jugendhilfe und der Sozialpädagogik können in die Schulen 
getragen werden. Ein rhythmisierter Tagesablauf mit  Phasen 
von Lernen und Entspannung, mit mehr Projektarbeit im 
Team, vielleicht sogar mit weniger Noten und Hausaufgaben – 
dies zu gestalten ist jetzt unsere Chance.
Lehrkräfte und weitere pädagogische Akteure müssen die 
Gestaltung des Ganztags als gemeinsame Aufgabe begreifen. 
Wichtige Bildungsziele (wie mehr Bildungsgerechtigkeit) kön-
nen nur zusammen erreicht werden. Dafür ist es notwendig, 
dass die Akteure ihre Bildungsverständnisse und pädagogi-
schen Zielstellungen reflektieren und integrative Konzepte 
entwickeln. Schulleitungen und Kooperationspartner müssen 
hierfür – gestützt von den politischen Rahmensetzungen – 
aktiv die strukturellen und kommunikativen Voraussetzungen 
schaffen und die mit dem Ganztag verbundenen Zielstellungen 
motivierend in die Ganztagsfamilie tragen. 
Das Gute ist, wir fangen nicht bei null an, und wir können uns 
in Schulen umsehen, die diesen Weg schon gehen: „Die Ganz-
tagsschule bietet uns den organisatorischen Rahmen für unse-
ren zeitgemäßen Bildungs- und Kulturort. In ihr finden wir die 
notwendige Zeit und den gestalteten pädagogischen Raum, um 
gemeinsam zu leben und zu lernen.“ (Website der Eichendorff-
schule Erlangen).  
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Baden-Württemberg  
legt keinen Wert auf Qualität

Die Bundesregierung hat das Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) verabschiedet, um eine 
Betreuungs lücke in Grundschulen zu schließen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
 verbessern. Ab 2026 tritt das Gesetz in Kraft. Der ursprüngliche Plan, mit dem Gesetz auch die 

Chancengerechtigkeit der Kinder zu steigern, geht zumindest in Baden-Württemberg nicht auf.

Heike Herrmann

Das Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) verpflichtet die Län-
der nicht dazu, die Ganztagsschulen nach §4a Schulgesetz 
auszubauen. Das wird oft missverstanden. Zur Erfüllung des 
stufenweisen Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz ab 
2026 müssen lediglich ganztägige Betreuungsangebote vorge-
halten werden. Im letzten Jahr hat das Land kurzerhand die 
kommunalen Betreuungsangebote im Schulgesetz legitimiert. 
Sie erfüllen jetzt formal die Voraussetzungen, die das GaFöG 
vorschreibt. Die GEW kritisiert, dass die Landesregierung für 
diese Angebote keine Mindeststandards nach dem Kinder- 
und Jugendhilferecht analog der Horte festlegte. Es wurden 
keine Regelungen getroffen, wer mit welcher Qualifikation die 

Kinder betreuen darf. Es wurde auch nicht festgelegt, wie groß 
die Gruppen sein dürfen, wie die Räume oder Außenflächen 
auszusehen haben oder nach welchen Konzepten gearbeitet 
wird. Unverständlich ist, dass es keine Verfahren geben muss, 
Kinder zu beteiligen oder ihre Rechte zu sichern. Derzeit kann 
der Opa mit den Schulkindern ins Gemeindehaus gehen, um 
zu Mittag zu essen, oder die Honorarkraft die Hausaufgaben 
beaufsichtigen. Die Betreuung, die teilweise von Kommunen 
selbst, teilweise durch freie Träger oder Vereine, angeboten 
werden, unterliegen keinen tarifrechtlichen Regelungen. An 
vielen Schulen handelt es sich um prekäre Arbeitsplätze, die 
die GEW anprangert.

Großer Nachholbedarf in Baden-Württemberg
In keinem Bundesland ist die Ganztagsquote an  Grundschule 
so niedrig wie in Baden-Württemberg. Die Aufgabe, den 
Rechtsanspruch umzusetzen, ist entsprechend groß. Mit mehr 
Vorgaben zur personellen, räumlichen und pädagogischen 
Qualität befürchtete die Landesregierung wohl den Rechts-
anspruch ins Wanken zu bringen, weil es schlichtweg nicht 
genügend Erzieher*innen gibt. Laut Fachkräfte-Radar für Kita 
und Grundschule der Bertelsmann-Stiftung ist die Lücke in 
Baden-Württemberg enorm. Mehr als 12.000 Fachkraftstellen 
fehlen, sofern alle Kinder ihr Recht auf einen Ganztagsplatz 
beanspruchen. Davon ist zwar nicht auszugehen, mit Blick auf 
die Kitazahlen kann man dennoch mit einer Nachfrage von bis 
zu 80 Prozent rechnen. Laut Städtetag lag die  Betreuungsquote 
im Primarbereich im Schuljahr 2020/21 bei 54,8  Prozent. Dabei 
darf nicht vergessen werden, dass viele der derzeitigen Betreu-
ungsangebote nicht die Zeitspanne abdecken, die durch den 
Rechtsanspruch zugesichert wird. Nach dem GaFöG können 
Eltern eine Betreuungszeit von acht Stunden täglich an fünf 
Werktagen beanspruchen. Die Unterrichtszeit und die Förder-
zeit an Ganztagsschulen werden angerechnet. Der Anspruch 
ist auch für die Ferienzeiten vorgesehen, ausgenommen eine 
Schließzeit von maximal vier Wochen im Jahr.

Nach dem neuen Gesetz können Eltern eine Betreuungszeit von acht 
Stunden täglich an fünf Werktagen beanspruchen.
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Welche Betreuungsmodelle  
es in Baden-Württemberg bisher gibt
Derzeit fördert das Land kommunale Modelle in unterschied-
licher Höhe:
•  Die sogenannte „Verlässliche Grundschule“, die vor und nach 

dem vormittäglichen Unterricht bis zu sechs Stunden Betreu-
ung anbietet, um 7 Uhr beginnt und spätestens um 14 Uhr 
endet. Das Land zahlt für jede Gruppe 652 Euro pro Wochen-
stunde, jedoch für höchstens 15 Stunden in der Woche. 

•  Die „Flexible Nachmittagsbetreuung“, die frühestens um 
12 Uhr beginnt und spätestens um 17:30 Uhr endet. Hierfür 
zahlt das Land für jede Gruppe 379 Euro pro  Wochenstunde, 
ebenfalls für höchstens 15 Stunden in der Woche. 

•  Für Horte, die einer Betriebserlaubnis nach §45 SGB VIII 
(Kinder- und Jugendhilfegesetz) unterliegen und die ent-
sprechend personelle, räumliche und pädagogische Quali-
tätsstandards aufweisen müssen, steuert das Land pro Jahr 
und Gruppe lediglich 17.622 Euro bei. Horte belasten die 
kommunalen Haushalte also am meisten. Viele von ihnen 
wurden bereits in flexible Betreuungsangebote überführt.

Titelthema

Die Kultusministerkonferenz (KMK) der Länder hat am 12. Oktober Empfehlungen zur Weiterentwicklung der pädagogi-
schen Qualität der Ganztagsschule und weiterer ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder 
entwickelt. Laut KMK Präsidentin, Katharina Günther-Wünsch, ist das Ziel klar: „Erstmals überhaupt hat die KMK damit 
gemeinsame Qualitätskriterien für die Ganztagsschule in Deutschland definiert. Unser Leitmotiv sind die Kinder: Die 
Interessen und Bedürfnisse der Kinder sind bei der pädagogischen Gestaltung ganztägiger Bildungs- und Betreuungs-
angebote handlungsleitend.“

Folgende 12 Empfehlungen hat die KMK ausgesprochen und stützt sich  
insbesondere auf wissenschaftliche Befunde aus 15 Jahren StEG-Ganztagsschulforschung. 

1.  Bei der pädagogischen Gestaltung ganztägiger 
 Bildungs- und Betreuungsangebote sind die Interessen 
und Bedürfnisse der Kinder handlungsleitend.

2.  Ganztagsschulen und Träger weiterer ganztägiger 
 Bildungs- und Betreuungsangebote fördern Kompeten-
zen und machen konzeptionell miteinander verbunde-
ne formale, non-formale und informelle Lernangebote.

3.  Die Steuerung und Ausgestaltung des Ganztagsange-
bots wird von der Schulleitung und ggf. mitwirkenden 
Kooperationspartnern partizipativ verantwortet.

4.  Ganztagsschulen und Träger weiterer ganztägiger 
 Bildungs- und Betreuungsangebote ermöglichen einen 
Schultag mit rhythmisierten und flexiblen Zeitstrukturen.

5.  Für gelingende ganztägige Bildungs- und Betreuungs-
angebote ist die Kooperation unterschiedlicher Profes-
sionen in festen Kooperationsstrukturen erforderlich.

6.  In ganztägigen Bildungs- und  Betreuungsangeboten 
wird die Entwicklung von gelingenden  Beziehungen 
zwischen Kindern, Kindern und dem pädagogisch 
 tätigen Personal sowie in der Zusammenarbeit mit 
 Eltern unterstützt.

7. Lernorte mit ganztägigen Bildungs- und Betreuungs-
angeboten knüpfen tragfähige Netzwerke im Sozial-
raum und kooperieren mit außerschulischen Partnern.

8.  Ganztagsschulen und Träger weiterer  ganztägiger 
 Bildungs- und Betreuungsangebote schaffen die 
 Voraussetzungen, um das Wohlbefinden der Kinder  
zu stärken und zu fördern.

9.  Ganztagsschulen und Träger weiterer  ganztägiger 
 Bildungs- und Betreuungsangebote gestalten die 
 pädagogische Praxis auch in Kooperation mit 
 Ange boten der freien Kinder- und Jugendhilfe.

10. In Ganztagsschulen und weiteren ganztägigen 
 Bildungs- und Betreuungsangeboten wird für  jedes 
Kind ein gesundes Mittagessen angeboten.

11. Ganztagsschulen und Träger weiterer ganztägiger 
 Bildungs- und Betreuungsangebote gestalten Raum 
und Räume auch durch kreative Flächennutzungs-
konzepte zu kindgerechten Lern- und Lebensräumen.

12. Ganztagsschulen und Träger weiterer ganztägiger Bil-
dungs- und Betreuungsangebote sichern die Qualität 
der Ganztagsangebote und überprüfen ihre Wirkung.

Verbindlich sind die Empfehlungen nicht. Es läge in der 
Zuständigkeit der Länder, den qualitativen Rahmen für die 
Ganztagsangebote zu bestimmen. So ist zu befürchten, dass 
Baden-Württemberg beim schulischen Ganztag weiter seinen 
ganz eigenen Weg geht.
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Der Betrieb von verbindlichen und rhythmisierten Ganztags-
schulen, wie die GEW sie favorisiert, ist die kostenintensivste 
Variante. Bislang fehlte die politische Kraft, um ihren Ausbau 
voranzubringen und mit ihnen für annähernd gleiche Lebens-
verhältnisse und Bildungschancen unserer Kinder im Land 
zu sorgen. Gerade mal 515 der rund 2.500 Grundschulen in 
Baden-Württemberg sind Ganztagsschulen nach §4a SchulG. 
Bei der verbindlichen Form nehmen alle Kinder der Schule am 
Ganztagsbetrieb teil. Bei der Wahlform können die Eltern von 
Jahr zu Jahr neu entscheiden, ob ihr Kind am Ganztagsbetrieb 
der Schule teilnimmt. Für die Ganztagsschule gilt der Quali-
tätsrahmen Ganztagsschule, der in Abstimmung mit Profes-
sorin Anne Sliwka vom Institut für Bildungswissenschaften 
der Universität Heidelberg entstand. Enthalten sind wertvol-
le Hinweise für die Gestaltung einer auf Qualität basieren-
den Ganztagsschule. Im Schuljahr 2021/22 haben gerade mal 
12 Grundschulen einen Antrag auf Ganztagsschule gestellt.

Betreuung ohne Qualitätskriterien
Für die kommunalen Betreuungsangebote hatte das Land 
während des Gesetzgebungsverfahrens zum GaFöG einen 
„Qualitätsrahmen Betreuung“ vorgelegt, der beliebig ist und 
keine objektiv nachweisbaren Qualitätskriterien enthält.

Die Kommunen müssen den Rechtsanspruch umsetzten, sie 
werden zunächst den quantitativen Ausbau der Plätze  erfüllen. 
Ihre Finanzlast wird durch die Bundesmittel, die über das 
GaFöG kommen, zwar abgemildert, die Aufgabe an sich bleibt 
aber schwierig. Wie viel Mittel in die Qualität der Angebote 
investiert werden, ist optional von der Finanzkraft und dem 
Willen der Kommune abhängig. Faire Chancen für unsere 
Kinder im Land sehen anders aus. 
Der Bund wollte mit dem GaFöG neben der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf Mindeststandards in der Qualität für 
das Wohl der Kinder, adäquate Fachkräfte und die  geregelte 
Zusammenarbeit mit den Eltern sicherstellen. Die Länder 
ließen sich dies nicht diktieren und so sorgt der Rechtsan-
spruch auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule letztlich 
nur dafür, dass die Kinder betreut werden, damit ihre Eltern 
arbeiten gehen können. Die Empfehlungen der KMK, dass 

der schulische Ganztag auch qualitativ verbessert werden soll 
(siehe Kasten S. 23) und sich an den Bedürfnissen der Kinder 
ausrichten soll, bleibt unverbindlich.
Die Landregierung sollte nach Ansicht der GEW den Vorstoß 
des Bundes als Chance betrachten, den Fokus auf den Aus-
bau von Ganztagsschulen zu legen, die Kommunen ordent-
lich zu unterstützen und mehr Sorge für qualitativ hochwer-
tige Bildungs- und Betreuungsangebote zu tragen. So könnten 
annähernd gleiche Lern- und Lebensbedingungen für unsere 
 Kinder hergestellt werden. 

Titelthema

Heike Herrmann,  
GEW-Referentin für Kinder- und Jugendhilfe
und Arbeitskreis Kitaleitung

Die kommunalen Betreuungsangebote können gut sein, eine Verpflichtung dafür gibt es aber nicht.

Fo
to

s:
 S

ou
th

_a
ge

nc
y 

un
d 

ev
ge

ny
at

am
an

en
ko

 / i
St

oc
k

„Der Rechtsanspruch auf einen 
Ganztags platz in der Grundschule 
sorgt letztlich nur dafür, dass die 
Kinder betreut werden,  damit ihre 
Eltern arbeiten gehen können.“
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Modulares Modell  
beliebt bei Eltern

Die Viktor-von-Scheffel-Schule in Karlsruhe-Knielingen bietet seit 4 Jahren eine modulare  
Schulkindbetreuung an. Das Pilotprojekt wird von Eltern gut angenommen.  

Auch die Betreuer*innen sind zufrieden. Nun führt die Stadt das Modell dauerhaft fort.

Andrea Toll

Im ersten Stock der Viktor-
von-Scheffel-Schule in Karls-
ruhe-Knielingen ist noch alles 
ruhig. Die  Grundschulkinder 
sind beim Mittagessen in der  
Mensa oder toben im Pausen-
hof. „Für Kinder, die wir 
bis 14 Uhr betreuen, ist es 
geschickt, wenn sie schon 
drau ßen sind“, erklärt  Annette 
Seekopp und lacht. Sie ist Leite-
rin der modularen Schulkind-
betreuung, die zum Schuljahr 
2019/20 als vierjähriges Pilot-
projekt an der Grundschule 
implementiert wurde. 
Seekopp hat das Konzept von 
Anfang an mit entwickelt, 
umgesetzt und sie hat es nach 
wie vor fest im Blick, um es bei 
Bedarf zu ändern. Aber so wie 
es scheint, sind Eltern,  Kinder 
und Betreuer* innen vollauf damit zufrieden. Die Eltern, weil 
die Betreuungszeiten flexibel sind. Die Kinder, weil sie ein 
vielfältiges Angebot haben. Und die Betreuer*innen, weil sie 
durch den Personalschlüssel 1:13 zwar gut zu tun haben, aber 
nicht überlastet sind.

Frei wählbare Module
Die Betreuung an der Viktor-von-Scheffel-Schule setzt sich aus 
3 Modulen zusammen. Die Eltern wählen, welche sie buchen 
möchten. Mit Modul 1 startet der Tag: Von 7 bis 8:30 Uhr kön-
nen die Kinder gebracht werden. In dieser Zeit haben sie die 
Möglichkeit, drinnen zu lesen, zu malen, zu spielen oder sich 
auf dem Schulhof aufzuhalten. Modul 2 gilt über die Mittags-
zeit von 12 bis 14 Uhr. Die Mensa bietet warmes Mittagessen 
an. Damit alles reibungslos abläuft, schicken die Fachkräfte die 
Kinder sukzessive zum Essen. Während der Essenszeit ist eine 
Fachkraft mit dabei. Wer fertigt ist, meldet sich selbststän-
dig zurück und geht danach zum Spielen. Durch dieses Sys-
tem hat jedes Kind Zeit, in seinem eigenen Tempo zu essen. 

Die  Mahlzeiten bestellen die 
Eltern per App oder am Ter-
minal an der Schule „Anfangs 
mussten wir etwas am Ablauf 
schrauben und ihn optimie-
ren, damit er für Kinder und 
Betreuer*innen stressfrei ist, 
aber nun sind wir zufrieden“, 
berichtet Seekopp. 
Modul 3 ist von 12 bis 17 Uhr 
angesetzt und beinhaltet Mo -
dul 2. Das sieht im Alltag so 
aus, dass gegen 14:15 Uhr 
rund sechzig Erst- bis Viert-
klässler im ersten Stock der 
Schule eintrudeln. Hier hat 
die Stadt sämtliche Räumlich-
keiten eigens für die Betreu-
ung ausbauen und renovie-
ren lassen. „Die Stadt hat viel 
investiert“, sagt die Pädago-
gin anerkennend. Ohne viel 

Aufhebens verteilen sich die Kinder in den drei Räumen, in 
denen sie ihre Hausaufgaben bis 15 Uhr selbstständig erledi-
gen. Danach suchen es sich die Mädchen und Jungen aus, ob 
sie sich im Bau-, Bastel-, Spiele- oder Bewegungsraum beschäf-
tigen. Wenn ihnen der Sinn nach Ruhe steht, gehen sie in den 
Ruheraum, wo sie auf dem Sofa liegen und lesen können. Eine 
feste Gruppengröße oder -zusammensetzung gibt es nicht, 
da die Kinder spontan nach Lust und Laune wählen, was sie 
machen möchten.

Großes Beschäftigungsangebot
Alle Themenräume sind dem Angebot entsprechend gestaltet 
und eingerichtet. So finden sich im Bewegungsraum Matten 
und Schaumstoff-Bausteine, im Spielezimmer gibt es Brettspie-
le und Bügelperlen und im Bauzimmer haben die Kinder eine 
große Auswahl an Lego- und anderen Bausteinen und Autos. 
Im Aufenthaltsraum der Mitarbeiter*innen ist eine Küchen-
zeile integriert, wo mitgebrachtes Vesper im Kühlschrank auf-
bewahrt und gemeinsam Obst geschnippelt werden kann. 

Hausaufgaben erledigen die Kinder in der Nachmittagsbetreuung selbst-
ständig.
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Für jeden Raum ist jeweils eine Mitarbeiter*in für die Aus-
stattung und das Angebot verantwortlich. Sie bieten unter 
anderem Bewegungsspiele und Projekte an, wie zum Beispiel 
die Bepflanzung und Pflege des Schulgartens. Natürlich wird 
auch viel gebastelt. Gerade steht Halloween auf dem Plan. Ab 
15:30 Uhr ist Seekopp im Pausenhof für die Kinder da. Die 
Betreuung endet um 17 Uhr. „Da es so viele unterschiedliche 
Arbeitszeitmodelle gibt und manchmal auch etwas Außerplan-
mäßiges passiert, kommt es den Eltern sehr entgegen, dass wir 
so flexibel sind. Ein Anruf genügt und das Kind kann abgeholt 
werden“, unterstreicht die Leiterin. In Knielingen hatte sich die 
Mehrheit der Eltern aufgrund der starren Strukturen gegen 
eine Ganztagesschule ausgesprochen.
Die Kosten richten sich danach, für welche Module sich die 
Eltern entscheiden. Für Modul 1 wird 30 Euro pro Monat 
berechnet, Modul 2 kostet 40 Euro und Modul 3, das Modul 
2 beinhaltet, schlägt mit 100 Euro zu Buche. Für die Ferienbe-
treuung müssen die Eltern 75 Euro pro Woche bezahlen.

Gemischtes Team
Insgesamt 9 Mitarbeiter*innen kümmern sich um 103 Schul-
kinder. Gestartet sind sie vor 4 Jahren mit 39 Kindern. „Nun ist 
das Ende der Fahnenstange erreicht, auch wenn die Warteliste 
sehr lang ist“, macht Seekopp klar. Die 6 Erzieher*innen und 
die 3 Quereinsteiger*innen arbeiten teils Vollzeit, teils Teilzeit. 
Zusätzlich gibt es eine Vertretungskraft mit 22 Wochenstun-
den, die Fehlzeiten, Fortbildungen und Krankheitstage auf-
fängt. In den Ferien übernimmt jede Fachkraft 4 der angebo-
tenen 7 Wochen Ferienbetreuung pro Schuljahr. „Wir sind gut 
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Mit dem modularen Modell der Stadt Karlsruhe lässt sich der 
Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz an Grundschulen 
umsetzen. Damit hat die Stadt vielen anderen Schulträgern 
was voraus: Sie haben bereits Erfahrungen gesammelt und 
Geld für eine gute Raumausstattung und Personal inves-
tiert. Gut ist, dass die Kinder aus unterschiedlichen Ange-
boten wählen können und der Großteil des Personals aus 
Erzieher*innen besteht. Das Ganztagsförderungsgesetz 
schreibt das nicht vor, übrigens auch keinen Mindestper-
sonalschlüssel. Wenn in Karlsruhe jetzt mit einem Perso-
nalschlüssel von 1:13 Kindern gearbeitet wird, ist das keine 
Garantie, dass es so bleibt. 
Kritisch zu sehen ist, dass das Angebot neben der Schule 
herläuft. Hier wird genau das zementiert, was Anna-Maria 
Seemann und Volker Titel in ihrem Beitrag auf S. 17 schrei-
ben: Jugendhilfe und Schule arbeiten getrennt. „So sind 
manche Erwachsenen in Schule und Jugendhilfe zufrie-
den, wenn sie ihren gewohnten Tätigkeiten unbehelligt 
voneinander nachgehen können“, schreiben sie. Und die 
Wissenschaftler*innen führen aus, welche Chancen eine 
Verbindung von Schule und Sozialpädagogik im Ganztag 
haben kann. Eine flexible Betreuung, wo Eltern jederzeit ihre 
Kinder abholen können, ist zwar angenehm für Eltern, aber 
ist es auch gut für Kinder? 
Fast zwei Jahrzehnte ist es nun her, als der 12. Kinder- und 
Jugendhilfebericht die Bildungsverantwortlichen aus  Schule 
und Jugendhilfe aufforderte, das Nebeneinander ihrer 
An ge bote zu beenden, um die Zukunftschancen unserer 
Kinder und Jugendlichen zu verbessern. Von einem Mitein-
ander von Schule und Jugendhilfe war die Rede, von einem 
gemeinsam zu entwickelnden Bildungsverständnis, abge-
stimmten Angeboten, die systematisch verknüpft werden 
sollten. Ein Gesamtsystem Bildung, Betreuung und Erzie-
hung sollte ungleiche Lebensbedingungen ausgleichen und 
zum Abbau von Bildungsbenachteiligung beitragen. Von 
einer solchen Lebens-, Lern- und Schulkultur sind wir weit 
entfernt. 

Heike Herrmann

Verschenkte Chancen

KOMMENTAR

Angebote von Schule und Jugendhilfe sollten  
ineinander greifen. 
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besetzt und suchen derzeit keine neuen Kräfte“, gibt Seekopp 
Auskunft. Dass die Quereinsteigerinnen – eine Friseurin, eine 
Floristin und eine Küchenkraft – ohne pädagogische Ausbil-
dung sind, stört die Leiterin nicht. Im Gegenteil. Sie sieht es als 
Bereicherung, da sie andere Perspektiven und Kompetenzen 
mit einbringen. „Außerdem funktioniert es gut, weil unsere 
Pädagog*innen und Quereinsteiger*innen eng zusammen-
arbeiten und immer alles in einer Runde besprechen, planen, 
absprechen und Fragen klären“, erläutert Seekopp, die selbst 
Erzieherin ist und an unterschiedlichen Schulen gearbeitet hat. 
Die Fachkräfte haben innerhalb der Arbeitszeit ein Zeitkon-
tingent für die Vorbereitung und Elterngespräche. Bereits in 
der Projektphase galt ein Betreuungsschlüssel von 1:13. Der 
wird auch zukünftig beibehalten. Das bundesweite Ziel, aus-
schließlich pädagogisches Fachpersonal für die Ganztages-
betreuung einzustellen, hält Seekopp für utopisch.

Guter Draht zu den Eltern und zur Schule
Nicht nur im Team setzt sie auf Austausch, sondern auch bei 
der Zusammenarbeit mit der Schule und der Schulsozialar-
beit. Wenn sich ein Kind zum Beispiel auffällig verhält oder 
sich verändert, wenden sich die Betreuer*innen als erstes an 
die Lehrkraft. Im Anschluss schalten sie die Schulsozialarbei-
terin ein. Dann wird gemeinsam besprochen, wie sie das Kind 
unterstützen können. In diesen Fällen ist der gute Draht zu den 
Eltern hilfreich. „Beim Bringen und Abholen bekommen wir 
einiges von den Familiengeschichten mit und können dadurch 
auf die Situation der Kinder schließen“, berichtet Seekopp.
Vom Träger, dem Schul- und Sportamt Karlsruhe, erfährt 
Seekopp viel Unterstützung und Rückhalt. Und sie hat freie 
Hand, ob es um Verbesserungen in den Themenräumen oder 
der Abläufe geht. „Von Anfang an konnten wir unsere eige-
nen Ideen entwickeln. Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt 

Seekopp und strahlt. Noch mehr freuten sich ihr Team und 
sie, als der Gemeinderat kürzlich der dauerhaften Finanzie-
rung der modularen Schulkindbetreuung zustimmte. Rund 
230.000 Euro jährlich investiert die Stadt Karlsruhe in die 
Betreuung an der Viktor-von-Scheffel-Schule.

Interesse am Konzept
Mittlerweile hat es sich in der Schullandschaft herumgespro-
chen, dass das Konzept bei den Eltern gut ankommt. Das merkt 
Seekopp daran, dass sie Anfragen von Schulen bekommt, die 
mehr darüber wissen möchten. Gern würde sie diese Art der 
Betreuung an andere Schulen bringen, um zu zeigen, wie eine 
modulare Betreuung an Grundschulen funktionieren kann. 

Annette Seekopp, Leiterin der modularen Schulkindbetreuung, in einem der 
Räume, die die Stadt eigens für die Ganztagsbetreuung renoviert hat.

Andrea Toll,  
Journalistin und Texterin 
www.textwerkstatt-ulm.de
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Im Dezember GEW wählen
Nachdem der Bezirkspersonalrat (BPR) am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Ende 
März 2023 zurückgetreten ist, � nden am 18. und 19. Dezember 2023 Neuwahlen statt. Spitzenkandi-
dat der GEW ist Ralf Rückert. Viele weitere GEW-Mitglieder stehen auf der GEW / Verdi-Liste. Warum 
es sich lohnt, wählen zu gehen und was die GEW auszeichnet, erklären wir hier.

Alle Beschä�igten am ZSL und an den 
Seminaren für Aus- und Fortbildung der 
Lehrkrä�e in ganz Baden-Württemberg 
können Mitte Dezember ihre Personal-
vertretung im Bezirkspersonalrat neu 
wählen. Alle Beschä�igten heißt: alle, die 
für das ZSL arbeiten, und sei es nur eine 
Stunde pro Woche als Beratungslehrkra�. 
Rund 7.000 Personen sind daher wahlbe-
rechtigt. 7.000 Wahlberechtigte können 
ihre Personalvertretung stark machen. 
Daher: Unbedingt wählen gehen.
Und die GEW wählen! Seit es das ZSL 
gibt, seit fast vier Jahren, begleitet die 
GEW den Au�au dieser riesigen Behörde 
kritisch und konstruktiv. Die vielen Men-
schen im ZSL und an den Seminaren sol-
len Schulen und Lehrkrä�ebildung ver-
bessern und damit das Qualitätskonzept 
der Landesregierung umsetzen. Wer mit 
dem ZSL zu tun hat, kennt die schwie-
rigen, manchmal krä�ezehrenden Pro-
zesse, die mit den immer noch unklaren 
Strukturen und Abläufen zwischen Kul-
tusministerium, IBBW, ZSL und Semina-
re zusammenhängen. Die GEW war von 
Anfang an aktiv dabei und kümmert sich 
seither mit ihren Personalvertretungen 
auf allen Ebenen unermüdlich, geduldig 
und zielstrebig für Verbesserungen zum 
Wohle der Beschä�igten am ZSL und an 
den Seminaren. Je mehr GEW-Mitglieder 
im neuen BPR sind, desto besser gelingt 
uns das auch in Zukun�.
Viele Probleme und Ungerechtigkeiten 
am ZSL warten seit Jahren auf Lösun-
gen. So ist zum Beispiel die Frage der 
gerechten Bezahlung und der Arbeits-
zeit der Seminarmitarbeiter*innen nicht 
gut geregelt. Die Angleichung der Besol-
dung von Fachberater*innen sowie Fach-
leiter*innen aller Schularten nach dem 
Grundsatz „gleiches Geld für gleiche 
Arbeit“, ist zwingend erforderlich.

Ebenso ist kein attraktives Berufsbild für 
Ausbildung und Fort bild ung in Sicht. 
Viele Verwaltungsvorschri�en und unter -
gesetzliche Regelungen wurden nicht 
aktualisiert, die Abläufe und die Zustän-
digkeit der Personalvertretungen sind 
nicht klar geregelt. Um diese und viele 
weitere �emen wird sich der neu zu 
wählende BPR am ZSL kümmern. 
Die Mitglieder der GEW in den Perso-
nalvertretungen im außerschulischen 
Bereich (asB) kennen diese Arbeit seit 
Jahren und setzen sich für Verbesse-
rungen in allen Bereichen ein: in den 
Seminaren, der Schulpsychologie, bei 
den Fach   berater*innen Unterricht und 
Beratung, den Fach betreuer* innen und 
Fort   bildner*  innen und den Beratungs-
lehrkrä�en. Auch alle Beschä�igten an 
der Zentrale, den Regional- und Außen-
stellen und natürlich auch allen Arbeit-
nehmer*innen werden von der GEW 
nach Krä�en vertreten.

Bezirkspersonalrat am ZSL
Der neu zu wählende Bezirkspersonalrat 
wird sich aus zwei Arbeit nehmer ver tre-
ter*innen und neun Beamtenvertreter*-
innen zusammensetzen. Er ist die Stufen-
vertretung für die Örtlichen Personalräte 
an den Seminaren und zuständig für alle 
personalrechtlichen Vertretungsaufgaben 
der Mitarbeiter*innen an den Seminaren. 

Weshalb Neuwahlen?
Der Bezirkspersonalrat ist Ende März 
2023 wegen drei Wahlanfechtungen, 
zurückgetreten. Deshalb sollten im Juli 
vorgezogene Neuwahlen durchgeführt 
werden. Allerdings war es aufgrund der 
vom ZSL gelieferten Daten nicht mög-
lich, ein Wählerverzeichnis zu erstel-
len, wie es für eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Wahl notwendig ist. 

Der Bezirkswahlvorstand am ZSL war 
 deshalb gezwungen, die Wahl auf den 
18. und 19.12.2023 zu verschieben.

Geplanter Ablauf
Wer am ZSL wahlberechtigt ist, musste 
erst einmal gerichtlich geklärt werden 
und war lange umstritten. (Näheres steht 
in der b&w 05 / 2023 Seite 11). Dass alle 
Beschä�igten am ZSL wahlberechtigt 
und wählbar sind, entschied das Ver-
waltungsgericht Stuttgart. Es spielt dabei 
keine Rolle, in welchem Umfang jemand 
am oder für das ZSL arbeitet. Der 
Bezirkswahlvorstand bereitet die Wahl 
jetzt vor und führt sie durch. Die örtli-
chen Wahlvorstände an den Dienststel-
len (ZSL-Zentrale und Seminare) unter-
stützen die Durchführung der Wahl.
Für alle Beschä�igten, die nicht direkt an 
ihrer Dienststelle oder an einer Außen- 
oder Nebenstelle tätig sind, wurde Brief-
wahl angeordnet. Es können aber auch 
alle anderen wahlberechtigten Beschäf-
tigten Briefwahl beantragen und müs-
sen somit nicht am 18. oder 19.12.2023 
an der Dienststelle in Präsenz wählen.

Ausblick auf die Wahlen 
im Sommer 2024
Schon jezt laufen die Vorbereitungen der 
Wahlen des Hauptpersonalrats asB und 
des ÖPR am ZSL, den Seminaren, der 
Schulverwaltung und allen Dienststellen 
im asB im Sommer 2024. 

Ralf Rückert 

 Engagierte Kollegen*innen, die sich 
als Kandidaten*innen zur Wahl stellen 
möchten, bitte melden: 
pr-wahl@gew-bw.de

PERSONALR
ATS-

WAHLEN
2023
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„ Fortbildung und Ausbildung benötigen klare 
und verlässliche Strukturen und Zuständigkeiten beim KM und ZSL.“

Ralf Rückert arbeitet seit über 20 Jahren am Seminar für die Aus-
bildung und Fortbildung der Lehrkrä�e in Rottweil. Er startete 
als Lehrbeau�ragter für das Fach Technik, inzwischen arbeitet er 
dort als Bereichsleiter für den Bereich Medienbildung / Digitali-
sierung und Technik. Seit 2015 ist der Bereichsleiter auch Per-
sonalrat. Zuerst war er Mitglied im ÖPR, dann Vorsitzender des 
Gremiums, später im Bezirkspersonalrat am ZSL. Jetzt ist er Mit-
glied im HPR außerschulischer Bereich.

Die Erfahrungen von Ralf Rückert auf allen Personalratsebenen 
kommt allen Beschä�igten am ZSL zugute. Er hat als Vorsit-
zender des BPR am ZSL mitgeholfen, dass Strukturen, Prozesse 
und Schnittstellen entstanden sind, damit die neu gescha�ene 
Behörde überhaupt arbeitsfähig wurde. Mittlerweile gibt es für 
alle Beschä�igten am ZSL Ansprechpartner*innen, an die sie sich 
bei Problemen wenden können. Da viele Kolleg*innen am ZSL 
zusätzlich auch an Schulen oder anderen Dienststellen beschä�igt 
sind, sind sie Ansprüchen und Begehrlichkeiten zweier Dienst-
herren verp�ichtet. Das kann zu Kon�ikten führen und ver-
kompliziert Lösungen. O� sind zwei unterschiedliche Personal-
ratsebenen involviert. Wenn Personalräte wie Ralf Rückert, sich 
in dem Gestrüpp gut auskennen, ein gutes Netzwerk haben und 
sich gut austauschen, pro�tieren die Beschä�igten. 

Ralf Rückert ist das Gesicht der GEW 
im Wahlkampf. Er kandidiert als 
Spitzenkandidat für den BPR am ZSL. Er 
war bereits bis Ende Juli 2023 Vorsitzender 
des BPR am ZSL und strebt das Amt 
wieder an. 

RALF RÜCKERT
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Gute Arbeit bei weniger guten Bedingungen 
Mitte Oktober fand im Löchnerhaus die jährliche Schulung für Personalrät*innen in der Schulver-
waltung (Staatliche Schulämter, Regierungspräsidien) statt. Organisiert von der Fachgruppe Schul-
aufsicht, Schulverwaltung, Seminare, Schulpsychologie kamen rund 20 Personalrät*innen auf der 
Reichenau zusammen.

Der Kommentator des Landesperso-
nalvertretungsgesetzes (LPVG), Profes-
sor Johann Bader, war der ideale Refe-
rent für die klassischen Inhalte einer 
Personalratsschulung, wenn es um die 
Anwendung des LPVG geht. Schließ-
lich müssen Personalrät*innen bei ihren 
Gesprächen und Verhandlungen den 
Rahmen ihrer gesetzlichen Beteiligungs-
rechte kennen und auslegen können. 
Daneben beschä�igten sich die Kolleg*-
innen aber auch mit den Arbeitsbedin-
gungen in der Schulverwaltung. Alle 
Kolleg*  innen machten deutlich, 
dass sie gerne an der Schnitt-
stelle zwischen Kultusmi-
nisterium und den  Schulen 
arbeiten. Und dass sie mit 
den Schulleitungen und 
Lehrkrä�en aus unterschied-
licher Perspektive, aber part-
nerscha�lich sprechen wollen. 
Deutlich wurde aber auch, dass sich 
die Arbeitsmenge in der Schulverwaltung 
in den letzten Jahren deutlich erhöht hat. 
Nachdem bei einer Verwaltungsreform 
Anfang der 2000er-Jahre Stellen in der 
Schulverwaltung abgebaut werden muss-
ten, wurden die Regierungspräsidien 
(RP) und die Schulämter (SSA) bei der 
Gründung des ZSL und des IBBW erneut 
zur Ader gelassen. Sie mussten Stellen für 
Schul rät*innen, Fachberater*innen und 
aus der Verwaltung an die neuen Institute 
abgeben, ohne dass im gleichen Umfang 
Aufgaben weggefallen sind. 
Im Gegenteil. Die RP und die SSA müs-
sen durch eine Vielzahl von Personal-
vorgängen (Ruhestand, reguläre Ein-
stellungen, Teilzeitanträge, Einstellung 
befristeter Lehrkrä�e) und die Organi-
sation der Beschulung von ge�üchteten 
Kindern und Jugendlichen einen mas-
siven Arbeitsanstieg bewältigen. Dazu 

kommen mit den Maßnah-
men des Qualitätskonzepts des 

Kultusministeriums (Statusge-
spräche, Ziel- und Leistungsver-

einbarungen usw.) vollkommen neu 
gestaltete Aufgaben auf die Schulver-
waltung zu, die sehr zeitaufwändig sind. 
Erfahrende Schulrät*innen  berichteten, 
dass sie für die Vorbereitung und Durch-
führung eines Statusgesprächs mit der 
Schulleitung mindestens einen Arbeits-
tag benötigen. 
Noch ein Beispiel: So positiv es ist, 
wenn der Landtag viele neue Stellen für 
Konrektor*innen beschließt: An den SSA 
und RP müssen diese Besetzungsverfah-
ren auch organisatorisch bewältigt wer-
den. Andere Arbeit bleibt dann liegen. 
Das führt zu Frust. Viele Kolleg*innen 
schieben einen erheblichen Berg an 
Überstunden vor sich her, die sie nicht 
abbauen können. 
Die Kolleg*innen benannten aber auch 
die organisatorisch-strukturelle Ausstat-
tung der Schulverwaltung als Problem. 
Das fängt mit einem Schulamtsleiter 

an, der sonntags den Schnee vor dem 
SSA räumen muss, weil es sonst nie-
mand macht und er für Unfälle ha�et. 
Es geht mit einer mangelha�en techni-
schen Ausstattung, fehlendem und über-
lastetem Veraltungspersonal weiter und 
endet zum Beispiel bei der Einstellung 
von tausenden befristeten Lehrkrä�en 
mit veralteten und ine�zienten EDV-
Verfahren und Abläufen aus dem letzten 
Jahrhundert. 
Die Kolleg*innen aus der Schulverwal-
tung sind auch psychisch gefordert. Sie 
fühlen sich o� als Prellbock zwischen 
anspruchsvollen Vorgaben des KM und 
den unzureichenden Möglichkeiten der 
Schulen, sie umzusetzen. Sie müssen 
sich dann auch mit Schulleitungen und 
Kolleg*innen auseinandersetzen, die 
sagen: „In der Praxis funktioniert das 
nicht!“
In der Verwaltung klagen die Kolleg*-
innen neben der hohen Arbeitsbelas-
tung über eine nicht mehr zeitgemäße 
Bezahlung. Ihre tari�iche Eingruppie-
rung wurde seit Jahren nicht angepasst 
und kann mit den Gehältern in anderen 
Bereich nicht mehr mithalten. 
Die Kolleg*innen in der Schulverwal-
tung leisten viel und gute Arbeit. Aber 
sie brauchen von der Landesregierung 
mehr Unterstützung und eine bessere 
Ausstattung. 

Michael Hirn
Stellvertretender GEW-Vorsitzender

Personalrats-
wahlen 2023

„ Die neu zu 
wählenden  Personalräte 
am ZSL haben  einen 
großen  Aufgabenberg 
vor sich, um den Kolleg*-
innen in der Verwaltung 
die Arbeit zu erleichtern.“Kolleg*  innen machten deutlich, 

dass sie gerne an der Schnitt-
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unterrichtspraxis

U N T E R R I C H T S S TÖ RU N G E N U N D KO N F L I K T E

Wege des Verstehens und der Verständigung 
Unterrichtsstörungen und der Umgang damit sind unbestritten eines der zentralen Themen in deutschen  
Lehrerzimmern: welcher Schüler*in  wieder den Unterricht gestört hat, bei wem Nachsitzen „fällig ist“ oder  
wessen Eltern einbestellt werden müssen, weil das Verhalten des Sprösslings einiges zu wünschen übrig lässt,  
ist großer Gesprächsstoff. Die Autorin plädiert für einen lösungsorientierten Umgang mit Unterrichtsstörungen, 
bei dem ein pädagogisches Weiterarbeiten im Vordergrund steht.

„Bei manchen Lehrkräften war es 
üblich, Schüler* innen, die gestört 
haben, aus dem Unterricht zu entfer-
nen und sie vor die Tür zu setzen, wo 
sie die Türklinke herunter drücken 
mussten, damit die Lehrkraft gese-
hen hat, dass sich die Schüler* innen 
weiterhin vor dem Raum befinden. 
Manch  andere Lehrkraft hat dagegen 
Aufsätze schreiben lassen, damit die 
Schüler*innen in dieser Form bestraft 
werden. Es gab aber auch Lehrkräfte, 
die es geschafft haben, beinahe gänzlich 
ohne Strafen eine Klasse unter Kontrol-
le zu behalten und dabei gleichzeitig ein 
angenehmes Lernklima zu haben. Die-
se letzte Art der Lehrer* innen hat mir 
selbst in der Schulzeit schon imponiert, 
da ich nicht verstehen konnte, wie sie 
mit so viel Ruhe und Gelassenheit eine 
Gruppe von 20 bis 30 pubertierenden 
Jugendlichen anleiten und zum Ler-
nen motivieren konnten.“ (Biographi-
sche Erfahrung einer Studentin der 
Bildungswissenschaften der Philipps-
Universität Marburg)
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Vermutlich haben die meisten von uns 
ähnliche Erinnerungen an die eige-
ne Schulzeit und an unterschiedliche 
Lehrkräfte. Wie gelingt es manchen 
Lehrkräften ohne Strafen im Unter-
richt auszukommen und was macht 
hier genau den Unterschied? Der fol-
gende Beitrag fokussiert das Phäno-
men Unterrichtsstörungen und lädt 
dazu ein, Perspektivwechsel einzuneh-
men, um neue Zugänge im Umgang 
mit Unterrichtsstörungen erproben zu 
können.

Unterrichtsstörungen? 
Annährungen an ein komplexes 
Phänomen
Unterrichtsstörungen sind ein kom-
plexes Phänomen, das von schuli-
schen Akteur* innen unterschied-
lich beschrieben und gedeutet wird. 
Während des Unterrichts etwas trin-
ken oder aufstehen, sich mit der Sitz-
nachbarin unterhalten, auf das Handy 
schauen, eine Zeichnung am Heftrand 
anfertigen, Kaugummi kauen, Lachen, 
den Kopf auf den Tisch ablegen, mit 
dem Stuhl kippeln, eine Jacke im 
Unterricht tragen, verträumt aus dem 
Fenster schauen, den Tischnachbarn 
boxen – das sind einige Beispiele, die 
sich vielfach in Schule beobachten las-
sen und die teilweise von Lehrkräften 
als Unterrichtsstörung interpretiert 
werden oder auch nicht. 
In einigen Ratgebern finden sich Dif-
ferenzierungen zwischen akustischen 
und motorischen Störungen, Aggressi-
onen, geistiger Abwesenheit oder Ver-
weigerung (exempl. Keller 2014: 25ff.). 
Die Störungen werden dabei zumeist 

personenzentriert den Schüler* innen 
zugeschrieben, wobei die Lehrkraft 
aufgefordert wird, „professionell“ mit 
diesen umzugehen (Lohmann 2007). 
Unterrichtsstörungen werden darüber 
im Zuge der Entwicklung von Profes-
sionalität als vermeidbar entworfen, 
wobei sich die Ratgeber als Instrumen-
te der Professionalisierung offerieren. 
Die beschriebenen Interventionen set-
zen zumeist an der Störung an, ohne 
das Phänomen der Störung an sich in 
Frage zu stellen und näher zu beleuch-
ten. Die folgenden Überlegungen set-
zen an einem anderen Punkt an, indem 
sie die Perspektive weiten und Störun-
gen in einen größeren Kontext stel-
len, um auf diesem Weg den Raum für 
Handlungsalternativen zu öffnen.
Betrachten wir also zunächst die 
Zuschreibung, dass es sich bei einem 
Verhalten um eine Unterrichtsstö-
rung handelt. Hierbei offenbart sich 
eine große Variationsbreite, bei der 
grundlegende Regeln und Unterrichts-
formate eine wichtige Rolle spielen. 
So unterliegen Unterrichtsformen, 
in denen Schüler* innen in Gruppen 
arbeiteten oder Experimente durch-
führten, zumeist anderen Regeln eines 
„störungsfreien Unterrichts“ als For-
mate des Frontalunterrichts. Aber auch 
hier gibt es keine Regelmäßigkeiten. 
Die Regeln eines störungsfreien Unter-
richts lassen sich zumeist erst innerhalb 
der lokalen und situativen Gegebenhei-
ten einer einzelnen Unterrichtsstun-
de erfassen. Für Schüler* innen stellt 
sich damit die Herausforderung, die 
unterschiedlichen situativen Regeln 
und Spielräume über den schulischen 

Alltag hinweg immer wieder neu zu 
erfassen. Hinzu kommt die Persönlich-
keit der Lehrkraft und die damit ver-
bundene  Belastungsgrenze, die zudem 
auch zeitlichen oder biographischen 
Schwankungen unterliegen kann.
Ein Student der Bildungswissenschaf-
ten der Universität Marburg erinnert 
sich im Rahmen der Anfertigung bio-
graphischer Reflexionen an die unter-
schiedlichen Regelungen und schreibt: 
„Ich habe es als Schüler immer als 
schwierig erachtet, die verschiedenen 
Regeln im Unterricht zu beachten, da 
sich diese teilweise bei verschiedenen 
Lehrkräften unterschieden haben. Bei 
manchen war es erlaubt, im Unterricht 
zu essen und zu trinken, obwohl dies 
explizit in der Schulordnung verboten 
war. Bei anderen durfte man im Unter-
richt tatsächlich nicht auf die Toilette 
gehen, obwohl dies in keinem Regel-
werk formuliert wurde.“
Schulen sind durch zahlreiche Ord-
nungen und Regeln ein hochgradig 
strukturiertes Feld, welches wenig 
Spielräume für individuelle Bedürfnis-
lagen lässt und eine Reihe von Erwar-
tungen an das Verhalten von Kindern 
und Jugendlichen produziert. Selbst 
menschliche Grundbedürfnisse wie 
Toilettengänge, Essen und Trinken 
sind durch Vorgaben geregelt. Die 
damit einhergehenden Zumutungen 
gilt es zu reflektieren.
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Störungen und die ihnen 
zugrundeliegenden Normen
Die Bezeichnung „Unterrichtsstö-
rung“ impliziert die Unterbrechung 
eines (geplanten) Unterrichtsablaufes, 
wobei Unterricht an sich als störungs-
frei entworfen wird. Insbesondere 
die negative Deutungszuschreibung, 
dass es sich bei Unterrichtsstörungen 
um ein „Problem“ handele, impliziert 
den Wunsch, die Norm und das Ide-
al eines „störungsfreien Unterrichts“. 
Abweichungen von dieser Norm wer-
den dabei häufig personenbezogen 
problematisiert und mit Schuldzuwei-
sungen verknüpft. Der* die Schüler*-
in gilt als Störer* in. Regeln eines stö-
rungsfreien Unterrichts gehen mit 
Erwartungen und Vorstellungen, spe-
zifischen Bildern von Kindern und 
Jugendlichen sowie von Schule und 
Unterricht einher. Diese Erwartungen 
gilt es zu reflektieren: Welche Nor-
men und Vorstellungen von Lehren 
und Lernen liegen einem Frontaltun-
terricht, einem offenen Unterricht, 
einer Wochenplan- oder Projektarbeit 
zugrunde und wann wird in welchem 
Kontext was zu einer Störung? Welche 
Regeln und Normen produzieren wel-
che  Lernatmosphäre? Theorien abwei-
chenden Verhaltens eröffnen hier neue 
Perspektiven. Sie zeigen auf, dass Stö-
rungen keine Eigenschaften von Kin-
dern und Jugendlichen sind, sondern 
Produkte der Setzung von Normen 
und der Bewertung von Verhalten im 
Kontext dieser Normen. Die Normen 
und die daran geknüpfte Aufstellung 
von Regeln als vermeintliche Voraus-
setzung schulischen Gelingens bringen 
die „Störungen“ hervor, indem die Nor-
manwendung im Zuge eines Bewer-
tungsprozesses zugleich Abweichung 
produziert (vgl. Becker 1981: 12f.; 
Lamnek 1994: 23f.). Hinzu kommt, 
dass die mit den Normen verbunde-
nen Standards auf sehr unterschied-
liche Weise formuliert und interpre-
tiert werden. Zugleich kann ähnliches 
Verhalten unterschiedlich verstanden 
und bewertet werden. Beim Aufstellen 
von Normen und Regeln spielt deren 
„Realisierbarkeit“ eine tragende Rolle. 
Es gilt zu überlegen, inwiefern Verhal-
tensrichtlinien einhaltbar und gleich-
zeitig einforderbar sind und mit wel-
chen Zielsetzungen sie einhergehen. 

Was würde sich ändern, wenn man 
von einem „gestörten Unterricht“ als 
schulischer Normalität ausgeht? Ist 
der störungsfreie Unterricht nicht ein 
Ideal ohne Realitätsbezug? Wenn der 
schulische Alltag stets an einem nicht 
erreichbaren Ideal gemessen wird, 
wird die Normalität des Alltags ständig 
als defizitär erlebt.
Zugleich stellt sich die Frage, welche 
Rolle die Normen und Regeln eines 
störungsfreien Unterrichts im Kontext 
von Inklusion spielen. Die Regeln und 
Normen eines störungsfreien Unter-
richts basieren auf der Annahme, dass 
die Schüler* innen in der Lage sind, 
das gewünschte Verhalten zu zeigen 
(vgl. Merl 2019: 132ff.) – und das über 
den gesamten Schulalltag hinweg, mit-
samt den Wechseln zwischen Lehrkräf-
ten und Lernformaten. Individuelle 
Lebenslagen der Kinder und Jugend-
lichen, mögliche Fremdheit und Unsi-
cherheit in Bezug auf schulisch-unter-
richtliche Arrangements oder einzelne 
Lehrkräfte werden dabei zumeist eben-
so ausgeklammert, wie die sozio-
emotionalen Voraussetzungen (vgl. 
Ellinger / Kleinhenz 2022). Normver-
letzungen und Regelübertretungen 
werden zumeist sanktioniert – teil-
weise unter Rückgriff auf einheitliche 

Programme, wie dem sogenannten 
„pädagogischen Trainingsraum“ oder 
der Bonusleiter. Störungen führen 
dann zu einer sichtbaren Dokumen-
tation von Abweichung oder auch zu 
einem Ausschluss sowie der Auf- und 
Anforderung der „Selbsterziehung“. 
Diese Formen der Defizitorientierung 
und Exklusion sind unter den Ansprü-
chen eines inklusiven Bildungssystems 
kritisch zu reflektieren.
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Strafen: Zum Umgang mit 
Unterrichtsstörungen
Unterrichtsstörungen werden in der 
Regel durch Sanktionen bearbeitet, 
wobei diese ebenso vielfältig sind wie 
die möglichen Störungen. Einige For-
men des Umgangs mit Unterrichts-
störungen sind: mahnende Blicke 
und Worte, Nachsitzen oder Vorsit-
zen, Schulordnungen abschreiben, 
Zusatzaufgaben erhalten, vor die Tür 
geschickt werden oder in einen dafür 
eingerichteten Trainingsraum, an die 
Tafel geschrieben werden oder das 
Auslassen von Belohnungen. Ziele 

dieser Maßnahmen sind zumeist die 
Aufrechterhaltung bzw. die Wieder-
herstellung von schulisch-unterricht-
lichen Ordnungen entlang von homo-
genisierenden Normvorstellungen. Mit 
Hilfe einer Sanktion soll das Verhalten 
eines* einer Schüler* in im Sinne der 
Anpassung an schulisch gesetzte Nor-
men beeinflusst werden. Im Idealfall 
sollen sie zur Einsicht führen und das 
Verhalten dauerhaft ändern. Für viele 
Lehrkräfte stellt sich dabei die Frage, 
welche Strafen geeignet sind bzw. ob es 
pädagogisch sinnvolle Strafen gibt. 
Strafen haben in der Erziehung eine 
lange Geschichte und unterliegen 
einem stetigen Wandel. Sie wurden 
und werden als erzieherisches Mittel 

gefordert und zugleich als Gefährdung 
von Erziehung vermieden. Heute wer-
den sie häufig tabuisiert und bspw. in 
der Erzählung eigener Erziehungs-
maßnahmen verschwiegen. Besonders 
drastisch zeigt sich dies an dem Bei-
spiel körperlicher Strafen. Aus einem 
legitimen Erziehungsmittel wurde im 
Laufe der letzten 100 Jahre eine  Straftat. 
Gewalt und Zwang sind heute pädago-
gisch nicht mehr legitimierbar. Kinder 
haben „ein Recht auf gewaltfreie Erzie-
hung“ (§ 1631 Abs. 2 BGB). Die UN-
Kinderrechtskonvention fordert dazu 
auf, das Wohl des Kindes in den Mit-

telpunkt zu stellen, und in den meisten 
Schulgesetzen wird darauf hingewie-
sen, dass „entwürdigende Maßnah-
men“ unzulässig sind (vgl. Krappmann 
2016).
Insbesondere psychologische For-
schungen haben sich mit den mögli-
chen Wirkungen von Strafen beschäf-
tigt und aufgezeigt, dass diese ganz 
unterschiedlich sein können (Überblick 
vgl. Richter 2018). Sie hängen unter 
anderem von dem Alter und der Ent-
wicklung des Kindes oder Jugendlichen 
ab und stehen im Zusammenhang mit 
den Erziehungs- und Sozialisationser-
fahrungen sowie den sozio-emotiona-
len Voraussetzungen. Strafen kann mit 
einem Lernen von negativem Verhalten 

einhergehen oder zu Widerstand und 
Aggression führen. Widerstand wie-
derum verhindert bzw. erschwert den 
Aufbau einer pädagogischen Bezie-
hung. Zugleich können Strafen zu Kon-
kurrenzverhalten beitragen und damit 
zu einer Verschlechterung des emo-
tionalen und sozialen Beziehungsge-
flechtes. Emotionale und motivationale 
Folgen können bei dem Bestraften eine 
Verminderung der Selbstachtung bzw. 
die Entwicklung einer negativen Selbst-
wahrnehmung sein, die Hervorrufung 
von Angst, Ärger, Wut oder Rache; 
 allesamt   Reaktionen, die den Erzie-
hungs- bzw. Lernzielen zuwider laufen. 
Wenn bspw. etwas unter Angst gelernt 
wird, wird beim Abruf dieses Wissens 
die Angst mit abgerufen. Es findet 
demnach eine assoziative Verknüpfung 
zwischen den durch Strafen ausgelös-
ten Emotionen und den Inhalten statt, 
was einer Kreativität und Problemlö-
sung im Wege steht. Strafen sind folg-
lich als Formen seelischer Gewalt zu 
reflektieren, die Auswirkungen auf Bil-
dungsverläufe sowie auf das psychische 
Wohlbefinden der Heranwachsenden 
haben können. „Verletzende Beziehun-
gen, die sich aus einer Folge destruk-
tiver einzelner Interaktionen formie-
ren, können Kinder und Jugendliche 
unglücklich machen, Lernen und Leis-
tung behindern und ihren Bildungs-
wegen bis ins Erwachsenenalter hinein 
schaden“ (Prengel 2019, S. 10). Zudem 
lenken Strafen die Aufmerksamkeit der 
Schüler* innen auf das unerwünsch-
te Verhalten und heben dies hervor. 
Damit verbunden ist eine Defizitorien-
tierung anstelle einer Ressourcenori-
entierung im Schulalltag.
Strafen sind im Kontext der jeweiligen 
Funktionen von Schule und den Erzie-
hungszielen zu betrachten und zu hin-
terfragen: Soll und will Schule Kinder 
und Jugendliche zu gehorsamen Mit-
gliedern der Gesellschaft ausbilden, 
die Regeln befolgen und diese nicht 
in Frage stellen oder ihnen auch zuwi-
derhandeln? Oder geht es im Kontext 
von Erziehung und Bildung darum, 
Kreativität, Eigensinn und Wider-
spruchsgeist zu fördern? Welche Kin-
der, Jugendlichen und Erwachsenen 
braucht unsere Gesellschaft? 
Pädagogische Beziehungen und Macht
Zusammenfassend zeigt sich, dass 
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immer wenn ein spezifisches Verhal-
ten als Unterrichtsstörung klassifiziert 
wird, Zuschreibungsprozesse statt-
finden, die das jeweilige Verhalten als 
Störung klassifizieren, und dass dabei 
Normen und Werte eine Rolle spielen 
sowie Idealbilder aktiviert sind. Unter-
richtsstörungen ereignen sich in der 
Folge immer im Rahmen von Inter-
aktionen zwischen mindestens zwei 
Menschen, bei der sich eine Person 
durch eine andere Person gestört fühlt. 
Das, was als Störung wahrgenommen 
und interpretiert wird, kann dabei sub-
jektiv und situativ variieren. Das „sich 
gestört fühlen“ hängt von den jewei-
ligen Deutungszuschreibungen ab, 
die mit Vorstellungen von Schule und 
Unterricht, Schüler* innen-Verhalten 
und situativen Gegebenheiten zusam-
menhängen. In der Konsequenz folgt 
daraus, dass Unterrichtsstörungen 
nicht durch den oder die einzelne 
Schüler* in hervorgebracht werden, 
sondern im Rahmen einer Lehrkraft-
Schüler* in-Beziehung entstehen.
Die Norm wird dabei von der Schule 
bzw. der jeweiligen Lehrkraft gesetzt 
und bezieht sich in der Regel weniger 
auf die Bedürfnisse von Kindern und 

Jugendlichen, sondern auf übergeord-
nete Ziele. Strafen kommen zumeist 
dann zum Einsatz, wenn die Bedürf-
nisse oder Interessen der Lehrkraft im 
institutionellen Kontext mit denen der 
Kinder und Jugendlichen in Konflikt 
geraten, wobei die Lehrkraft durch ihre 
machtvolle Position zugleich die Deu-
tungsmacht innehat. Dies kann bei der 
bestraften Person – aber auch bei Tei-
len einer Schulklasse – zu einer Gegen-
macht und zu Rebellion führen. Wenn 
diese wiederum von der Lehrkraft als 
Störung wahrgenommen wird, entsteht 
eine wechselseitige Negativspirale.
Jede pädagogische Beziehung ist eine 
machtvolle Beziehung allein durch 
die Tatsache, dass Pädagog* innen und 
Lehrkräfte absichtsvoll in die Bezie-
hung zu einem Kind bzw. Jugendlichen 
gehen. Hinzu kommen das Genera-
tionenverhältnis, die institutionellen 
Rahmungen und Gesetze, sowie die 
Schulpflicht. Es ist deshalb immer 
bedeutsam zu reflektieren: Welche 
Absicht und welcher Anspruch wird 
formuliert und steht hinter der Zielset-
zung des Einwirkens auf ein Kind bzw. 
einen Jugendlichen?

Perspektivwechsel:  
Verstehen statt bewerten
Anhand einer beobachteten Situation 
aus dem Schulalltag sollen im Folgenden 
Möglichkeiten des Perspektivwechsels 
und damit Möglichkeiten des Umgangs 
mit Unterrichtsstörungen als Konflik-
te aufgezeigt werden. Die Beschreibung 
stammt aus den teilnehmenden Beob-
achtungen des Projektes „Ganztags-
SchulKulturen“ (vgl. Richter 2019).
Der Lehrer, Herr Böhme, ruft Tobias 
auf, eine Aufgabenstellung vorzulesen. 
Tobias beginnt zu lesen. „Warte, Tobi-
as, der Robin ist noch nicht so weit“, 
unterbricht ihn Herr Böhme. Dar-
auf sagt Robin: „Der Fabian hat mich 
getreten.“ Herr Böhme antwortet an 
die Tischgruppe gerichtet: „Fabian, ich 
habe eben gesehen, dass du den Robin 
unter dem Tisch getreten hast.“ Fabian 
setzt an, um etwas zu sagen, wird aber 
laut von Herrn Böhme unterbrochen: 
„Fabian, möchtest du im Trainings-
raum mit jemandem über dein Prob-
lem sprechen?“ Fabian senkt den Blick, 
schüttelt den Kopf und sagt „Nein“. 
Darauf Herr Böhme wieder etwas lei-
ser: „Fabian, meinst du, du schaffst 
das jetzt, in Ruhe zu arbeiten?“ Fabi-
an erwidert: „Ich schaffe das, wenn die 
Anderen mich in Ruhe lassen.“ 
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„Robin und Fabian, ich möchte hier 
gerne arbeiten und dabei nicht gestört 
werden“, antwortet Herr Böhme. (Teil-
nehmende Beobachtung in einer 5. 
Klasse, vgl. Richter / Friebertshäuser 
2012: 72 – 73)
In dieser Szene wird Schüler Robin 
für den verzögerten Start des Unter-
richts klassenöffentlich verantwort-
lich gemacht. Robin weist die Schuld-
zuweisung des Lehrers zurück, indem 
er vorbringt, dass nicht er den Unter-
richt gestört hat, sondern dass er selbst 
gestört wurde. Lehrer Böhme bezieht 
daraufhin Fabian in seine Ermahnung 
mit ein, lässt diesen dann jedoch nicht 
mehr zu Wort kommen. Einer mögli-
chen Verteidigung Fabians wird eine 
Sanktionierung in Form eines Trai-
ningsraumverweises gegenübergestellt, 
was Fabian offenbar zum Schweigen 
veranlasst. Lehrer Böhme fragt dar-
aufhin Fabian, ob er es  schaffe, seinen 
Erwartungen nun nachzukommen, 
wobei er die Eigenverantwortlichkeit 
des Schülers hervorhebt. Fabian gibt in 
seiner Antwort die Verantwortung an 
seine Mitschüler* innen ab: „Ich  schaffe 
das, wenn die anderen mich in Ruhe 
lassen“.

Die Artikulation der Erwartung des 
Lehrers offenbaren zugleich ein leh-
rerzentriertes Unterrichts verständnis, 
das wenig Spielraum für Überra-
schungen und Unverfügbarkeiten im 
Rahmen der Lehrkraft-  Schüler* innen- -
Interaktion lässt: „Ich möchte hier ger-
ne arbeiten und dabei nicht gestört 
werden“ (ausführlich Ellinger / Klein-
henz 2023, S. 138; Helbig 2023, S. 176f.). 
Programme, wie der Pädagogische 
Trainingsraum bergen die Annah-
me des Funktionierens von Prozessen 
nach bestimmten Abläufen und gehen 
mit einer Abkehr von einer subjekt- 
und beziehungsorientierten Pädago-
gik einher. Diese Programmatik und 
die Regelhaftigkeit des Vollzugs kann 
jedoch zugleich Räume einer wechsel-
seitigen Verständigung und Verstehen-
sprozesse versperren.
In dem Regulativen des Trainingsraums 
entfaltet sich das Machtverhältnis der 
Lehrkraft- Schüler* in-Beziehung. Dabei 
ist zu reflektieren, dass sich „Wenn … 
dann … Aussagen“ zumeist an den 
Bedürfnissen der Lehrkraft bzw. der 
Institution orientieren und die Bedürf-
nisse der Schüler* innen ausklammern. 
Die Macht von Erwachsenen gegenüber 

Kindern und Jugendlichen und die 
damit einhergehende diskriminierende 
Unterordnung wird kritisch unter dem 
Begriff „Adultismus“ diskutiert (vgl. 
Richter 2013). Welche Zumutungen 
bergen die schulischen Normen? Wel-
che  Bedürfnisse könnten die Schüler*-
innen haben? Was sind die Normen 
der Peerkultur, des Jugendlich-Seins? 
Vor der pädagogischen Handlung stellt 
sich folglich zugleich die Frage der 
Haltung. Welche Relevanz haben dabei 
die Bedürfnisse und Bedarfe von Kin-
dern und Jugendlichen? Was ändert 
sich, wenn die Lehrkraft an die Stelle 
des „ungestört Arbeiten“ die Haltung 
des Verstehens und der Verständigung 
im Sinne des Gedankens setzt: „Was 
braucht ihr, um hier gut arbeiten und 
lernen zu können?“
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Systemische Zugänge
Aus einer systemischen Perspekti-
ve stellt sich stets die Frage: Welcher 
KONTEXT erklärt das Verhalten? Das 
Hauptaugenmerk liegt auf (impliziten) 
Beziehungsmustern und den Dyna-
miken zwischen den Beteiligten. In 
dem vorgestellten Beispiel zeigt sich 
eine Beziehungsdynamik zwischen 
der Lehrkraft und den Schüler* innen, 
sowie den Schüler* innen untereinan-
der (ggf. sind daran auch noch  weitere 
Personen sowie Instanzen beteiligt). Es 
stellt sich die Frage, wer die Störung 
wie beschreibt und wer sie überhaupt 
und weshalb als Problem wahrnimmt. 
Unter welcher Perspektive wird wel-
ches Verhalten als Störung und Pro-
blem bewertet und warum? Unter 
welcher Perspektive hat das als nega-
tiv bewertete Verhalten konstruktive 
Momente? 
Systeme organisieren sich selbständig 
und bilden im Laufe der Zeit  bestimmte 
Muster und Ordnungen aus. Dass sich 
eine Klasse bei unterschiedlichen Lehr-
kräften unterschiedlich verhält – wie in 
der eingangs zitierten biographischen 
Erinnerung der Studentin – ist aus sys-
temischer Perspektive Ausdruck der 
jeweils gültigen Beziehungsmuster. 
Während eine personenbezogene linea-
re  Sichtweise alleinig den oder die Schü-
lerin als Störer* in adressiert und die 
Interventionen an der Bearbeitung der 
Person ansetzen, eröffnen systemische 
Zugänge eine Vielfalt an Gestaltungs-
möglichkeiten, da die Interventionen 
an den Beziehungen und Interaktionen 
ansetzen. Die Lehrkraft erhält damit ein 
experimentelles Feld der Erprobung 
von alternativen Formen der Interakti-
on, denn jede Veränderung im Verhal-
ten bringt Bewegungen in ein System 
(vgl. Höhendinger 2023).
Die Aufgabe von Lehrkräften besteht 
dann darin, die Bedürfnisse und 
Bedarfe im Klassenzimmer wahrzu-
nehmen und zu deuten. Vor der  Frage 
„Wie reagiere ich in der Situation xy?“ 
sollte die Frage stehen: „Wie deute ich 
die Situation und warum? Weshalb 
verhält sich ein Schüler bzw. eine Schü-
lerin wie in welcher Situation?“ Unter-
richtsstörungen werden so zu einem 
Anlass „genau hinzusehen“ und ber-
gen das Potenzial pädagogische Bezie-
hungen und Unterrichtsqualität stetig 

weiterzuentwickeln. Kollegiale Fallbe-
sprechungen, Supervisionen und ande-
re Formate des reflexiven Austausches 
sind dabei sehr hilfreich. 
Regeln sind und bleiben dabei wichtig. 
Der Fokus des pädagogischen Han-
delns sollte aber nicht auf der Prüfung 
von Regeleinhaltung liegen, als viel-
mehr auf der Verständigung zu den 
Bedeutungen von Regeln im Kontext 
eines gemeinschaftlichen und demo-
kratischen Zusammenlebens. (Alter-
native) Umgangsweisen können mit-
einander entwickelt, erprobt, evaluiert 
werden.  Hierfür benötigen Lehrper-
sonen, aber auch Schülerinnen und 
Schüler unterschiedliche Erfahrungs-
räume und Zeit für informelle und 
non-formale Lernprozesse des sozialen 
Miteinanders, sowie Ruhe und Gelas-
senheit, wie in der anfangs aufgeführ-
ten biographischen Erinnerung.
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Sophia Richter hat es in ihrem Artikel 
zu Unterrichtsstörungen klar angespro-
chen: Ziel der Intervention des Lehrer /
Lehrerin sollte sein, ein pädagogisches 
Weiterarbeiten zu ermöglichen. In 
diesem Sinne geht es nicht darum, in 
Unterrichtsstörungen eine Gefahr für 
die eigene Lehrerautorität zu sehen, 
die durch ein entsprechendes Strafmaß 
wiederhergestellt werden muss. Auch 
wenn die Logik eines solch simplen 
Reiz-Reaktions-Schema auf den ersten 
Blick durchaus überzeugen kann – viel-
leicht getragen von Gedanken wie „die 
sollen das jetzt mal richtig kapieren“ 
oder „das machen die nicht noch mal“ – 
führen genau diese Schlussfolgerungen 
häufig ins Leere. Sie unterschätzen die 
Komplexität des pädagogischen Han-
delns, das immer in einem spezifischen 
Setting stattfindet und entscheidende 
Auswirkungen auf das Handeln der 
Schüler* innen wie Lehrkräfte hat: der 
Raum, das Fach, die Uhrzeit und vie-
les weitere spielt für eine systemische 
Analyse der als Störung klassifizierten 
Schüler*innenhandlung eine entschei-
dende Rolle. 
Zurückhaltend sollten Lehrkräfte aber 
nicht nur bei impulsgetriebenen Aktio-
nen sein, sondern sich auch kritisch mit 
den auf dem Markt erhältlichen Tipps 
und Ratschlägen auseinandersetzen. 
Und davon gibt es eine ganze Menge, 

die häufig auf dasselbe abziehen: Unter-
richtsstörungen lassen sich reduzieren, 
vielleicht sogar beseitigen, wenn man 
dieses oder jenes macht – Regeln klä-
ren, Strafen besprechen oder ähnliches. 
Auch die derzeit besonders prägnant 
und häufig publizierten Beiträge zum 
Classroom-Management müssen vor 
der aufgezeigten systemischen Deutung 
nicht per se zielführend sein. Auch die 
Beiträge des Kultusministeriums (vgl. 
www.km-bw.de unter dem Stichwort 
Klassenführung) schlagen so Lehrkräf-
ten Handlungen vor, die, blickt man auf 
die Beispiele in den Broschüren, den 
Erfolg förmlich garantieren. Lehrkräf-
te sollen so z. B. über ein Monitoring 
Störungen schon am besten erkennen, 
bevor sie überhaupt entstehen und, 
falls Störungen dennoch auftreten, pro-
fessionell intervenieren – was immer 
das auch heißen mag. 
All die in Ratgebern und Broschüren 
entwickelten Vorschläge zum Umgang 
mit Unterrichtsstörungen sind so nicht 
einfach falsch – vielmehr sollte es dar-
um gehen, nicht zu all umfassenden 
und immer gültigen Lösungen zu kom-
men, sondern vielmehr den Klassen-
kontext zu analysieren und sich vor 
diesem Hintergrund zu fragen, wel-
che Handlungsoptionen Sinn machen. 
Damit wäre schon viel gewonnen. 

Unterrichtsstörungen und  
Konflikte im schulischen Feld: 
Pädagogische Perspektiven  
(Pädagogische Einsichten:  
Praxis und Wissenschaft im  
Dialog)   
Sophia Richter | 24,90 €, 
ISBN-978-3847427483

Unterrichtsstörungen –  
Prävention und Intervention: 
Möglichkeiten und Chancen 
einer ressourcenorientierten 
Pädagogik | Thomas Klaffke 
22,95 € | ISBN-3772713920

Störungen in der Schulklasse: 
Ein Leitfaden zur Vorbeugung 
und Konfliktlösung 
Hans-Peter Nolting | 16,00 € 
ISBN-978-3407864697

Dr. Thomas Strehle, M.A.,
Institut für Erziehungs-
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PH Heidelberg  
Mitverantwortlicher  
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I Q B - B I L D U N G S T R E N D 2022 S E KU N DA R S T U F E

Better English, schlechter Deutsch
Wie steht es um die Kenntnisse der Neuntklässler*innen in Sprachen und wie haben sich diese im 
Zeitablauf entwickelt? Darum geht es beim im September veröffentlichen IQB-Bildungstrend. Und 
natürlich schaut jedes Bundesland, jenseits dieser definierten Inhalte, auch darauf, wie sich die Kom-
petenzen der Schüler*innen im Vergleich darstellen.

Konkret geht es beim aktuellen IQB-Bil-
dungstrend um die Erfüllung oder Nicht-
erfüllung der Bildungsstandards in den 
Fächern Deutsch und Englisch, in einigen 
Bundesländern auch um Französisch. Da 
es sich nach 2009 und 2015 bereits um 
die dritte Messung von Schüler*innen 
der Sekundarstufe handelt, werden auch 
Trendvergleiche angestellt. Außerdem 
werden die Ergebnisse nach unterschied-
lichen Kriterien wie Migration, sozialer 
Herkunft und Geschlecht differenziert.
Die Referenzgröße zur Einordnung und 
Bewertung der Schüler*innenleistungen 
sind die bundesweit geltenden Bil-
dungsstandards der jeweiligen Fächer 
und Abschlüsse. Sie können auf der 
Homepage der  Kultusministerkonferenz 
nach gelesen werden (www.kmk.org). 
Bildungsstandards definieren, welche 
Kompetenzen Schüler* innen bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt (in diesem 
Fall: welchen Abschluss) erreicht haben 
sollen. Im jetzt vorliegenden Bildungs-
trend für die Sekundarstufe sind dies die 
Kompetenzen für den ersten (ESA) und 
den mittleren Schulabschluss (MSA). 
Erläuterungen zu Definition, Zuordnung 
und Aufgabenbeispielen findet man im 
Berichtsband ab Seite 53 ff., der kosten-
frei Online erhältlich ist (www.iqb.hu-
berlin.de/bt/BT2022/). 

Ausgewählte Ergebnisse
KOMPETENZSTUFEN
Beim Bewerten der Ergebnisse ist darauf 
zu achten, welche Schüler*innengruppe 
dargestellt wird. Für die Gruppe ALLER 
einbezogenen Neuntklässler*innen wird 
berichtet, welcher Anteil 
a) den Mindeststandard für den ESA 
nicht erreicht (Kompetenzstufe Ia) bzw. 
b) den Mindeststandard für den MSA 
nicht erreicht (Kompetenzstufe Ia und Ib) 
unabhängig davon, welchen Abschluss 
die Schüler*innen tatsächlich anstreben 
 GRUPPE 1
Dann folgen Auswertungen von Teil-
gruppen, zunächst die Population der 
Neuntklässler*innen, die mindestens den  
MSA ANSTREBEN und 
a) den Mindeststandard für den MSA 

nicht erreichen (Kompetenzstufen Ia – Ib), 
b) den Regelstandard für den MSA 
erreichen oder übertreffen (Kompetenz-
stufen III –V) und 
c) den Optimalstandard für den MSA 
erreichen (Kompetenzstufe V) 
 GRUPPE 2
Die dritte Gruppe sind die Gymna s iast*   -
innen. Hier wird ausgewertet, wie viele 
a) den Regelstandard für den MSA 
erreichen oder übertreffen (Kompetenz-
stufen III –V) und 
b) wie viele den Optimalstandard für 
den MSA erreichen (Kompetenzstufe V). 
(vgl. S. 65 f.)  GRUPPE 3 
 
Um diese Systematik nachvollziehen zu 
können, wird sie beispielhaft für den 
Kompetenzbereich Lesen in Tabelle 1 

KOMPETENZBEREICH LESEN 

GRUPPE 1
(alle Neuntklässler*Innen)

GRUPPE 2
(streben MSA an)

GRUPPE 3
(Gymnasiast*innen)

Deutschland BW Deutschland BW Deutschland BW

Mindeststandard ESA verfehlt

15,2 % 13,2 %

Mindeststandard MSA verfehlt Mindeststandard MSA verfehlt

32,5 % 28,7 % 22,7 % 18,8 % *

Regelstandard erreicht Regelstandard erreicht

48,7 % 52 % 72,4 % 79,3 % *

Optimalstandard erreicht Optimalstandard erreicht

3,9 % 4,6 % 7,9 % 9,4 %

Tabelle 1: Anteil der Schüler*innen, die Mindeststandards verfehlen und Regel- und Optimal-
standards erreichen. Bei den mit *) gekennzeichneten Anteilen haben die Schüler*innen in 
 Baden-Württemberg signifikant bessere Ergebnisse als im Bundesdurchschnitt erzielt, also  
weniger verfehlt oder mehr erreicht
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dargestellt. Die Ergebnisse zu den Teil-
kompetenzen Zuhören und Orthografie 
findet man im Berichtsband ab S. 69, für 
Englisch ab S. 97, Französisch ab 129.
Knapp ein Drittel der Neunt klässler*-
innen verfehlt die Mindeststandards 
MSA im Lesen, 34 Prozent im Zuhören 
und 22 Prozent im Teilbereich Orthogra-
fie. Die Spitzengruppe der Schüler*innen, 
die die Optimalstandards erreichen, ist 
mit einer Bandbreite von 4 bis 8 Prozent 
über alle Länder hinweg „relativ gering 
besetzt“ (S. 94). Nur Bayern und Sachsen 

können in der Gruppe derjenigen, die die 
Mindeststandards verfehlen und derjeni-
gen, die die Optimalstandards erreichen, 
vergleichsweise gute Werte vorweisen. 
Besser sieht es in Englisch aus. Demnach 
verfehlen 24 Prozent den Mindeststan-
dard für den MSA im Leseverstehen und 
14 Prozent im Hörverstehen. In einigen 
Bereichen (siehe Tabelle) erzielt Baden-
Württemberg bessere Ergebnisse als im 
Bundesschnitt, die meisten Ergebnisse 
weichen aber nicht signifikant davon ab.

TRENDS
Der im Jahr 2022 durchgeführte Bil-
dungstrend ist nach 2009 und 2015 der 
dritte Bericht für die Sekundarstufe. 

Deshalb nehmen die Leistungsvergleiche 
dieser Zeiträume einen breiten Raum der 
Auswertung ein.
Sowohl für alle Teilkompetenzen in 
Deutsch (Lesen, Zuhören, Orthogra-
fie), Englisch (Hörverstehen, Lesever-
stehen) und Französisch (Hörverstehen, 
Leseverstehen) und für die beschriebe-
nen drei Schüler*innengruppen wurden 
umfassende Berechnungen angestellt. In 
diesem Beitrag wird exemplarisch auf 
die Trends für Deutsch-Lesen für die 
Gruppe aller Neuntklässler*innen einge-
gangen. Abbildung 1 zeigt deutlich, dass 
die Anteile der Schüler*innen, die die 
Mindeststandards verfehlen, seit 2009 
ansteigen.
Während zwischen 2009 und 2015 die 
Ergebnisse der Kompetenzstufen in den 
Fächern und in den Ländern uneinheit-
lich sind, ist der Leistungsabfall zwischen 
2015 und 2022 klar erkennbar: 2022 liegt 
der Anteil der Neuntklässler*innen, die 
den Mindeststandard MSA verfehlen, um 
9 Prozentpunkte höher als 2025 (+16 Pro-
zent – Zuhören, +9 Prozent Orthogra-
fie). Der Anteil der Schüler* innen, die 
den Regelstandard erreichen, ist in allen 
Kompetenzbereichen in Deutsch deut-
lich gesunken. 
In Englisch hat sich die positive Ent-
wicklung seit 2009 hingegen fortgesetzt 
und seit 2015 sogar verstärkt.

Mittelwerte und Streuung
Weitere Maße zum Vergleich der Leis-
tungen und der Leistungsentwicklung 
sind der Mittelwert und die Streuung. 
Der Mittelwert bildet eine grobe Annä-
herung an das durchschnittlich erreich-
te Leistungsniveau, die Streuung zeigt, 
wie groß die Bandbreite der Leistungen 
ist. Das Ziel ist, einen möglichst hohen 
Mittelwert und eine geringe Streu-
ung zu erreichen, mit anderen Worten: 
ein hohes Niveau für möglichst viele 
Schüler*innen.
Im Bildungstrend 2022 findet sich 
Baden-Württemberg in der Gruppe der 
Bundesländer, denen es gelingt, signifi-
kant höhere Mittelwerte als im Bundes-
durchschnitt zu erreichen. Durchgän-
gige Verbesserungen im Fach Deutsch 
erzielen Bayern und Sachsen. Baden-
Württemberg gelingt das im Lesen und 
in der Orthografie im Fach Deutsch 
sowie im Hörverstehen im Fach Eng-
lisch. Auch Hamburg kann Teilverbesse-
rungen vorweisen.

Abbildung 1: Verfehlen der Mindeststandards im Lesen | Datenquelle: Zusatztabellen IQB 2023
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Die Streuungsmaße befinden sich in 
Baden-Württemberg im Großen und 
Ganzen nahe am Bundesdurchschnitt. 
Im Bereich Lesen gelingt es aber erfreu-
licherweise in der Gruppe der Gymna-
siasten, eine homogenere Leistung im 
Lesen zu erreichen (S. 154). 

Soziale Kriterien und Leistung
Wie seit Jahren kann man kurz und 
knapp sagen, dass der Zusammen-
hang von Herkunft und Leistung nach 
wie vor ein großes Problem ist. Dieser 

Aspekt der Bildungsdiskriminierung hat 
sich seit 2015 sogar noch verstärkt. Die 
Kompetenzrückgänge in Deutsch seit 
2015 sind vor allem in den benachtei-
ligten Schüler*innengruppen zu finden. 
Spiegelbildlich sind die Verbesserun-
gen im Fach Englisch vor allem auf die 
Leistungszuwächse der Schüler*innen 
zurückzuführen, die aus besser  gestellten 
Haushalten kommen.
38 Prozent aller Neuntklässler*innen 
haben im Bundesschnitt einen Migrati-
onshintergrund. Die Anteile  variieren in 
den Bundesländern erheblich. In Sachsen-
Anhalt sind es 10,6, in Bremen 57,1 Pro-
zent, in Baden-Württemberg 45,7 Pro-
zent. Baden-Württemberg gehört mit 
Bremen, Hessen und dem Saarland in die 
Gruppe der Länder, die seit 2009 den größ-
ten Zuwachs von Neuntklässler*innen 
mit Zuwanderungsgeschichte hatten 
(+17 Prozent). Im Bericht heißt es zum 
Thema Migration: „Auch nach Kont-
rolle von Unterschieden in den  sozialen 
 Hintergrundmerkmalen erreichen Schü-
ler* innen, die in ihren Familien nur 
manchmal oder nie Deutsch sprechen, im 
Lesen und Zuhören im Durchschnitt ein 
geringeres Kompetenzniveau als Jugendli-
che, die in ihren Familien immer Deutsch 
sprechen. Dies unterstreicht nochmals die 

Bedeutsamkeit sprachlicher Förderung.“ 
In Englisch konstatieren die Autor* innen 
des Bildungstrends hingegen Kompetenz-
vorteile für mehrsprachig aufwachsende 
Jugendliche.

Offene Fragen
Erklärungsbedürftig bei den  Ergebnissen 
des Bildungstrends 2022 ist die Leis-
tungsverschlechterung in Deutsch bei 
gleichzeitigem Anstieg der Englischkom-
petenzen. Die Autor*innen  verweisen 
für die Verschlechterungen auf die 
pandemie bedingten Schulschließungen. 
Das überzeugt allerdings kaum, denn 
die galten für alle Fächer. Eine Ursache 
könnte das im Bericht ebenfalls festge-
stellte stark ausgeprägte Desinteresse am 
Fach Deutsch sein (S. 349). Warum das 

Ansehen des Fachs so niedrig ist, muss 
dringend ergründet werden. 
Die Identifizierung „außerunterricht-
licher Lerngelegenheiten“ (S. 354) als 
Grund für die besseren Fremdsprachen-
kenntnisse scheint hingegen deutlich 
plausibler. Verkürzt gesagt, sind offen-
sichtlich Netflix & Co gut in der Lage, 
das Verstehen und Sprechen einer 
Fremdsprache zu befördern. Hieraus 
sollten Folgerungen für den Fremd-
sprachenunterricht diskutiert und dann 
auch gezogen werden. 
Der Bericht zeigt außerdem, wie drin-
gend eine qualifizierte Sprachförderung 
und eine zusätzliche, nach sozialen Kri-
terien berechnete Ressourcenzuweisung 
im Bildungsbereich umgesetzt werden 
muss – schnell und flächendeckend. 

Ute Kratzmeier 
GEW-Referentin für allgemeine Bildung

Literaturhinweis
• Petra Stanat, Stefan Schipolowski, 

 Rebecca Schneider, Sebastian Weirich, 
 Sofie Henschel, Karoline A. Sachse (Hrsg.):  
IQB-Bildungstrend 2022 
Sprachliche Kompetenzen am Ende der 9. 
Jahrgangsstufe im dritten Ländervergleich, 
Waxmann 2022

„Kompetenzrückgänge in Deutsch sind seit 2015 vor allem in 
den benachteiligten Schülergruppen zu finden – Leistungs-
zuwächse im Fach Englisch vor allem bei Schüler*innen, die 
aus besser gestellten Haushalten kommen.“
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TA R I F RU N D E L Ä N D E R 2023 ( T V - L )

Arbeitgeber verweigern Angebot –  
Warnstreiks haben begonnen
Die Tarifverhandlungen sind festgefahren. Die TdL will auf Kosten der Beschäftigten sparen.  
Mit Warnstreiks bis zur nächsten Verhandlungsrunde im Dezember soll das verhindert werden.

Auch in der zweiten Runde der Tarif-
verhandlungen für die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst der Länder am 2. / 3. 
November legten die in der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL) zusammen-
geschlossenen Arbeitgeber kein Angebot 
vor. „Kein Angebot nach zwei Runden, 
damit habe ich fast gerechnet, aber ihre 
Antworten auf unsere Forderungen gren-
zen an Arbeitsverweigerung. Die TdL ist 
sich ihrer Verantwortung gegenüber den 
Beschäftigten offenbar nicht bewusst – 
um es höflich zu formulieren“, kommen-
tierte Farina Semler, stellvertretende Lan-
desvorsitzende und Mitglied der Bundes-
tarifkommission der GEW, die Haltung 
der Arbeitgeber.

Was die TDL zu den Forderungen sagt
Die Aussage der TdL zu den  zentralen For-
derungen der  Gewerkschaften macht den 
Unmut von Farina  Semler  verständlich. 

Die Gehaltsforderung nach 10,5  Pro-
zent, mindestens 500 Euro bei einem 
Jahr Laufzeit des Abschlusses, wurde 
rundweg abgelehnt. Die einzig konkre-
te Aussage der Arbeitgeber war, dass es 
weniger sein soll als der Abschluss vom 
Frühjahr 2023 für die Beschäftigten 
bei Bund und Kommunen, für die der 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) gilt. Den erheblichen Nachhol-
bedarf bei den Einkommen der Lan-
desbeschäftigten im Vergleich zu ihren 
Kolleg* innen bei den Kommunen und 
die Abwanderungsbewegungen von 
Landesbeschäftigten zu den Kommu-
nen, interessieren die TdL wohl nicht. 
Die Ignoranz der Realität zeigt sich auch 
bei der Übertragung der Verbesserungen 
aus dem kommunalen Sozial- und Erzie-
hungsdienst (unter anderem Zulagen und 
 Regenerationstage) auf den Länder-Tarif-
vertrag. In  Baden-Württemberg würden 

Das wollen die  
Gewerkschaften in der  
Tarifrunde erreichen: 

• 10,5 Prozent mehr Gehalt –  
mindestens 500 €

• 200 € monatlich mehr für  
alle in Ausbildung

• Tarifvertrag für studentische  
Beschäftigte (TV Stud)

• Weiterentwicklung der  
Lehrkräfteentgeltordnung

• Verbesserungen für den Sozial- und  
Erziehungsdienst der Länder



bildung & wissenschaft 11 / 2023 35

Tarifpolitik

davon unter anderem Erzieher* innen 
und Sozialarbeiter* innen an den SBBZ 
und in Hochschul- Kitas sowie Pädago-
gische Assistent* innen an den Schulen 
profitieren. Die Arbeitgeber sind bes-
tenfalls zu einer Verhandlungszusage in 
Nachgang zu den Tarifverhandlungen 
bereit, und zwar nur für die Kindertages-
stätten in Berlin. GEW-Tarif-Chef Dani-
el Merbitz bewertete diese Einlassungen 
der Arbeitgeberseite als völlig unbefrie-
digend: „Hier werden die Landesbeschäf-
tigten abgehängt und die Länder gera-
ten in der Konkurrenz um Fachkräfte für 
Kitas, Horte und die Soziale Arbeit noch 
mehr ins Hintertreffen.“
Auch der dringend notwendigen Ver-
besserung der Eingruppierung der tarif-
beschäftigten Lehrkräfte erteilte die 
TdL am Verhandlungstisch eine Absage.  
Sie will weiter an der schiefen Zuordnung 
von Entgeltgruppen zu Besoldungsgrup-
pen festhalten, wie sie für alle Lehrkräfte 
unterhalb von A13 / E13 festgeschrieben 
ist. So wird beispielsweise eine verbe-
amtete Grundschullehrerin nach A12, 
ihre tarifbeschäftigte Kollegin nur nach 
E11 vergütet. Die GEW will hier durch 
die Anhebung der Eingruppierung der 
Tarifbeschäftigten eine Parallelität zu 
den Beamt* innen erreichen und so die 
Bezahlung der Tarifbeschäftigten ver-
bessern. Auch die Erwartungen der 
GEW, keine Lehrkraft unterhalb von E10 
einzugruppieren und die Höhergruppie-
rung besser zu regeln, werden von der 
TdL abgelehnt. Unverständlicherweise, 
da ihren Vertreter* innen bekannt ist, 
dass die aktuelle Regelung etwa für tarif-
beschäftigte Kolleg* innen die Übernah-
me von Leitungsaufgaben an Schulen 
und Hochschulen unattraktiv macht, da 
der Gehaltsgewinn gering ist. In einigen 
Fällen kann derzeit eine Höhergruppie-
rung mittelfristig sogar zu Einkommen-
seinbußen führen.
Wenig interessiert die TdL auch die For-
derung nach einem Tarifvertrag für stu-
dentisch Beschäftigte (TV Stud). Hier 
können die Länder-Arbeitgeber sich 
bestenfalls eine minimale Überarbeitung 
ihrer Richtlinien vorstellen, um damit 
die Mindestlohnerhöhungen abzubilden. 
Doch die TdL ist in keinster Weise bereit, 
die Arbeitsverhältnisse von mehreren 
hunderttausend studentischen Beschäf-
tigten tarifvertraglich zu regeln.

Beamt* innen droht Sonderopfer
Zwar wird in den  Tarifverhandlungen 
nicht direkt über die Einkommen der 
Beamt* innen und Versorgungs em pfän-
ger* innen verhandelt, über die Übertra-
gung des Tarifergebnisses entscheiden die 
einzelnen Bundesländer nach der Tarif-
runde. Die Forderung der Gewerkschaf-
ten ist klar: Das Ergebnis muss zeit- und 
wirkungsgleich auf Besoldung und Ruhe-
gehalt übertragen werden. Diese Klarheit 
fehlt der TdL. Sie hat die Übertragung 
infrage gestellt und damit zu einem unge-
wöhnlich frühen Zeitpunkt den Be amt*-
innen und Ver sor gungs empfänger*innen 
Sparmaßnahmen angedroht.

Warnstreiks vor der dritten Verhand-
lungsrunde – Bildungsstreiktag am  
28. November!
Schon am Tag der Verhandlungen haben 
viele tausend Kolleg* innen in Potsdam 
der Verhandlungsdelegation unter Füh-
rung von Verdi den Rücken gestärkt. 
Die vielen Warnstreiks, zu denen die 
Gewerkschaften nach den Verhandlun-
gen aufgerufen haben, zeigen den Zorn 
der Beschäftigten auf die TdL, aber 
gleichzeitig ihre Unterstützung der For-
derungen der Gewerkschaften. Auch in 
Baden-Württemberg haben sich viele 
Kolleg* innen an den Streiks, Aktionen 
und Kundgebungen beteiligt, u. a. beim 
Aktionstag für die Hochschulen und Uni-
versitäten am 20. November und beim 
Jugendstreik tag am 21. November. Ver.di-  
Warn streiks gab es zudem an den Zent-
ren für Psychiatrie. 
Die GEW ruft zum 28. November zu 
einem bundesweiten Bildungsstreiktag 
auf, an dem sich auch in Baden-Würt-
temberg alle Tarifbeschäftigten des Lan-
des an Schulen und Hochschulen betei-
ligen sollen. 
„Die TdL ist offenkundig im Krawall-
modus. Da sollte sie schnell wieder raus. 
Wir brauchen keine Sparabschlüsse. Die 
Kolleg* innen leiden unter der Inflation. 
Der Fachkräftemangel, ob an den Schu-
len und Hochschulen oder in der Lan-
desverwaltung, ist doch allen bewusst. 
Die TdL muss jetzt kompromissbereit 
verhandeln. Es ist gut, dass in den letz-
ten Wochen so viele Kolleg* innen über-
all in Deutschland an den Warnstreiks 
teilgenommen haben. Und ich bin mir 
sicher, viele tarifbeschäftigte Lehrkräfte 

 werden am Bildungsstreiktag  teilnehmen 
und viele verbeamtet Kolleg* innen zur 
Kund gebung nach Karlsruhe kommen“, 
kommentierte  Monika Stein, Landesvor-
sitzende der GEW Baden-Württemberg, 
die Lage in der Tarifauseinandersetzung 
vor der dritten Verhandlungsrunde am 
7. / 8. Dezember in Potsdam. 

Martin Schommer

AUF NACH KARLSRUHE

Wer streiken kann, der streikt! 
Wer zur Kundgebung kommen 
kann, der kommt!

Am 28. November ruft die GEW die 
Tarifbeschäftigten der Länder an 
den Schulen und Hochschulen bun-
desweit zum Bildungsstreiktag auf. 
Im Südwesten findet der Streik in 
Karlsruhe statt. 
Auftakt ist um 13 Uhr auf dem Fest-
platz, dann Demozug zur zentralen 
Kundgebung um ca. 14:30 Uhr auf 
dem Kronenplatz.

Die verbeamteten Kolleg*innen 
sind aufgerufen, die Streikenden zu 
unterstützen und zur Kundgebung 
zu kommen.

   Informationen  
zum Bildungsstreiktag:  
 www.gew-bw.de/tarif/tarifrunde-tv-l-2023
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Neue Verfahren und Begriffe –  
was steckt dahinter?
Seit diesem Schuljahr finden Statusgespräche zwischen der Schulverwaltung und den  Schullei tungen 
zur datengestützten Schulentwicklung statt. Dabei sollen auch Ziel- und Leistungsvereinbarungen 
geschlossen werden. Eine Rolle spielen auch der Referenzrahmen und das schulbezogene  Datenblatt. 
Wie ordnet die GEW die Verfahren ein?

Beim aktuellen IQB-Bildungstrend für 
die Primarstufe wurde festgestellt, dass 
die Kompetenzen der Viert klässler*-
innen in Deutsch und Mathematik sig-
nifikant niedriger sind als 2016. Außer-
dem besteht nach wie vor ein starker 
Zusammenhang zwischen den Ergeb-
nissen von VERA8 und dem sozialen 
Hintergrund der Schüler*innen. Eine 
Entkopplung hat nicht ausreichend statt-
gefunden. Auch bei den Ergebnissen von 
VERA3 2022 wurde sichtbar, dass ein 
Fünftel aller Drittklässler*innen unter 
den Mindeststandards im Lesen, in der 
Rechtschreibung und in Mathematik lie-
gen. Die Kenntnisse der Schüler*innen 
haben sich auch durch die Coronapan-
demie eher verschlechtert. 
Die Landesregierung gibt deshalb eine 
Gesamtkonzeption für eine datenge-
stützte Qualitätsentwicklung an den 

Schulen vor. Das hängt auch mit den 
bildungspolitischen Zielen der Landes-
regierung zusammen: Verbesserung der 
Bildungsgerechtigkeit, Systematisierung 
der Qualitätsentwicklung, Sicherung der 
Unterrichtsversorgung, Stärkung der 
frühkindlichen Bildung und Weiterent-
wicklung der Digitalisierung. Damit soll 
der Handlungsbedarf an den Schulen 
erfasst und passende Maßnahmen abge-
leitet werden. Aus Sicht der Landesregie-
rung braucht es für eine Verbesserung des 
Unterrichts eine Konzentration auf des-
sen Qualität. Die Schulen sollen Struktu-
ren und Prozesse entwickeln, mit denen 
sie die Schüler* innen passgenauer unter-
stützen können.
Damit will die Landesregierung errei-
chen, dass der Anteil der Schüler*innen, 
die den Mindest-Standard bei VERA3 
und VERA8 nicht erreichen, verrin-
gert wird. Gleichzeitig soll die Zahl der 
Schüler*innen, die den Optimal-Stan-
dard erreichen, erhöht werden.
Für die Verfahren der datengestützten 
Schulentwicklung wird ein rechtlicher 
Rahmen im Schulgesetz (SchG) geschaf-
fen. In §32 SchG werden die Ziel-und 
Leistungsvereinbarungen sowie die Sta-
tusgespräche geregelt. In §114 SchG wird 
festgelegt, dass die Schulen Verfahren wie 
die interne Evaluation und die schulbezo-
genen Datenblätter umsetzen müssen.

Referenzrahmen Schulqualität
Für ein gemeinsames Verständnis von 
Qualität wurde der Referenzrahmen 
Schulqualität entwickelt. Er soll wissen-
schaftsbasiert und schulartübergreifend 
gestaltet sein. Seit diesem Schuljahr ist er 
verbindlich. Er gliedert sich in drei große 
Felder: Rahmenbedingungen, Prozesse 

Arbeitsplatz Schule
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und Ergebnisse. Bei den Prozessen ist er 
in vier Qualitätsbereiche gegliedert: 
• Lehren und Lernen,
• Professionalität und Zusammenarbeit
• Führung und Management
• Datengestützte Qualitätsentwicklung.

Die drei Felder des Referenzrahmens 
werden im schulischen Datenblatt wie-
der aufgegriffen. So können die vorhan-
denen Daten besser eingeordnet und als 
Basis für die schulinternen Prozesse und 
Ergebnisse genutzt werden.
Der Referenzrahmen hilft, im Status-
gespräch mit der Schulverwaltung die 
internen schulischen Ziele auszuwählen, 
an denen dann bei der Schulentwicklung 
gearbeitet werden kann.

Statusgespräch
Einmal im Jahr finden die Statusgesprä-
che zwischen der Schulleitung und der 
zuständigen Person aus der Schulauf-
sicht statt. Hier soll der aktuelle Stand 
des Schulentwicklungsprozesses ange-
schaut, die ggf. vereinbarten Maßnah-
men reflektiert und eine Ziel- und Leis-
tungsvereinbarung geschlossen werden. 
Dabei werden Ziele festgelegt, die in den 
nächsten Jahren von der Schule umge-
setzt werden sollen.

Ziel- und Leistungsvereinbarungen
Im Statusgespräch mit der Schulverwal-
tung werden auf Vorschlag der Schu-
le wichtige Ziele der Schule schriftlich 
festgelegt. Durch diese Ziele werden die 
Aufgaben für die Schule klar. Die Schule 
soll die Ziele durch passgenaue Arbeits-
aufträge erreichen. Die Zielvereinbarun-
gen können sich auf einen Zeitraum von 
einem bis drei Jahren beziehen. Bei den 

folgenden Statusgesprächen wird auf 
Meilensteine und den Umsetzungsplan 
im jeweiligen Prozess geschaut. Für die 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen gibt 
es einen Leitfaden.

Schuldatenblatt
Das Schuldatenblatt finden die Schullei-
tungen in ASD-BW. Es soll seit diesem 
Schuljahr allen Schulen zur Verfügung 
stehen. Über das Datenblatt erhält die 
Schule eine Übersicht über die qualitäts-
relevanten Daten der Schule.
Im Datenblatt stehen u. a. Daten zur 
Zusammensetzung der Schülerschaft, zu 
Ergebnissen von Lernstandserhebungen 
und Prüfungsergebnissen oder Befra-
gungs  ergebnisse von  Schüler* innen. 
Durch eine kompakte Darstellung  sollen 
Zusammenhänge und Entwicklungs-
felder von Schulen klarer dargestellt 
werden. Das Datenblatt ist auch die 
Gesprächsgrundlage bei den Statusge-
sprächen mit der Schulverwaltung.

Chancen und  
Grenzen aus Sicht der GEW
Grundsätzlich ist es im Bildungsbereich 
unerlässlich, eine Qualitätsentwicklung 
durchzuführen. Dafür benötigen die 
Schulen die notwendigen Daten. Viele 
der Daten erheben die Schulen schon 
seit Jahren. Eine systematische Darstel-
lung gab es bisher nicht. Die jährlichen 
Statusgespräche wurden in den Regie-
rungspräsidien und Staatlichen Schul-
ämtern unterschiedlich gehandhabt. 
Durch die neue Struktur wird dieser 
Prozess für die Schulen und die Schul-
verwaltung einheitlich gestaltet. Um 
mehr Bildungsgerechtigkeit für Kinder 
und Jugendliche zu erreichen, braucht 

es genaue Daten. Je näher man am ein-
zelnen Kind und dessen Bedürfnissen 
ist, um so gezielter kann man es för-
dern. Das findet die GEW positiv an der 
datengestützten Qualitätsentwicklung.
Der Leitsatz des Qualitätskonzepts der 
Landesregierung ist aber seit 2019: „Es 
darf kein zusätzliches Geld kosten“. Des-
halb gibt es immer noch keine zusätz-
lichen personellen Ressourcen, um die 
Schulen zu unterstützen. Das Umvertei-
len der bestehenden Ressourcen reicht 
aus Sicht der GEW nicht aus. Die gesell-
schaftlichen Herausforderungen und die 
Aufgaben der Schulen haben nicht nur 
durch die Pandemie zugenommen. 
Viele Schulleitungen stehen dem Pro-
zess der datengestützten Qualitätsent-
wicklung noch skeptisch gegenüber. 
Zunächst bedeutet die Auseinanderset-
zung damit Mehraufwand, Umstruktu-
rierung und Flexibilität. In den letzten 
Jahren hat die Arbeitsverdichtung von 
Schulleitung deutlich zugenommen. Aus 
Sicht der GEW ist es wichtig, die Betei-
ligten bei diesem Prozess stärker mit-
zunehmen und den Schulen nach der 
Festlegung von Ziel- und Leistungsver-
einbarungen mehr Unterstützungsmög-
lichkeiten anzubieten. Die bereits beste-
henden Angebote (z. B. starke BASIS!, 
Fachberatung, Qube-F und Fortbildun-
gen) sind nicht ausreichend.
Ein wichtiger Baustein für die daten-
gestützte Qualitätsentwicklung ist eine 
gelingende Kommunikation zwischen 
der Schulleitung und der Schulverwal-
tung. Hier braucht es Transparenz, Offen-
heit und Verbindlichkeit im Gespräch. 

Ruth Zacher 
Hauptpersonalrat GHWRGS
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Start für mehr Bildungsgerechtigkeit?
Das Bundesprogramm Startchancen wurde im Koalitionsvertrag der Ampelregierung vereinbart. 
Im September 2023 schließlich hat sich eine gemeinsame Verhandlungsgruppe des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung und der Länder auf die Eckpunkte geeinigt. Mit dem Programm 
sollen Finanzmittel stärker am Bedarf der Schulen orientiert und nach deren sozialen Lage differen-
ziert werden. Kann es, wie vorgesehen, die Bildungsungleichheit verringern?

4.000 allgemeinbildende und berufliche 
Schulen mit einem hohen Anteil sozio-
ökonomisch benachteiligter Schülerin-
nen und Schüler sollen in Deutschland 
ab dem Schuljahr 2024 / 25 für 10 Jahre 
gezielt gefördert werden. Das Programm 
wird stufenweise bis 2026 / 27 imple-
mentiert. 20 Milliarden Euro stehen 
ab August 2024 für die Gesamtlaufzeit 
bereit. Die eine Hälfte des Geldes finan-
ziert der Bund, die andere Hälfte muss 
von den Ländern beigesteuert werden. 
Mittel von Landesprogrammen, die dem 
Ziel des Startchancen-Programms ent-
sprechen, dürfen auf den zu erbringen-
den Landesanteil angerechnet werden.
Mehr Bildungsgerechtigkeit, das Aufbre-
chen des nach wie vor starken Zusam-
menhangs zwischen sozialer Herkunft 
und Bildungserfolg, aber gleichzeitig 
auch eine Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit des Bildungssystems sind die 
grundlegenden Ziele dieses Programms. 

Wo setzt das Startchancen- 
Programm konkret an?
Die Verringerung der Bildungsungleich-
heit muss auf unterschiedlichen Ebenen 
ansetzen. Dies ist im Programm klar 
benannt: auf der individuellen Ebene 
geht es um die Verbesserung von Bil-
dungs- und Teilhabechancen für die ein-
zelnen Lernenden. Die Unterstützung 
der inneren und äußeren Schulentwick-
lung zielt auf die institutionelle Ebene 
der Schule. Und schließlich sollen sys-
temisch die Wirksamkeit von Unterstüt-
zungssystemen erhöht und wirksame 
Kooperationen zwischen der Bildungs-
verwaltung (Schulaufsicht), den zustän-
digen Behörden und den Verantwortli-
chen in den Schulen ausgebaut werden.
Um diese Wirkungen zu entfalten, sind 
drei so-genannte Programmsäulen for-
muliert:
• Ein Investitionsprogramm für eine 

zeitgemäße und förderliche Lernum-
gebung, die inklusive und lernförder-
liche Räume schafft. 

• Ein Chancenbudget zur Schul- und 
Unterrichtsentwicklung. Die Bundes-
länder entwickeln dafür einen Maß-
nahmenkatalog, für den zwei Drittel 
der Mittel verwendet werden müssen, 
über ein Drittel kann eine Schule frei 
verfügen.

• Personal zur Stärkung multiprofessi-
oneller Teams, vor allem zusätzliche 
Stellen für die Schulsozialarbeit.

Wer und was wird finanziell gefördert?
Im Fokus des Startchancenprogramms 
stehen die Grundschulen, sie erhalten 
60 Prozent der Finanzmittel, 40 Prozent 
die weiterführenden einschließlich der 
beruflichen Schulen. 
Betrachtet man die Mittelverteilung nach 
den Bausteinen der Programmsäulen, 
fließen 40 Prozent in die Säule „Investiti-
onen“ und jeweils 30 Prozent in die Säu-
len „Chancenbudget“ und „multiprofes-
sionelle Teams“.
Nachdem im Vorfeld der Diskussion 
um die konkrete Ausgestaltung des Pro-
gramms nur 5 Prozent der gesamten Mit-
tel über einen Sozialindex ausgegeben 
werden sollten und der Rest erneut nach 
dem Königsteiner Schlüssel, ist die jetzi-
ge Verteilung nur wenig gerechter. „[Nur] 
die Mittel der ersten Säule des Programms 
sollen über einen Schlüssel nach Sozialin-
dex verteilt werden. Die Gelder für die 
anderen beiden Säulen, die einen wesent-
lichen Teil des Programmes ausmachen, 
werden weiterhin bedarfsunabhängig 
nach dem ‚Königsteiner Schlüssel‘ ver-
geben“, kritisiert die GEW-Vorsitzende 
Maike Finnern den Stand der Planungen.
Die Länder wählen die Schulen aus. Sie 
können bei der Auswahl bereits vor-
handene Sozialindices verwenden oder 
eigene Kriterien entwickeln. Mindestens 

Arbeitsplatz Schule
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aber müssen die Benachteiligungsdi-
mensionen Armut und Migration ent-
halten sein, weil diese eine solide wis-
senschaftliche Grundlage haben.

Welche Aufgaben  
kommen auf die Schulen zu?
An die Start-Schulen werden Anfor-
derungen gestellt. Sie müssen datenge-
stützt arbeiten und „sich zu individuel-
ler Diagnostik, adaptiver Förderung und 
datengestützter Schul- und Unterrichts-
entwicklung bekennen“. Gegebenenfalls 
müssen sie sich „schrittweise die hierfür 

erforderlichen Kompetenzen aneignen“. 
Eine weitere Anforderung an das Kol-
legium lautet: „Die Lehrkräfte und das 
weitere pädagogische Personal der Start-
chancen-Schulen unterstützen Kinder 
und Jugendliche gemeinsam bei der 
Zielerreichung; sie verpflichten sich 
zu Fortbildungen und gründen pro-
fessionelle Lerngemeinschaften.“ Dies 
begründet sich vor allem in der Säule 
II, Chancenbudget, das die Schulent-
wicklung im Blick hat. Positiv gedeutet, 
können Schulen das Startchancen-Pro-
gramm für Ihre Entwicklung nutzen.
In den Eckpunkten ist viel von Netzwer-
ken, Kooperationen, von gemeinsamen 
Entwicklungsgesprächen die Rede. Den 
Schulen wird umfängliche Unterstüt-
zung und Begleitung zugesagt.

Vor allem die Schulleitungen werden 
gefordert sein. „Durch gezielte Angebote 
des jeweiligen Landes, insbesondere der 
Schulaufsichten und Landesinstitute, 
sollen die Schulleitungen an den Start-
chancen-Schulen in ihrem Entwick-
lungsprozess unterstützt und dazu befä-
higt werden, ihre Führungsrolle bei der 
Programmumsetzung wahrzunehmen 
und die komplexen Prozesse der Unter-
richts- und Teamentwicklung sowie der 
außerschulischen Vernetzung zu steu-
ern.“ heißt es in den Eckpunkten.

Wie ist das Programm zu bewerten?
Auf Grundlage der Eckpunkte werden in 
den nächsten Wochen noch Details aus-
gehandelt und dann in Vertrags- bzw. 
Gesetzesform gegossen. Bis dahin wird 
noch um das eine oder andere Detail 
gerungen.
Auf der Positiv-Seite ist die Laufzeit von 
10 Jahren zu sehen. Für Programme die-
ser Art ist das durchaus beachtlich, auch 
wenn eine längere Laufzeit und letztlich 
eine Verstetigung des Programms die 
noch besseren Optionen wäre. Der klare 
Fokus auf Grundschulen und die Benen-
nung nachprüfbarer Ziele (z. B. die Hal-
bierung der Schüler*innen Zahlen, die 
nicht die Mindeststandards erreichen 
bis zum Ende der Laufzeit) sind eben-
falls sinnvoll. 

Was anderen Programmen fehlt, hat man 
sich bei den „Startschulen“ verbindlich 
vorgenommen: Nachzuprüfen, ob das, 
was getan wird, auch wirkt. Das ist kei-
neswegs selbstverständlich und sollte 
künftig zum Standard werden.
Hilfreich ist auch das geplante Netzwerk 
der Start-Schulen – für den Austausch, für 
Synergieeffekte. Dafür müssen den Schu-
len von den Ländern unbedingt Zeit und 
Räume zur Verfügung gestellt werden.
Obwohl in den Leitlinien des Startschu-
len-Programm implizit ist, Ungleiches 
ungleich zu behandeln, ist die Abkehr 
vom Gießkannenprinzip nicht gelun-
gen. Das ist angesichts der Intention des 
Programms ein klarer Widerspruch. Der 
erste Schritt ist aber vollzogen, immer-
hin. Auf jede beteiligte Schule entfal-
len rechnerisch 250.000 Euro pro Jahr. 
Angesichts der Aufgaben, die in den 
drei Säulen formuliert sind, ist das auf 
10 Jahre gesehen herzlich wenig. Schon 
deshalb sind vom Startchancenpro-
gramm keine Wunder zu erwarten.
Der erhebliche Personalmangel an allen 
Ecken und Enden des Bildungssystems 
lässt Fragezeichen aufkommen, wann 
und wie die Anforderungen an und die 
Umsetzung des Startschulen-Programms 
geleistet werden soll. Die vorgesehene 
Unterstützung muss den Mehraufwand 
des Programms mindestens kompensie-
ren, sonst wird es zu einer weiteren Last.
Die Politik erkennt, dass mit gezielt ver-
teilten Geldern für Schulen in schwieri-
gen Lagen die Bildungsungleichheit jetzt 
angegangen werden muss,. Das Start-
chancen-Programm muss der Anfang 
sein – und nicht etwa schon das Ende 
der Fahnenstange. 

Ute Kratzmeier 
GEW-Referentin für allgemeine Bildung

Bei den Startschulen wird geprüft, ob das Programm seine Ziele erreicht. 
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E LT E R N JA H R BU C H 2023

Gut informierte Eltern sind  
gute Partner*innen für Lehrkräfte
Viele Eltern, die als Elternbeirat Verantwortung übernehmen, machen die Aufgabe zum ersten Mal 
und fühlen sich unsicher, weil sie ihre Rechte und Pflichten nicht kennen. Das Elternjahrbuch der 
GEW ist für alle Eltern und Elternvertretungen ein Wegweiser durch alle Fragen. Die neue Auflage 
fürs Schuljahr 2023 / 24 ist da. Jede Schule sollte das Jahrbuch für die Elternarbeit anschaffen.

Rechtsgrundlagen und 
Vorschriften sind in der 
Regel kein Lesestoff, 
den man sich aussucht. 
Doch wenn Eltern in 
Schulen konstruktiv 
mitarbeiten sollen und möchten, hilft 
schulrechtliches Wissen. Schnell entste-
hen Fragen: Wann und wo sollen sich 
Eltern einbringen? Was ist erwünscht, 
erlaubt, geboten oder verboten? Im Jahr-
buch stehen Antworten.
Gut informierte Eltern sind in der Regel 
gute Partner* innen für Lehrkräfte. Beste 
Voraussetzung für ein konstruktives 
Miteinander von Lehrkräften, Eltern 
und Schüler* innen. Im Schuletat sollten 
daher auch Mittel für die Elternarbeit 
und das Elternjahrbuch eingeplant sein. 
Seit 22 Jahren gibt die GEW das Eltern-
jahrbuch heraus. Michael Rux und Inge 
Goerlich, die auch das GEW-Jahrbuch 
verantworten, sind die Autor*innen die-
ses Werks. Neben vielen  Gesetzestexten 
und Erläuterungen der Redaktion 
 werden Fragen von Eltern beantwortet. 
Unter „Hätten Sie’ s gewusst?“ werden 
Themen von Eltern aufgegriffen. Drei 
Beispiele stehen hier, 61 im Jahrbuch. 

b&w

Ist Nachhilfe bei schlechten Noten sinnvoll?

Der neue Mathematiklehrer hat den Eltern unserer Klasse empfohlen, 
doch privaten Nachhilfeunterricht zu organisieren. Die ersten beiden 
Klassenarbeiten hätten einen Durchschnitt unter 4,5 gehabt und er habe 
den Eindruck gewonnen, dass in den vorhergehenden Klassen viel Stoff 
versäumt wurde. Er selbst sei weder in der Lage noch verpflichtet, diese 
Lücken zu schließen.
Lassen Sie sich nicht mit solchen Sprüchen abfertigen! Wenn das mit den 
Lücken stimmt, müssen die Eltern sich nicht allein mit der Lehrkraft ausein-
andersetzen oder allein für Abhilfe sorgen, sondern dann sollte die Schullei-
tung hinzugezogen werden. Denn nach § 41 Schulgesetz ist diese verantwort-
lich für eine geordnete und sachgemäße Schularbeit, sie ist in Erfüllung ihrer 
Aufgaben weisungsberechtigt gegenüber den Lehrkräften und verantwort-
lich für die Einhaltung der Bildungs- und Lehrpläne und der für die Noten-
gebung allgemein geltenden Grundsätze. Laden Sie die Schulleitung und den 
Mathelehrer zum Elternabend (in die Sitzung der Klassenpflegschaft) ein. 
Außerdem: Die Schule muss (die Lehrkräfte müssen) den Unterricht grund-
sätzlich so organisieren und gestalten, dass die Schüler* innen ohne Nachhil-
fe auskommen. Wenn es tatsächlich nicht ohne Nachhilfe geht, weil ein Kind 
es ohne diese Unterstützung nicht packt, besitzen bedürftige Schüler* innen 
Anspruch auf staatliche Transferleistungen aus dem Bildungspaket.

Hätten Sie’ s  
gewusst?

Eltern fragen,  
wir antworten.
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Klassenarbeiten montags oder nach den Ferien
Stimmt es, dass an Montagen keine Klassenarbeiten geschrieben 
 werden dürfen? Und auch am ersten Schultag nach den Ferien nicht?  
Wer entscheidet darüber? Gibt es Vorschriften des Kultusministeriums?
Das stimmt nur teilweise. Nur für die Klassen 1 bis 4 hat das KM ausdrück-
lich verfügt, dass Klassenarbeiten nach Sonn- und Feiertagen und am ers-
ten Schultag nach einem zusammenhängenden Ferienabschnitt unzulässig 
sind. Für die anderen Schularten /-stufen gilt die Notenbildungsverord-
nung. Im §8 steht über ein Verbot von Klassenarbeiten oder schriftlichen 
Wiederholungsarbeiten an Montagen nichts.
Aus §8 Abs.1 der Notenbildungsverordnung ergibt sich aber ein faktisches 
Verbot für Klassenarbeiten nach den Ferien. Dort ist verfügt: „Klassen-
arbeiten geben Aufschluss über Unterrichtserfolg und Kenntnisstand einer 
Klasse und einzelner Schüler und weisen auf notwendige Fördermaß-
nahmen hin. Sie können daher in der Regel nur nach Abschluss einer Unter-
richtseinheit, d.h. nach den Phasen der Erarbeitung, Vertiefung, Übung 
und Anwendung angesetzt werden.“ Demnach müssen diese Arbeiten in 
aller Regel vor den Ferien geschrieben werden, denn die Unterrichtsein-
heit ist entweder vor den Ferien abgeschlossen (dann ist eine Pause bis 
zur Überprüfung pädagogisch fragwürdig) oder sie erstreckt sich bis in 
die Zeit nach den Ferien (dann kann am ersten Tag danach noch kein 
„Abschluss“ erreicht sein).
Unser Rat: Wenn’s mit den Terminen von Klassen- und Wiederholungsar-
beiten Probleme gibt, sollte dies mit der Klassenlehrkraft besprochen wer-
den. Diesen obliegt eine Koordinierungsfunktion – übrigens auch bei der 
Umsetzung der Vorgabe der Notenbildungsverordnung, dass Klassenar-
beiten über das Jahr hinweg gleichmäßig verteilt werden sollen. Außerdem 
kann dieses Problem auf einer Sitzung der Klassenpflegschaft erörtert wer-
den. Dazu kann auch die Schulleitung eingeladen werden. Die Elterngruppe 
in der Klassenpflegschaft kann zu diesem Thema auch einen Antrag an die 
Klassenkonferenz richten; Klassenelternvertreter- sowie Stellvertreter*innen 
besitzen dann hierzu in dieser Lehrerkonferenz beratendes Stimmrecht; sie 
sind von der Klassenlehrkraft zu dieser Sitzung förmlich einzuladen. Zu die-
sen Fragen kann im Übrigen die Gesamtlehrerkonferenz „ergänzende Rege-
lungen“ (mit bindender Wirkung für alle Lehrkräfte der Schule) beschließen. 
Über die Schulkonferenz, deren Zustimmung ein solcher Beschluss bedarf, 
sind an diesen Regelungen auch die Eltern beteiligt.

Darf die Eltern-
vertretung an die 
Presse gehen?

Wir wollen im Amtsblättle unse-
rer Gemeinde einen Beschluss des 
Elternbeirats bekanntgeben, mit 
dem wir uns für den Bau einer eige-
nen Schulturnhalle aussprechen. 
Dürfen wir das überhaupt? Oder 
geht das nur über die Schulleitung?
Nach § 41 a Schulgesetz obliegt der 
Schulleitung die Vertretung der 
Schule nach außen und die Pflege 
ihrer Beziehungen zur Öffentlich-
keit. Nur die Schulleitung darf des-
halb namens der Schule Erklärun-
gen abgeben oder Informationen 
an Außenstehende (z. B. die Presse) 
erteilen. Davon unberührt ist das 
Recht der Elternvertretung, sich im 
Interesse der Schule (jedoch nicht 
im Namen der Schule als Instituti-
on!) an die Öffentlichkeit zu wen-
den ist. Denn nach § 57 Schulgesetz 
„obliegt“ dem Elternbeirat u. a., „an 
der Verbesserung der inneren und 
äußeren Schulverhältnisse mitzu-
arbeiten und das Verstä4ndnis der 
Öffentlichkeit für die Erziehungs- 
und Bildungsarbeit der Schule zu 
stärken“. Er besitzt also sogar die 
Pflicht, sich an die Öffentlichkeit zu 
wenden, wenn das der Schule nützt. 
Diese „Öffentlichkeit“ können Ver-
wandte der Schüler*innen oder alle 
Bürger*innen am Schulort sein, die 
in den örtlichen Medien (Tageszei-
tung, Online-Blogs, Amtsblatt der 
Gemeinde) hiervon erfahren.
Der Elternbeirat muss seine öffent-
lichen Informationen an diese 
Adres  sa ten nicht über die Schul-
leitung herausgeben, sondern er 
besitzt ein originäres Recht zur 
Öffentlichkeitsarbeit im Interes-
se der Schule. Es empfiehlt sich 
aber stets, derartige Informationen 
nur nach sorgfältiger Prüfung des 
Sach verhalts herauszugeben. Der 
Elternbeirat sollte deshalb vor jeder 
Publikation das  vertrauensvolle 
Gespräch mit der Schulleitung 
suchen und sie um Informationen 
zum jeweiligen Sachverhalt bitten.

Aus der Arbeit der GEW

Hätten Sie’ s  
gewusst?

Eltern fragen,  
wir antworten.

  Erhältlich unter:  
www.spv-s.de/shop/eltern-jahrbuch.html
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Gleichstellungsstrategie  
für den Schulbereich gesucht
Mitte Oktober trafen sich im Hospitalhof Stuttgart auf Einladung der GEW Baden-Württemberg 
120 Beauftragte für Chancengleichheit aus Schulen, Schulämtern und Ausbildungsseminaren, um 
über den Stand der Gleichstellungsstrategie informiert zu werden und über Inhalte zu diskutieren.

2021 hat die Landesregierung im Koa-
litionsvertrag vereinbart, dass Baden-
Württemberg eine ressortübergreifende 
Gleichstellungsstrategie erhalten soll. Die 
GEW-Frauenpolitik hatte es bisher nicht 
immer leicht, mit Gleichstellungsthemen 
im Kultusministerium anzukommen. 
Seit Theresa Schopper das Kultusminis-
terium leitet, ändert es sich grundlegend. 
Erste Vorzeichen sind erkennbar.
Seit März 2023 trifft sich unter Leitung 
des Sozialministeriums eine interminis-
terielle Arbeitsgruppe, um Maßnahmen 
in den Ministerien und, wie der Lan-
desfrauenrat hofft, auch Strategien für 
eine ressortübergreifende Zusammen-
arbeit zu beraten. Unterdessen arbeitet 
der Landes frauenrat mit Gewerkschaften 
und anderen daran, die Gleichstellungs-
strategie mit Leben zu füllen.

Professorin Ute Mackenstedt, Vorsitzen-
de des Landesfrauenrates und Gleichstel-
lungsbeauftragte an der Uni Hohenheim 
referierte bei der Tagung über den Stand 
der Gleichstellungsstrategie. Sie machte 
deutlich: „Der Landesfrauenrat möchte 
keine Gleichstellungsstrategie in Form 
von Leuchtturmprojekten der Ministe-
rien. Das ist nicht nachhaltig. Wenn wir 
eine ressortübergreifende Gleichstel-
lungsstrategie wollen, muss diese nach-
haltig abgesichert sein und kann nicht 
projekthaft angelegt sein.“ Die Wissen-
schaftlerin appellierte an die Landespo-
litik, vertreten durch Stefanie Seemann, 
die eigenen Beschlüsse ernst zu nehmen.
Jede fünfte Frau sei im Alter armuts-
gefährdet. Individuelle Entscheidung 
für Care-Arbeit dürften nicht länger 
ein Armutsrisiko für Frauen sein. Ein 

besonders wichtiges Thema sei für den 
Landesfrauenrat auch die Frauenge-
sundheit: Hier fehle das Wissen. Dazu 
sei Forschung notwendig.
Mit Blick auf die Frauen aus dem Schul-
bereich, sagte Mackenstedt: „An den 
Schulen müssen stereotype Rollenbilder 
aufgebrochen werden. Das ist allerdings 
nicht die Verantwortung der Lehrkräfte 
alleine. Für mehr Frauen in MINT-Beru-
fen braucht es eine Zusammenarbeit von 
KM, MWK, Wirtschafts- und Finanzmi-
nisterium im Sinne einer ressortüber-
greifenden Gleichstellungsstrategie und 
dafür treten wir ein.“

BfC diskutieren über GEW-Vorschläge 
Die stellvertretende GEW-Landesvor-
sitzende Farina Semler trug die Vor-
stellungen der GEW-Frauenpolitik zur 

Von links: Ute Mackenstedt , Monika Stein (GEW), Stefanie Seemann (MdL Grüne),  
Elke Gärtner (GEW) , Elly Reich und Anne Mann (beide Grüne Jugend)

Professorin Ute Mackenstedt referierte über den 
Stand der Gleichstellungsstrategie.

Aus der Arbeit der GEW
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Links vorne: Farina Semler (GEW)
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 Gleichstellungsstrategie für den Schul-
bereich vor. Forderungen nach einer aus-
kömmlichen Personalausstattung und der 
Schutz von teilzeitbeschäftigten Kolleg* -
innen standen dabei ganz oben auf der 
Agenda. „Die Gleichstellungsstrategie 
muss auch im Kultusbereich umfas-
send gedacht werden“, verlangte Fari-
na Semler. Dazu gehöre der Schutz vor 
sexueller Gewalt und Diskriminierung 
von Geschlecht oder sexueller Identi-
tät ebenso, wie die gute Ausstattung der 
Beauftragten für Chancengleichheit.“
Die Vorstellungen der GEW trafen 
auf viel Zustimmung der Tagungs teil-
nehmer* innen. Die Argumente wurden 
in Kleingruppen geschärft und priori-
siert. Dabei wurde die Stärke der GEW 
als Bildungsgewerkschaft einmal mehr 
deutlich. Während in der Gruppe der 
BfC der GHWRGS die Schutzkonzepte 
von besonderer Bedeutung waren, stand 
etwa bei den BfC an Staatlichen Schul-
ämtern das Thema der Befugnisse und 
Ressourcen der BfC im Mittelpunkt.

Nichtwählbarkeit der BfC  
in den  Personalrat – mittelbare 
 Diskriminierung im Schulbereich
Bereits in Eröffnung der Tagung ging die 
GEW-Vorsitzende Monika Stein auf ein 
Problem ein, das die GEW-Frauenpolitik 
im Rahmen der Umsetzung einer Gleich-
stellungsstrategie lösen möchte: BfC kön-
nen infolge einer Novelle des Landesper-
sonalvertretungsgesetztes (LPVG) nicht 
mehr in den Personalrat gewählt wer-
den. „Bei den vorletzten Wahlen hat die 
GEW einer BfC mit GEW-Mitgliedschaft 
Rechtsschutz zugesichert, um für die 
nächsthöhere Stufe kandidieren zu kön-
nen, ohne vorher ihr Amt niederzulegen. 
Der Rechtsstreit wurde negativ beschie-
den. BfC dürfen somit rechtssicher nicht 
für Personalratswahlen kandidieren. Die 
GEW bedauert das und hat sich bereits bei 
der Novelle des LPVG dafür eingesetzt, 
dass diese Regelung nicht in das Gesetz 
aufgenommen wird. Seither setzen wir 
uns politisch dafür ein, dass diese gesetz-
liche Regelung, die unseres  Erachtens eine 

mittelbare Diskriminierung von BfC als 
Frauen darstellt, wieder zurückgenom-
men wird – leider bislang ohne Erfolg“, 
erläuterte die Vorsitzende den Sachver-
halt. Sie selbst wird das Thema im Kultus-
ministerium vorbringen. Wenn bei den 
bevorstehenden Personalratswahlen BfC 
auf Wahllisten auftauchen, kann das zu 
Wahlanfechtungen führen. 

Wie GEW-Forderungen 
 Eingang in die Politik finden
Voraussichtlich am 23. November tref-
fen sich Uta Schneider-Grasmück, die 
stellvertretende Vorsitzende der Landes-
personengruppe Frauen und Fachliche 
Beraterin der BfC am RP in Tübingen, 
und GEW-Vertreterinnen mit Staatsse-
kretärin Sandra Boser, um die Forde-
rungen und Vorschläge der GEW zur 
Gleichstellungsstrategie für den Kultus-
bereich zu übergeben. Die erfahrenste 
Kollegin an der Spitze der GEW-Frau-
enpolitik, Elke Gärtner, blickt optimis-
tisch in die Zukunft: „Der Koalitionsbe-
schluss gibt uns in Kombination mit der 
neuen Ministeriumsspitze die Chance, 
die Weichen für die Gleichstellungsar-
beit im Kultusbereich neu zu stellen. 
Dafür nutzen wir jede Gelegenheit und 
wir nehmen die Politik beim Wort.“ 

Manuela Reichle 
Gleichstellungspolitische GEW-Referentin

Aus der Arbeit der GEW

Die BfC-Tagung der GEW füllte einen großen 
Saal im Hospitalhof in Stuttgart 

GEW LÄDT EIN

SEMINAR

Sexualisierte Gewalt  
an Kindern und Jugendlichen
Schule als Ort der Hilfe  
und Intervention

Samstag, 20. Januar 2024 
10:30 – 16:30 Uhr 
in Tübingen

Das Spektrum von sexualisier-
ter Gewalt, mit dem Lehrkräfte 
und Schulsozialarbeiter*innen 
an der Schule konfrontiert sein 
 können, ist groß. Ebenso groß 
ist die Unsicherheit, wie damit 
umgegangen werden soll. Dabei 
ist die Schule der Ort, an dem 
alle Kinder erreichbar sind und 
an dem sie Erwachsene finden 
können, die sie ernst nehmen, 
ihnen glauben und die die rich-
tigen Schritte gehen, um wieder 
Sicherheit herzustellen. 

Andrea Wagner (GEW)  bietet 
einen Überblick über die 
 schul rechtlichen Regelungen 
zum Kinderschutz. 
Petra Sartingen, Leiterin der 
Beratungsstelle Aufwind bei 
tima e. V., informiert über 
Ausmaß sexualisierter Gewalt 
an und unter Kindern und 
Jugendlichen, beleuchtet 
Täter*innenstrategien und gibt 
Hinweise zur Gesprächsführung 
mit Kindern und Jugendlichen. 
Claudia Kanz von der Fach-
beratungsstelle  Feuervogel 
e.V. betrachtet sexualisierte 
Gewalt als eines von vielen 
Kinderschutz themen, bei denen 
Schule die Aufgabe und Pflicht 
zum Handeln hat.

   Informationen |  Anmeldung: 
www.gew-bw.de/gewalt
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Kurz berichtet

R e g i o n a l e Pa Rt n e R sc h a f t e n au f b au e n – au c h i n b a d e n - W ü Rt t e m b e R g

schulen in nord- und ostsyrien brauchen unterstützung

Nachdem die Truppen des syrischen 
Machthabers Baschar al-Assad sich 2012 
aus den mehrheitlich von Kurdinnen 
und Kurden bewohnten Gebieten im 
Norden Syriens zurückgezogen hatten, 
gründeten diese die drei autonomen 
Kantone Afrin, Kobanê und Cizire und 
begannen mit dem Aufbau eines demo-
kratischen und pluralistischen Gesell-
schafts- und Bildungssystems. Im Zuge 
der Befreiung von der Besatzung des 
sogenannten „IS“ schlossen sich auch 
mehrheitlich arabisch besiedelte Regio-
nen dem Gebiet der Selbstverwaltung an. 
Das Bildungssystem beruht auf der Idee 
der Gleichwertigkeit und Gleichberech-
tigung der verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen und Geschlechter. Es strebt ein 
friedliches Zusammenleben, gegenseiti-
ges Verständnis, Respekt und die aktive 
Teilnahme an einer demokratisch orga-
nisierten Gesellschaft an. Das ist nicht 
einfach angesichts der Ideologie und 
Kultur, mit der das syrische Volk seit 
Jahrzehnten aufgewachsen ist. 

schulgebäude zerstört
Der Aufbau des Bildungswesens in 
Nord- und Ostsyrien (kurdisches 
Gebiet: Rojava) vollzieht sich unter 
schwierigsten Bedingungen. 2019 star-
tete der türkische Staat mit verbündeten 
islamistischen Milizen die dritte Offen-
sive (nach 2016 und 2018) und besetz-
te ein rund 120 km breites und 30 km 
großes Gebiet im Norden Syriens. Etwa 
300.000 Menschen flohen aus der betrof-
fenen  Region. 2021 konnten – laut 
einem  Beitrag in der E&W Niedersach-
sen vom April / Mai 2022 – „etwa 20.000 
Kinder und Jugendliche in der Region 
keine Schule besuchen. Noch immer 

sind viele  Schulgebäude zerstört und 
beschädigt. In vielen Schulen mangelt es 
an Ausstattung mit Unterrichtsmitteln, 
insbesondere im technischen Bereich. Es 
gibt einen hohen Bedarf an Fortbildun-
gen für Lehrkräfte und Erzieher* innen.“.
Neben dem verheerenden Erdbeben 
im Februar 2023 eskaliert die türkische 
Regierung den jahrelangen Krieg gegen 
die Region nun erneut und zerstört dabei 
die Lebensgrundlagen der Bevölkerung 
gezielt. Am 5. Oktober begann das tür-
kische Militär eine schwere Luftoffensive 
gegen die zivile Infrastruktur. Innerhalb 
von drei Tagen wurden über 145 Ziele in 
allen Städten getroffen. 80 Prozent der 
zivilen Einrichtungen sind beschädigt: 
Wasser- und Energieversorgung, Kran-
kenhäuser und Schulen, Ölfelder, Fabri-
ken und Warenlager. Hunderttausende 
Menschen sind ohne Strom und Wasser. 
Der Winter steht bevor und das Ausmaß 
der Zerstörungen ist verheerend – die 
Angriffe hielten bei Redaktionsschluss 
noch weiter an. Der Region droht ein 
Exodus.

Verstoß gegen das Völkerrecht
Die Angriffe durch das NATO-Mitglied 
Türkei sind ein klarer Verstoß gegen 
das Völkerrecht. Die türkische Regie-
rung rechtfertigt die Bombardierungen 
mit Verweis auf den PKK-Anschlag in 
Ankara vom 2. Oktober. Angeblich soll 
einer der Attentäter aus Nordostsyri-
en kommen – Beweise dafür gibt es 
nicht. Die internationale Gemeinschaft 
schweigt. Bisher gibt es keine öffentliche 
 Verurteilung der Angriffe durch führen-
de Politiker* innen – auch keine Presseer-
klärung der deutschen Außenministerin. 
Es gibt kaum  mediale Berichterstat-
tung. Der  internationale Dachverband 
von Bildungsgewerkschaften „education 
international“, dem die GEW ebenso wie 
die Bildungsgewerkschaft YM in Rojava 
angehört, hat jedoch die Angriffe (unter 
anderem die Zerstörung von 48 Schulen) 
öffentlich verurteilt.
In der GEW haben Kolleg*innen, die 
ehrenamtlich in der internationalen 
GEW-Arbeit tätig sind, eine  bundesweite 
Koordinierung gebildet. Gemeinsam 
mit dem Hauptvorstand organisierten 
sie im Februar 2023 einen  zweiwöchigen 

Besuch von Nesrin Reshk, Co-Vorsit-
zende der YM in Deutschland, Nach 
der Reise regten die Kolleg* innen aus 
Nord- und Ostsyrien zur Verbreiterung 
des Austauschs die Bildung regionaler 
Kooperationen zwischen den GEW-
Landesverbänden und den YM- Regi-
onalbüros an. Bei der niedersächsi-
schen Landes delegierten konferenz am 
10. Oktober wurde der Beginn einer 
Kooperation des GEW-Landesverban-
des mit dem Gewerkschaftsbüro der 
YM in der Region Euphrat (Kobanê) 
beschlossen. Auch der GEW-Landes-
verband Baden-Württemberg und die 
GEW-Kreise sollten sich im Rahmen 
einer Regionalpartnerschaft mit der YM 
engagieren. Denkbar wären zusätzlich 
auch Schulpartnerschaften mit Schu-
len in Rojava. Als konkreter Beitrag zur 
Unterstützung des Bildungswesens vor 
Ort ist jedes einzelne Projekt ein wich-
tiger Beitrag. 

Hans Dörr, AK Kooperation mit der 
 Zivilgesellschaft, GEW Esslingen-Nürtingen

  Weitere Informationen:  
www.gew.de/internationales

Zerbombtes Krankenhaus in Syrien
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Kurz berichtet

aRbeit in deR geW 
inteRVieW mit geW-mitgliedeRn

Du bist Vorsitzender des ÖPR im 
Schulamt Karlsruhe und Mitglied im 
BPR in Karlsruhe. Du machst die Arbeit 
seit vielen Jahren. Was motiviert dich, 
weiterzumachen?

Kannst du ein Beispiel nennen?

Hast du einen Plan für die 
nächsten Jahre, sofern du wieder 
gewählt wirst?

In deinem GEW-Kreis in Rastatt 
hast du schon junge Lehrkräfte 
an Bord. Wie machst du das?

Bernhard 
Baumstark

Ich kandidiere ganz selbstverständlich 
wieder. Einfach, weil mir trotz zuneh-
mendem Stress die Arbeit immer noch 
Spaß macht. Es ist erfüllend, wenn ich 
dazu beitragen kann, dass Lösungen 
gefunden und Konflikte beigelegt 
werden.

Wenn ein Kollege oder eine Kollegin 
nach längerer Krankheit zurück-
kommt, ist das eine neue Situation 
für sie. Sie wissen nicht, welche 
Möglichkeiten und Perspektiven 
sie nach einer Krebserkrankung, 
einem Bandscheibenvorfall oder 
einem Burn-out haben oder welche 
finanziellen Auswirkungen beispiels-
weise ein Teildienstfähigkeit hat. 
Mit meiner Beratung kann ich vielen 
Unsicherheit oder Ängste nehmen.

Ich bin jetzt 61 Jahre alt und möchte, 
dass junge Kolleg*innen in die 
Personalrats- und die GEW-Arbeit 
reinwachsen.

Man muss Menschen ansprechen. Nach 
einer Beratung wissen Kolleg*innen, 
wie wichtig die GEW ist. Dann sage ich: 
„Ihr habt profitiert, gebt was zurück.“ 
Sie sagen vielleicht nicht sofort ja, 
es braucht Geduld. Wir veranstalten 
auch schöne Events wie gemeinsames 
Paddeln oder eine Schneeschuhwan-
derung. Bei solchen Gelegenheiten 
kommt man ungezwungen mit den 
Menschen ins Gespräch und sie mer-
ken, dass wir nett sind und viel wissen. 
Junge Menschen zu gewinnen, ist viel 
Arbeit und dauert, aber irgendwann 
kann man ernten.

R a d i ka l e n e R l a s s

50 Jahre danach

Anfang Oktober fand in Stuttgart vor 
der Statue des Christoph von Württem-
berg auf dem Stuttgarter Schlossplatz 
eine Kundgebung statt. Ziel war, erneut 
die Forderungen nach Rehabilitierung 
und Entschädigung an die Öffentlichkeit 
zu bringen und dem runden Geburtstag 
des „Schieß-Erlasses“ – die baden-würt-
tembergische verschärfende Variante 
des Radikalenerlasses, der am 3. Okto-
ber 1973 in Kraft trat, 50 Jahre danach 
zu46 gedenken.
Seit 2012 hat die Initiative der Betrof-
fenen mit zahllosen Veranstaltungen 
und viel Öffentlichkeitsarbeit auf den 

 andauernden Skandal der aufgearbeite-
ten Berufsverbotepolitik hingewiesen. 
Es ist gelungen, dieses Thema wieder 
in die Öffentlichkeit zu tragen. Als ers-
tes und bisher einziges Bundesland hat 
Baden-Württemberg sogar die wissen-
schaftliche Aufarbeitung eingeleitet und 
durchführen lassen! Auf eindrucksvoll 
Weise wird wissenschaftlich bestätigt: 
Die Berufsverbote waren kollektives, 
pauschales Unrecht! Es bedarf einer poli-
tischen – keiner juristischen – Entschei-
dung, dieses Unrecht aufzuarbeiten!  

Gunter Krieger

Gedenken an den „Schieß-Erlass“ auf dem Karlsplatz in Stuttgart
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GEW-HOTLINE NORDWÜRTTEMBERG

Teilzeit, Beurlaubung, Elternzeit, Pflegezeit, Sabbatjahr, Versetzung.
Fragen dazu klärt der Bezirk Nordwürttemberg über eine Hotline

GHWRGS: 
Mo, 27.11.2023 und 
Mi, 29.11.2023, 15 – 17 Uhr
Hotline Telefonnummer: 
0800 439 0000

Gymnasien: 
Mo, 27.11.2023, 15 – 17 Uhr
Hotline Telefonnummer: 
0800 6547800

Berufliche Schulen: 
Di, 28.11.2023,  
15 – 17 Uhr
Hotline Telefonnummer: 
0800 6547800
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calw / freudenstadt

Eine lange Tradition hat der Jahresausflug 
der GEW Calw / Freudenstadt, der immer 
über ein Herbstwochenende stattfindet. 
Er wird von den Mitgliedern sehr gut 
angenommen.
Regensburg, malerisch an der Donau 
liegend, wurde zu Fuß, mit dem  Bähnle 
und mit einer Stadtführung  erkundet. 
Seit 2006 gehört die Altstadt mit Stadt-
amhof zum UNESCO-Welterbe. Bekannt 
ist Regensburg durch den Dom und die 
Steinerne Brücke. Die Stadt hat  römische 
Wurzeln und wurde im Mittelalter 
Reichsstadt. Der Bau der Brücke begann 
1135, sie ist die älteste erhaltene  Brücke 

in Deutschland, wurde komplett aus 
Stein gebaut und gilt als ein Meisterwerk 
der mittelalterlichen Baukunst. 
In Abensberg, einer Stadt, die südwest-
lich von Regensburg liegt, startete der 
Tag mit einer Stadtführung. Im Jahr 
1031 tauchte der Ortsname auf, und um 
1256 wurde er erstmalig in einer Urkun-
de mit dem Namen „Castrum aben-
sperch“ genannt. Eine schöne, kleine 
Altstadt mit prächtigen Bürgerhäusern, 
das Rathaus mit einem gotischen Dach-
reiter, enge Gassen und noch Reste der 
Stadtmauer und der ehemaligen Burg 
rundeten das Bild ab. Doch was wäre 

Abensberg ohne das Volksfest Gilla-
moos und den Kuchlbauer Turm nach 
Friedensreich Hundertwasser. 
Den Abschluss bildete die Herzogsstadt 
Kelheim an der Donau. Bekannt ist die 
Stadt durch die weithin sichtbare Befrei-
ungshalle und die Weltenburger Enge – 
den Donaudurchbruch. Eine Schifffahrt 
rund um Kelheim bildete den Abschluss 
der Reise.  

Angelika Kistner

An die Donau führte der Ausflug der GEW Calw/Freudenstadt. Viele Mitglieder waren mit Begeisterung dabei.

calw / freudenstadt
Heinrich Utta wurde 104 Jahre alt und 
ist immer noch geistig aktiv. Davon 
konnten sich Angelika Kistner und 
Wolfgang Klenk bei ihrem Besuch zu 
seinem Geburtstag überzeugen.
Heinrich Utta war bis zu seinem Aus-
scheiden aus dem aktiven Dienst Rektor 
der Realschule in Pfalzgrafenweiler und 
ist schon 70 Jahre Mitglied in der GEW.
Nach wie vor lebt er mit Unterstützung 
im Einfamilienhaus, genießt von der 
Terrasse aus den Rundumblick auf den 
angrenzenden Schwarzwald.
Sein Alltag ist von Dankbarkeit geprägt, 
diese Altersgrenze erreicht zu haben. 
Seine geistige Rüstigkeit stellt er unter 
Beweis und trägt Gedichte von Busch, 
Goethe und Brecht vor. „Nächstes Mal 
trage ich euch noch mehr Gedichte vor“, 
verabschiedete er sich. Wir waren tief 
beeindruckt. Und was für eine Gnade 
für den Jubilar.  

Wolfgang Klenk
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104 Jahre alt wurde Heinrich Utta. Wolfang Klenk (links) und Angelika Kistner gratulierten für die GEW.
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schwäbisch hall

„Auf den Spuren von Kaspar Hauser“ 
stand der diesjährige Herbstausflug der 
Mitglieder im Ruhestand aus dem Kreis 
Schwäbisch Hall. Knapp 40 Kolleginnen 
und Kollegen nahmen an der Zugfahrt 
nach Ansbach teil. 
Im Mittelpunkt stand die Führung eines 
Ansbacher Kollegen, die den Weg Kas-
par Hausers vom Ort des Attentats bis 
zum Wohnhaus, in dem er drei Tage 

nach dem Attentat verstarb, nachzeich-
nete. Einige neue Ideen und Theorien 
konnten die Zuhörer* innen erfahren. 
Im Anschluss nutzten die Kollegin-
nen und Kollegen die Zeit zur weite-
ren Erkundung Ansbachs oder zu einer 
Schlossführung. Nach dem gemütlichen 
Ausklang ging es zurück zum Ansbacher 
Bahnhof. 

Max Kauke

Eine große Gruppe von GEW-Mitgliedern waren beim Herbstausflug der GEW Schwäbisch Hall dabei.
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lörrach

Die MiR-Gruppe der GEW Lörrach 
hatte Ende September zum Besuch in 
die Gedenkstätte Riehen eingeladen. 
Johannes Czwalina, der Initiator und 
Gründer der Gedenkstätte, beschrieb 
die Gründung der Gedenkstätte Riehen 
vor 12 Jahren, dem einzigen Holocaust-
Gedenkort in der Schweiz. Die Initiative 
hatte und hat heute noch mit Widerstän-
den zu kämpfen. Die Gedenkstätte Rie-
hen steht irgendwie für ein Wundmal im 
„Umgang mit jüdischen Flüchtlingen in 
der Schweiz“, sagt Czwalina.
Riehen war in der Zeit des Nationalsozia-
lismus, vor allem mit seinem  besonderen 

Grenzverlauf, ein neuralgischer Punkt. 
Die Grenze zwischen Riehen und Inzlin-
gen hat eine fingerartige Ausstülpung von 
ungefähr 3,5 Kilometer nach Deutschland 
hinein. An der Basis des Fingers gab es eine 
nichtbefestigte Lücke von rund 200 Meter 
in der sonst mit Stacheldraht bewehrten 
und befestigten Grenze. Von dieser Lücke 
und der Fluchtmöglichkeit in die Schweiz 
wussten damals viele Juden. Vielen ist 
hier von 1933 bis 1945 die Flucht gelun-
gen und sie konnten teilweise in der 
Schweiz bleiben, teilweise in andere Län-
der weiterflüchten. Doch rund die Hälfte, 
das sind etwa 30.000 Menschen, wurden 

auf Anweisung des Schweizer Bundes-
rates von den Schweizer Grenzpolizis-
ten aufgegriffen und über das Riehener 
Bahnwärter-Häuschen, in dem sich heute 
die  Gedenkstätte befindet, in Lörrach den 
deutschen Grenzbeamten übergeben und 
damit in den Tod geschickt. 
Immer noch kann die politische Schweiz 
nicht zu ihrer indirekten Beteiligung an 
den Verbrechen der Deutschen im Nati-
onalsozialismus stehen. Dies ist schon 
daran zu erkennen, dass die Gedenkstät-
te Riehen für die Gründung, die Ausstat-
tung und den Unterhalt keine öffentli-
chen Gelder bekam und bekommt! Alles 
wurde und wird von einer Gruppe enga-
gierter Menschen privat finanziert!
Dieser Ort verdient absolut das Prä-
dikat „Unbedingt sehenswert!“, vor 
allem auch für junge Menschen. Den 
Organisator*innen geht es darum, dass 
sich diese Geschichte nicht wiederholt, 
und um Zivilcourage, sich für Menschen 
einzusetzen, die in Not sind.
Dieser Gedanke bleibt auch bei der 
gegenwärtigen Flüchtlings-Diskussion 
wichtig!  

Arno Bürkert

30 GEW-Mitglieder interessierten sich für die Gedenkstätte in Riehen.  
Johannes Czwalina, der Gründer, ist in der Mitte hinten im weißen Hemd zu sehen.
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Ab Januar 2024 ist keine Zustimmung mehr nötig, um die Jubilarsdaten zu veröffentlichen. Widerspruch ist natürlich möglich. Der Wechsel von der Zustimmungs- zur Widerspruchs-
regelung wird möglich, weil laut LDV-Beschluss die GEW-Satzung dazu geändert wurde. Wer nicht genannt werden möchte, schickt bitte drei Monate vorher eine Nachricht per Post  
(Mitgliederverwaltung, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart), per Fax (0711 21030-65) oder per E-Mail ( datenpflege@gew-bw.de).

unsere Jubilare

75. GEBURTSTAG
Jürgen Imaschewsky, 
St. Peter, * 03.12.1948
Roland Herberger, 
Waghäusel, * 05.12.1948
Rudolf Franck, 
Lauchringen, * 13.12.1948

80. GEBURTSTAG
Martin Kunze, 
Schallstadt, * 01.12.1943
Barbara Barthel, 
Konstanz, * 02.12.1943
Klaus Drollinger, 
Neuweiler, * 03.12.1943
Gisela Wegner-Gamerdinger, 
Kißlegg, * 05.12.1943
Walter Brückner, 
St. Georgen, * 06.12.1943
Friedrich Westermann, 
Görwihl, * 06.12.1943
Sabine Müller-Beckedorff, 
Freiburg, * 08.12.1943
Ludger Semmelmann, 
Biberach, * 12.12.1943

Heinz Renz, 
Holzgerlingen, * 13.12.1943
Franz Seidler, 
Lahr, * 13.12.1943
Annegret Trumpf, 
Heilbronn, * 15.12.1943
Heinz Schumaier, 
Ludwigsburg, * 16.12.1943
Ingeborg Spannagel, 
Stuttgart, * 16.12.1943
Gerd Zimmermann, 
Riedlingen, * 18.12.1943
Hans-Gerd Wiegandt, 
Tuttlingen, * 20.12.1943
Albrecht Handerer, 
Albstadt, * 20.12.1943
Hartmut Finkenbrink, 
Heidelberg, * 20.12.1943
Wolfgang Werner, 
Bempflingen, * 21.12.1943
Marlies Meyer-Dodemont, 
Stuttgart, * 21.12.1943
Bernhard Thielen, 
Vellberg, * 22.12.1943

Jost F. Noller, 
Schopfheim, * 25.12.1943
Helga Bernick-Corbet, 
Brühl, * 28.12.1943
Peter Eberhard Jaurich, 
Murrhardt, * 28.12.1943
Günther Brand, 
Plochingen, * 29.12.1943
Birgitt Weinknecht, 
Dossenheim, * 29.12.1943
Gerhild Bohse-Joly, 
Tübingen, * 31.12.1943

85. GEBURTSTAG
Inge Brenner, 
Crailsheim, * 02.12.1938
Peter Preis, 
Ammerbuch, * 03.12.1938
Manfred Krauß, 
Schorndorf, * 03.12.1938
Irmgard Bürck, 
Wolfschlugen, * 09.12.1938
Martin Bruch, 
Tiefenbronn, * 11.12.1938

Ursula Mogg, 
Bad Urach, * 13.12.1938
Gertrud Hünger, 
Mannheim, * 14.12.1938
Günter Hackenjos, 
Neckargemünd, * 17.12.1938
Friedemann Frasch, 
Holzgerlingen, * 26.12.1938

90. GEBURTSTAG
Kurt Fay, 
Östringen, * 24.12.1933

92. GEBURTSTAG
Siegfried Mueller-Attinger, 
Schwäbisch Gmünd, 
* 12.12.1931

93. GEBURTSTAG
Helmut Köble, 
Lenningen, * 24.12.1930

96. GEBURTSTAG
Helene-Anna Pflantz, 
Stuttgart, * 19.12.1927

Die GEW-Bundesvorsitzende Maike Finnern (Fünfte von rechts) hat gemeinsam mit der GEW-Landesvorsitzenden Monika Stein (Dritte von rechts) 
am Weltlehrer*innen-Tag (5. Oktober) 2023 bei einem Schulbesuch in Waldshut die Landesregierungen zu mehr Engagement bei der Lehrkräfte- 
gewinnung aufgefordert. Wie viele andere Schulen in Südbaden ist das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum, die Carl Heinrich-
Rösch-Schule in Waldshut, stark vom Lehrkräftemangel betroffen. 
Politiker*innen, Vertreter der Schulverwaltung, ein Elternvertreter sowie der GEW-Kreisvorstand Waldshut waren dabei.

geW-bundesvorsitzende besuchte schule in Waldshut
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main-tauber / hohenlohe

Anfang Oktober trafen die Mitglieder 
der GEW-Kreisversammlung Main-
Tauber /  Hohenlohe im Hotel Edelfin-
ger Hof in Bad Mergentheim zusam-
men. Als wichtiger Tagesordnungspunkt 
stand die Wahl der neuen stellvertre-
tenden  Kreisvorsitzenden auf der Liste. 

Mit Gabriele Brenner schickt die GEW 
eine erfahrene Gewerkschaftsfrau ins 
Rennen, die ihre Lorbeeren bereits als 
stellvertretende Personalratsvorsitzende 
im Vorstand des Örtlichen Personalrats 
am Schulamt Künzelsau und im Kreis-
vorstand verdient hat. Zudem stellte 

sich Lena Amler von der Johann-Fried-
rich-Mayer-Schule Kupferzell zur Wahl. 
Auch sie arbeitet seit vielen Jahren aktiv 
im Kreisvorstand und im Örtlichen Per-
sonalrat mit. Beide wurden einstimmig 
gewählt.
Die beiden Gewerkschaftsfrauen wollen 
gemeinsam mit der GEW-Vorsitzenden 
Jana Kolberg den Forderungen der Bil-
dungsgewerkschaft in der Öffentlich-
keit stärker Nachdruck verleihen. „Ganz 
oben auf unserer Agenda steht die For-
derung nach gleichem Lohn für gleiche 
Arbeit“, betonte Brenner.  „Angestellte 
werden bei gleicher Ausbildung und 
gleicher Arbeit noch immer schlechter 
bezahlt als ihre verbeamteten Kollegen.“ 
Lena Amler sagte: „Gemeinsam kämp-
fen wir für kleinere Gruppen in den 
Kitas und Schulen und für die Entlas-
tung des Personals. Nur so können wir 
unseren Aufgaben nachkommen und 
dabei gesund bleiben.“  

Alke Hauschild

Neuer GEW-Kreisvorstand: (von links) Lena Amler, Jana Kolberg, Gabriele Brenner
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Rhein-neckar / heidelberg 

Die Mitglieder im Ruhestand (MiR) aus 
dem Kreis Rhein-Neckar / Heidelberg 
waren in diesem Jahr Anfang September 
erstmals vier Tage unterwegs. Thema: 
„Weimar und die Demokratie“. 
Zunächst stand DEMOKRATIE auf 
dem Plan. Mit einem Vortrag von den 
Griechen über Napoleon bis „Weimar“ 

brachte uns Wolfgang Burkhardt die 
unterschiedlichen Regierungsformen 
nahe und zeigte dabei auch auf, warum 
oft der Wunsch nach einem „starken 
Mann“ die Demokratie gefährdet. 
Der besondere Höhepunkt war das 
 Treffen mit Mitgliedern der GEW Wei-
mar. Steffi Kalupke, Vorsitzende der 

 beiden GEW-Kreise Weimar und Apol-
da, kam und hatte organisiert, dass auch 
einige MiRs des KV Weimar dazu stie-
ßen. Mit ihnen kam es zu einem regen 
Gedankenaustausch, bei dem wir sehr 
viel erfuhren, wie es den Kolleginnen 
und Kollegen nach der Wende und in 
den Jahren danach erging. Das war eine 
sehr schwierige Zeit für die Betroffenen, 
weil viele erst mal entlassen wurden. 
Teilweise fanden erniedrigende Verfah-
ren statt, bei denen überprüft wurde, ob 
die Kolleginnen und Kollegen nicht zu 
sehr in SED und Stasi verwickelt waren. 
Vor allem Lehrkräfte für Gemeinschafts-
kunde hatten es besonders schwer. Für 
uns war es ein sehr lohnendes Treffen, 
das 2024 fortgesetzt wird.  

Ralph Busch

GEW Rhein-Neckar / Heidelberg traf die GEW Weimar in Weimar. Die Vorsitzende der GEW Weimar 
und Apolda, Steffi Kalupke, steht vorne gutgelaunt in der Mitte!
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Die Else-Mayer-Schule ist eine private Berufsfachschule, die an den sozialen Beschäft igungsträger 
Q-PRINTS&SERVICE gGMBH in Pforzheim angegliedert ist. Wir bilden zum/zur staatlich anerkannten 
Alltagsbetreuer*in aus und bieten ab September 2024 zusätzlich den 3-jährigen Ausbildungsgang zum/zur 
staatlich anerkannten sozialpädagogischen Assistent*in an.

Wir suchen AB SOFORT Lehrkrä� e (m/w/d) 1. oder 2. Staatsexamen 
Fachrichtungen: Deutsch | Gemeinscha� skunde | Englisch | Religion

                                                         Die Anstellung erfolgt auf Honorarbasis. 

Weitere Informati onen zur Stelle fi nden Sie unter:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Nicole Bickel-Graci | personal@q-printsandservice.de |  07231 56603-570
Q-PRINTS&SERVICE gGMBH | Simmlerstraße 10  |  75172 Pforzheim | www.q-printsandservice.de

fellbach

Mit dem Vortrag über „Migrantin*-
innen machen Schule“ von Elisabeth 
Rangosch-Schneck startete Anfang 
Oktober die Ortsversammlung der 
GEW in Fellbach. Die Referentin bot 
Einblick in die  Gründung des Vereins, 
die Zielsetzung und die Chancen der 
Vernetzung über alle Berufssparten, 
also nicht nur Lehr kräfte, sondern auch 

Sozialarbeiter* innen, Sozial pädagog*-
innen, Lehrende in der Lehrkräftebil-
dung und  Ehrenamtliche. Lehrende mit 
 Migrationshintergrund und Schüler*-
innen sollen eingebunden und gefördert 
werden.
Alle Interessierten können auf der Seite 
 www.migration-lernen-lehren.de mit-
machen, Informationen und Kontakt-
daten bekommen. Die 25  Teilnehmer*-
innen zeigten eine große Bereitschaft 
zur Vernetzung. Dann stellten sich die 
Kandidat* innen für die Personalrats-
wahl vor und es wurde über die Listen 
abgestimmt. Der Abend klang mit guten 
Gesprächen aus.  

Beatrix Kant

Ortsversammlung der GEW Fellbach
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böblingen
Der Kreisverband aus Böblingen tagte 
Ende Oktober über zwei Tage unter der 
Leitung von Farina Semler im Löchner-
haus auf der Insel Reichenau. Die Jahres-
planung für den Kreis sowie die anste-
henden Personalratswahlen standen 
dabei im Vordergrund. 
Als Höhepunkte wurden Christiane 
und Gunter Krieger von ihrem Amt als 
Vorsitzende der MiR mit einem großen 
Dankeschön verabschiedet. Sie leisteten 
in den vergangenen Jahren für den Kreis 
und darüber hinaus großartige Arbeit 
für die Mitglieder im Ruhestand.  

Raul Coelho Der Kreisverband Böblingen vor dem Löchnerhaus am Bodensee.
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lesebriefe
S. 16 Artikel 

S. 43 „Ich sehe Verbesserungspotenzial“ 
Referendar*innen sofort einstellen
Wenn man den Bericht von Kristin Wei-
ser liest, wird deutlich, wie hausgemacht 
das Problem „Lehrkräftemangel“ ist. Wie 
immer werden allen Kolleg* innen Steine 
in den Weg gelegt, ob man am Anfang der 
Lehrkräftelaufbahn oder am Ende steht. 
Die jetzigen Referendar* innen haben 
ihr Studium mit Masterabschluss, sowie 
Praktika und schon ein halbes Jahr 
Referendarzeit erfolgreich hinter sich 
gebracht. Ich schlage vor: Stellt diese 
jungen Menschen mit vielleicht 21 Stun-
den Deputat oder vollem Deputat und 
Festanstellung ein. So sparen wir Zeit, die 
die betreuenden Mentor* innen für sie 
aufbringen müssen und die Referendar*-
innen ersparen sich die (seien wir mal 
ehrlich) grauenvolle, zermürbende Refe-
rendarzeit, die außer Prüfungen, bisher 
jedenfalls, auch noch eine Hausarbeit 
zu einem „Forschungsthema“ schreiben 
 sollen. So locker nebenher. 

Die psychische Belastung, wie sie Frau 
 Weiser beschreibt, gab es schon immer. 
Ich habe nie verstanden warum. Auch zu 
 meiner Zeit in den 80ern war die Refe-
rendarzeit die schlimmste Zeit, auch 
heute noch in der Retroperspektive. Es 
hat sich nichts geändert. Schade eigent-
lich, denn wir wollen neue, junge und 
motivierte Lehrkräfte haben. Lasst sie 
mit sofortiger Wirkung rein in den Beruf, 
wir hätten auf einen Schlag eine große 
Anzahl von jungen Lehrkräften, die ganz 
bestimmt eine hundertfach bessere qua-
lifiziertere Ausbildung haben, als die 
mühsam im Schnellverfahren „ausgebil-
deten“ Quereinsteiger* innen, die sowie-
so noch von den Kollegien an die Hand 
genommen werden müssen. Die jetzi-
gen gestressten Kollegen könnten somit 
auch ein bisschen  aufatmen.
Ich wünsche mir so sehr, dass die GEW 
solche Forderungen stellt, und auch der 
Gesellschaft den Beruf erklärt. Es gibt 
extrem viele Baustellen, von denen die 
meisten Menschen nichts wissen oder 
wissen wollen. Es ist die Aufgabe der 
Gewerkschaft, Dampf reinzulassen und 
Forderungen zu stellen, laut und deut-
lich. Klare Worte sollten sich auch an 
Eltern richten, die nicht alle Probleme auf 
die Schule abwälzen sollten.

beate herm

S. 43 „Ich sehe Verbesserungspotenzial“ 
Referendar* innen sofort einstellen
Vor vielen Jahren (Ende 1990er) ist zu die-
sem Thema an gleicher Stelle ein Artikel 
von mir veröffentlicht worden. Nun habe 
ich noch ein paar Jahre bis zur Rente. Es 
ist sehr ernüchternd, dass der heutige 
Artikel in wesentlichen Grundzügen mit 
meinen Ausführungen von damals über-
einstimmt. Und das in einem beruflichen 
Umfeld, wo man eine besondere Sensi-
bilität im Umgang mit dieser sachlichen 
Kritik erwarten  könnte. Widersprüche 
über Widersprüche. Ich wünsche Kristin 
Weiser ein erfüllendes und glückliches 
Leben in diesem wichtigen Beruf!

achim maser

bildung & wissenschaft
Deine Mitgliederzeitschrift aus Baden-Württemberg
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ÜBERGANG VON KITA  
IN DIE GRUNDSCHULE
Gehen lassen und willkommen heißen

Die Schule geht los
Lehrkräfte gesucht

Umfassende Änderungen  
des Schulgesetzes

09 
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u n t e R R i c h t s m at e R i a l

deutsche kolonial - 
geschichte und Rassismus

Die Initiative Black History in Baden-
Württemberg hat ein Padlet zusam-
mengestellt, um Lehrkräfte beim 
kritischen Unterrichten deutscher Ko lo-
nial geschichte und Rassismus zu unter-
stützen. Diese Materialien können in 
unterschiedlichen Fächern eingebracht 
werden – Kolonialismus lässt sich nicht 
nur in Geschichte oder Geografie auf-
greifen, sondern auch etwa in Kunst, 
Musik oder Ethik. Konkrete Anknüp-
fungspunkte an den Bildungsplan gibt es 
auf dem Padlet.  

g e W - b e z i R k s ü d b a d e n

Wahlvorschläge für 
bezirksvorsitz
Gemäß § 3 Ziffer 5 der Wahlordnung 
veröffentlicht der Wahlausschuss des 
GEW-Bezirks Südbaden folgende für die 
Bezirksversammlung am   26. Januar 2024 
in Freiburg fristgerecht eingereichten 
Wahlvorschlag für den durch Rücktritt 
des Vorsitzenden Mathias Linke zum 
01.09.23 neu zu besetzenden Position 
im Bezirksvorstand, hier Bezirksvorsitz.
Bezirksvorsitzende: Katharina Klink
Die Zustimmungserklärung der Vorge-
schlagenen liegt vor. 
Gemäß § 3 Ziffer 6 und 7 der Wahlord-
nung ist die Bezirksversammlung an 
diese Vorschläge nicht gebunden. Wahl-
vorschläge, die aus der Bezirksversamm-
lung eingebracht werden, bedürfen der 
Unterschrift von mindestens 10 % der 
Delegierten und der schriftlichen Zustim-
mungserklärung des bzw. der Vorge-
schlagenen.  

Timo Steuer
Vorsitzender des Wahlausschusses

termine
GEW

AK Lesbenpolitik 
Unser nächstes Treffen findet am
> Freitag, 26.01.2024, 16:00 – 18:30 Uhr
in der Landesgeschäftsstelle,  
Silcherstraße 7a in Stuttgart statt. 
lesbenpolitik@gew-bw.de

Freie Träger

TikTok, Instagram und Co.
> Mittwoch, 06.12.2023, 10:00 – 16:00 Uhr
Online-Seminar der ajs  
Diese Online-Fortbildung vermittelt Informati-
onen und Kenntnisse zur Mediennutzung von 
Kindern und Jugendlichen sowie zu medi-
enpädagogischen Ansätzen in der täglichen 
Jugend- und Sozialarbeit. Dabei werden auch 
Herausforderungen und mögliche Fallstri-
cke wie altersgerechte Mediennutzung und 
Konflikte im digitalen Raum aufgezeigt und 
besprochen. Das Ziel der Fortbildung ist, einen 
Einblick in die Medienwelten junger Menschen 
zu bekommen und als pädagogische Fachkraft 
Handlungsmöglichkeiten kennenzulernen.
Informationen und Anmeldung: 
Anmeldeschluss: 4. Dezember 2023 
www.eveeno.com/online-jugendschutz

GEW-Kreise und Ortsverbände

Lörrach und Waldshut
>  Donnerstag, 30.11.2023, 18:00 – 19:30 Uhr
Schule und KI: Neue Workflows mit  
künstlicher Intelligenz – Online
> Donnerstag, 07.12.2023, 15:30 – 17:00 Uhr
Schulrecht Basics Modul 2: Benotung – Online
> Donnerstag, 11.01.2024, 15:30 – 17:00 Uhr
Schulrecht Basics Modul 3: Konferenzen – 
Online

Lörrach
>  Donnerstag, 30.11.2023, 17:30 – 19:00 Uhr
Den Ruhestand gut planen 
Nellie Nashorn Lörrach
Weitere Informationen unter  
www.gew-bw.de/loerrach

Waldshut
> Montag, 04.12.2023, 17:30 – 19:00 Uhr 
Den Ruhestand gut planen 
Rheinischer Hof Waldshut
Weitere Informationen unter  
www.gew-bw.de/waldshut

m ac h m i t

Pädagogischer medienpreis 2023 gewonnen

„Mach mit“ gehört zu den Gewinnern 
des Pädagogischen Medienpreises 2023. 
Die Internetplattform präsentiert päd-
agogische, überwiegend kostenfreie 
Angebote und Materialien, die auf spie-
lerische Weise Kindern Wissen vermit-
teln und neugierig machen. Die Ange-
bote richten sich hauptsächlich an die 
Altersklassen 4 bis 12 Jahre.
Die Jury urteilte: „Die umfangreiche 
Sammlung hat unsere Jury beeindruckt, 

da sie trotz der vielfältigen Inhalte sehr 
gut gegliedert und strukturiert ist. Die 
schöne Website lebt von ihrer multime-
dialen Vielfalt und den diversen Ange-
boten, die zum Ausprobieren und Mit-
machen anregen. Die besondere Stärke 
von „Mach mit“ liegt laut unserer Jury 
darin, dass Eltern und pädagogische 
 Fachkräfte hier eine wertvolle Datenbank 
mit  hervorragend aufgearbeiteten Emp-
fehlungen und Materialien vorfinden.“
Das Ziel des Medienpreises ist, Eltern 
und Pädagog*innen jährlich eine aktuelle 
Empfehlungsliste als Orientierungshilfe 
an die Hand zu geben und zugleich inno-
vative Ideen von Firmen zu würdigen, die 
qualitativ hochwertige Medienprodukte 
veröffentlichen.   b&w

  Weitere Informationen:  
www.pädagogischer-medienpreis.de/

www.mach-mit.berlin
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unseren toten zum gedenken

Inka Brandt 
* 19.06.1971 in Leonberg
† 05.09.2023 in Reutlingen

Wolfgang Georgi, Professor / Lehrbeauftragter 
* 23.04.1934 in Zwickau
† 25.10.2023 in Ravensburg

Karl-Friedrich Heller, Sonderschullehrer
* 30.11.1946 in Heidelberg
† 12.08.2023 in Bruchsal

Herbert Herold, Hauptschullehrer
* 22.09.1945 in Platten
† 05.10.2023 in Nürtingen

Ulrich Knauf, Realschullehrer 
* 31.01.1945 Wangen am Bodensee 
† 14.10.2023 in Lörrach

Udo Krum, Oberstudienrat 
* 25.06.1935 in Karlsruhe
† 13.10.2023 in Karlsruhe

Klaus-Dieter Osswald, Professor
* 13.05.1937 in Schönau / Schwarzwald
† 28.10.2023 in Freudenstadt

Brigitte Plocher, GHS-Lehrerin
* 15.01.1959
† 10.10.2023 in Uhldingen

Susanne Röder-Wittl, Realschullehrerin
* 28.03.1954
† 20.10.2023 in Markgröningen

Monika Sutter, Realschullehrerin
* 23.05.1939 in Zwickau 
† 19.08.2023 in Ettlingen

Ab Januar 2024 brauchen wir keine explitzite Zustimmung mehr, um Todesfälle zu veröffentlichen. Widerspruch ist natürlich 
möglich. Der Wechsel von der Zustimmungs- zur Widerspruchsregelung wird möglich, weil laut LDV-Beschluss die GEW- 
Satzung dazu geändert wurde. Wer nicht genannt werden soll, bitte per Post (Mitgliederverwaltung, Silcherstraße 7,  
70176 Stuttgart), per Fax (0711 21030-65) oder per E-Mail ( datenpflege@gew-bw.de) mitteilen.
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    hilfe für kolleg*innen in not   

Die Unterstützungsfonds der GEW Nord-
baden und GEW Südbaden unterstützen 
jedes Jahr Lehrende und Erziehende, die 
außergewöhnlichen finanziellen Belastun-
gen ausgesetzt sind. 
Wir sammeln und spenden unabhängig 
von Gewerkschafts- oder Verbandszugehö-
rigkeit. Das Spendenaufkommen wird im 
vollen Umfang weitergegeben. Die Zuwen-
dung wird von den Betroffenen als ein star-
kes Zeichen von Solidarität angesehen.
Hinter jeder Notlage steckt ein Schicksal: 
eine Krankheit, ein Todesfall in der Familie 
oder Nachzahlungsforderungen. Das sind 
Situationen, die vor allem Personen in den 
unteren Besoldungs- und  Entgeltgruppen 
sehr belasten können. Wir können die 
Notlage nicht abwenden, aber ein wenig 
lindern. Es wäre schön, wenn wir dieses 
Engagement auch durch Ihre Spenden 
fortsetzen könnten.
Spenden können Sie direkt auf die Konten 
der Unterstützungsfonds der GEW Nordba-
den oder der GEW Südbaden über weisen. 

Im Namen der Kolleg*innen, die in eine 
Notlage geraten sind, danken wir Ihnen für 
Ihre Spende!

•   bankverbindungen geW nordbaden:  
Postbank Karlsruhe,  
IBAN DE32 6601 0075 0067 7077 58

•   bankverbindung geW südbaden:  
BBBank Karlsruhe,  
IBAN DE34 6609 0800 0000 7700 00

Sollten Sie eine Person kennen, die wir 
unterstützen könnten, dann nehmen  
Sie bitte Kontakt auf:

nordbaden: angelika kistner,
Vorsitzende des Unterstützungsfonds 
Nordbaden, angelika.kistner@gew-bw.de, 
Telefon: 07053 920574

südbaden: bernd Pohlmann, 
Vorsitzender des Unterstützungsfonds 
 Südbaden, bernd.pohlmann@gew-bw.de
Telefon: 0761 33447

  spendenaufruf:   
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Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden 
www.leisberg-klinik.de 

Von hier an geht es aufwärts! 
Hier erwarten Sie ein intensives und individuell ausgerichtetes Psy-
chotherapieangebot, erstklassiges Krisenmanagement, viele erlebnis-
intensive Erfahrungen, erfreulicher Rahmen (moderne Einzelzimmer, 
Genießer-Küche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gän-
gigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc. 
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe 

Info-Tel.: 07221/39 39 30 

z. B. auf den Äolischen Inseln 
vor Sizilien
Mehr Meer geht nicht: Erkunden Sie 
mit dem Privatboot ganz entspannt 
alle sieben Inseln des Archipels – 
und beobachten Sie nachts, wie der 
Stromboli seine Lavafontänen sprüht.

11 Reisetage mit
Studiosus-Reiseleitung ab 2595 €

Beratung und Buchung: 

Intensiverleben

 Begegnen Sie 
   Menschen und 
ihrer Kultur

Reisecenter Stuttgart
Schwabstrasse 96
70193 Stuttgart 
Tel. 0711-6361311 
info@reisecenter-stuttgart.de

Sie haben eine Idee für eine praxisorientierte Publikation oder haben bereits  
eine Arbeit mit viel Leidenschaft geschrieben? 
Nun möchten Sie sie veröffentlichen. Ganz gleich, ob es sich um eine Monografie  
(z.B. ein Lehrbuch, eine Dissertation oder Habilitation) handelt oder um einen  
Sammelband.  
Der Süddeutsche Pädagogische Verlag steht Ihnen bei der Publikation zur Seite.  
Sie profitieren von einer hochwertigen Herstellung, permanenter persönlicher  
Betreuung und einem hohen Verbreitungsgrad.
Mit Ihrem Buch bei uns vermitteln Sie Ihr Wissen und Ihre Expertise den im  
Bildungswesen Beschäftigten. 

Wir beraten Sie gerne.  
          Stefan.Beck@spv-s.de            0711/2130-771

Ihr Buch  
beim Süddeutschen Pädagogischen Verlag

Ihre 
Spende

hilft!
www.drk.de

Deutsches Rotes Kreuz e.V.
IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07      
BIC: BFSWDE33XXX

Warten auf 
ein Wunder?
Besser nicht.



HUK-COBURG  
Geschäftsstelle Stuttgart
Thomas Zöller
Leiter der Geschäftsstelle
Tel. 0800 2 153 153 912
gs-stuttgart@huk-coburg.de
huk.de
Silcherstr. 1, 70176 Stuttgart

Öffnungszeiten
Mo.–Do. 8.00–18.00 Uhr 
Fr. 8.00–16.00 Uhr 
und nach Vereinbarung

Ausgezeichnetes für Lehrer in spe!

Lassen Sie sich von unseren vorteilhaften und preiswerten Angeboten überzeugen – speziell für den öffentlichen Dienst – und  
schließen Sie die Lücken Ihrer Absicherung – speziell abgestimmt auf Ihren individuellen Bedarf. Wir freuen uns auf Sie.

Wer den Schritt in den öffentlichen Dienst gegangen ist, weiß auch, dass es noch weiterer Schritte bedarf, um gut abgesichert  
durchs Leben zu gehen.

Absicherung der Arbeitskraft: Unsere Dienstunfähigkeitsversicherung
• Zuverlässig – Sie erhalten 100% der Rente wenn Sie der Dienstherr aus gesundheitlichen Gründen entlässt oder 

in den Ruhestand versetzt. 
• Flexibel – Sie können Ihre Versicherung flexibel bei Anlässen wie Heirat, Geburt eines Kindes oder Erwerb eines 

Eigenheims anpassen.
• Fair – Sie erhalten die Leistung aus der Dienstunfähigkeitsversicherung auch, wenn Sie eine andere Tätigkeit 

ausüben könnten.

Private Krankenversicherung
• Stabile und günstige Beiträge für Beamte und Beamtenanwärter
• Geld zurück: aktuell bis zu vier Monatsbeiträge Rückerstattung bereits ab dem ersten leistungsfreien  

Kalenderjahr – Beamtenanwärter erhalten sogar bis zu sechs Monatsbeiträge Rückerstattung



ZSL und Seminare  

wählen  Bezirkspersonalrat

7.500 Wahlberechtigte am ZSL und an den Seminaren  können 

ihre Personalvertretung stark machen. Dafür sind alle 

 Beschäftigte am ZSL und an den Seminaren für Aus- 

und Fortbildung der Lehrkräfte am 18. / 19. Dezember 

 aufgerufen, ihren Bezirks personalrat (BPR) neu zu wählen. 

Alle, die für das ZSL oder an einem Seminar arbeiten,  

und sei es nur eine Stunde pro Woche, dürfen wählen. 

Unbedingt GEW wählen! Die GEW war von Anfang an beim 

 Aufbau des ZSL dabei und setzt sich seither für  Verbesserungen  

zum Wohle der Beschäftigten am ZSL und an den Seminaren ein.  

Je mehr GEW-Mitglieder im neuen BPR sind, desto besser gelingt das  

auch in Zukunft. 

www.gew-bw.de/pr-wahl-zsl

18./19. DEZ. 
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